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Öffentliche Bekanntmachung
einer Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur und Bildung am 
Montag den 25.01.2021 um 17:00 Uhr im Kulturzentrum Hohes Arsenal, Bürgersaal 
(Bürgersaal), Arsenalstraße 2-10, 24768 Rendsburg

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung, Begrüßung und Festlegung der 
Tagesordnung

2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung am 
07.09.2020

3. Antrag auf Förderung des Kulturprojektes 'Ars 
Haervejen - Kunst am Weg' von Dr. Bertold Grzywatz

VO/2020/578

4. Tätigkeitsbericht des Beauftragten für 
Kulturangelegenheiten des Kreises Rendsburg-
Eckernförde für das Jahr 2020

VO/2020/663

5. Projekte und Vorhaben der kulturellen Bildung an 
Schulen im Kreis, Frau Gaethke-Sander Fachberaterin 
kulturelle Bildung im Kreis Rendsburg-Eckernförde

6. Aktionsplan Kulturvermittlung für Kinder und 
Jugendliche im Kreis Rendsburg-Eckernförde

VO/2020/577

7. Bauliche Erweiterung des BBZ am NOK VO/2020/642

8. Digitalpakt Schule; Durchführung einer 
Organisationsuntersuchung im Fachdienst Schul- und 
Kulturwesen

VO/2020/659

9. Haushalt 2021 VO/2020/658

9.1. Haushalt 2021; Anträge des DLRG Kreisverband VO/2020/485

9.2. Haushalt 2021; Antrag der SSW Fraktion für die 
Erhöhung der Übungsleiterpauschale an den DLRG 
Kreisverband Rendsburg-Eckernförde e.V.

VO/2020/564

9.3. Haushalt 2021; Antrag des Kreis Sportverbandes 
Rendsburg-Eckernförde e.V. auf Sportstättenförderung

VO/2020/579

10. Bericht über die Umsetzung von öffentlich gefassten 
Beschlüssen des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur 
und Bildung

VO/2020/563
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11. Verwendung des Jahresüberschusses 2019 der Förde 
Sparkasse

VO/2021/674-001

12. Sitzungstermine des Ausschusses für Schule, Sport, 
Kultur und Bildung für das Jahr 2021

VO/2020/498-001

13. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse

14. Anfragen nach § 26 Geschäftsordnung des Kreistages

15. Verschiedenes
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2020/578

27.10.2020

Hetzel, Sebastian

Beschlussvorlage öffentlich

- öffentlich - 

Fachdienst Schul- und Kulturwesen

Bearbeiter/in: Röschmann, Marco

Antrag auf Förderung des Kulturprojektes 'Ars Haervejen - Kunst am 
Weg' von Dr. Bertold Grzywatz
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.11.2020 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Beratung

Beschlussvorschlag: 
Die Beschlussfassung erfolgt nach Beratung des Ausschusses.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt: 
Herr Dr. Grzywatz übersandte beigefügtes Konzept für das Kuturprojekt 'Ars 
Haervejen - Kunst am Weg' an den Kreis Rendsburg-Eckernförde verbunden mit der 
Anfrage, ob dieser sich in Zusammenarbeit mit dem Land Schleswig-Holstein sowie 
weiteren Kreisen und Gemeinden bereitfinden könne, nachhaltig das Kulturprojekt 
'Ars Haervejen - Kunst am Weg' zu fördern.
 
Dieses zielt darauf ab, Skulpturen und Plastiken an ausgesuchten Orten entlang des 
Ochsenweges zu installieren. Hierbei sollen zeitgenössische Themen aufgegriffen 
werden. Insoweit soll auch der Zweck einer touristischen Belebung der beteiligten 
Regionen erreicht werden.

Hierbei würde es sich um eine freiwillige Leistung des Kreises Rendsburg-
Eckernförde zur Förderung kultureller Aspekte handeln. Der Ausschuss für Schule, 
Sport, Kultur und Bildung (SSKB) hat die Aufgabe der Kulturförderung der 
Kulturstiftung des Kreises Rendsburg-Eckernförde übertragen.

Herr Dr. Grzywatz strebt hier allerdings eine institutionelle Förderung in der Form 
einer Beteiligung des Kreises in Zusammenarbeit mit weiteren öffentlichen Trägern 
an. Somit handelt es sich nicht mehr um eine Aufgabe, die originär durch die 
Kulturstiftung des Kreises Rendsburg-Eckernförde zu entscheiden ist. Vielmehr 
bedarf es in diesem Falle einer grundsätzlichen Entscheidung durch die politischen 
Gremien des Kreises.
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Somit wird verwaltungsseitig zunächst eine Befassung für das angestrebte 
Kulturprojekt zum historischen Ochsenweg im zuständigen Fachausschuss für 
Schule, Sport, Kultur und Bildung (SSKB) gesehen. Soweit dieser sich grundsätzlich 
für eine inhaltliche Unterstützung des Projektes aussprechen sollte, bedarf es wegen 
der zu erwartenden nicht unerheblichen Mittelbereitstellung, um weitere Beratungen 
sowohl im SSKB als auch im Hauptausschuss und einer abschließenden 
Entscheidung durch den Kreistag.

Für eine zielführende Beratung ist Herr Dr. Grzywatz deshalb verwaltungsseitig um 
zusätzliche Informationen ersucht worden. Dem Konzept ist u.a. nicht zu entnehmen, 
wie das Finanzierungskonzept aussieht und welche Höhe die Kreisbeteiligung 
betragen soll. Herr Dr. Grzywatz teilte schriftlich ergänzend mit, dass konkrete 
Finanzierungspläne erst möglich seien, wenn der Ablauf des Projekts strukturell 
festgelegt worden ist, also etwa der Beginn mit welchen Streckenabschnitten, deren 
Länge etc.

Hinsichtlich des Einbezugs anderer Gebietskörperschaften teilte Herr Dr. Grzywatz 
mit, dass sich der Kreis Schleswig-Flensburg bzw. die Kreiskulturstiftung eine 
Unterstützung vorstellen könne. Auch halte der Kreis den Gedanken einer Stiftung 
zielführend. Auf Empfehlung des Kreises Schleswig-Flensburg habe Herr Dr. 
Grzywatz Kontakt mit dem Regionskontor der Region Sonderjylland-Schleswig 
aufgenommen und über eine mögliche Förderung angefragt.

Die Stadt Rendsburg möchte sich am Projekt beteiligen, ein weiterführendes 
Gespräch findet am 13. August statt. 
 
Vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur habe Herr Dr. Grzywatz die 
Rückmeldung erhalten, dass eine Förderung über die Kunst im öffentlichen Raum 
möglich sei. Auch wollte Herr Dr. Grzywatz Kontakt mit dem Projektmanagement 
"Kultur- und Naturerbe im SH Binnenland"sowie mit dem Interreg-Büro bezüglich 
einer Förderung aufnehmen. 

Konkrete Ergebnisse sind bislang noch nicht eingegangen.

Relevanz für den Klimaschutz: entfällt

Finanzielle Auswirkungen: ja

Anlage/n: 
Konzept für das Kulturprojekt 'Ars Haervejen - Kunst am Weg'
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Kunst am

BERTHOLD GRZYWATZ

ARS H/ERVEJEN - KUNST AM WEG
Natur, Geschichte und Kunst 

im regionalen Raum

Ein Projekt zum historischen Ochsenweg
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1. Darstellung des Projektes Kunst im regionalen Raum: Ars Haerve- 
jen - Kunst am Weg

Vor einiger Zeit bei einer Wanderung um das Selker Noor traf ich auf ein Hinweisschild zum 

Pilgerweg zwischen Vejen und Rendsburg, der zugleich Teil des historisch-ökonomisch bedeut

samen Ochsenweges ist. Spontan entstand die Idee, einen historischen Verkehrs- und Pilger

weg mit der Kunst zu verbinden. Einerseits, um die Erfahrung des Weges in der Gegenwart 

attraktiver zu machen, andererseits um Natur, Geschichte und Kunst aktuell zu vermitteln.

Kunst ist häufig ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Entwicklung, so dass sie einen wichtigen 

Beitrag zur Identität von Gesellschaft und Bürgern leistet. Dabei müssen Kunstwerke nicht im

mer ein Identifikationsobjekt sein oder gar zum Symbol einer Gesellschaft werden. Wichtiger 

erscheint heute die Bedeutung des Kunstwerks als Quelle der Anregung für Gespräche und 

Diskussionen, womöglich für Auseinandersetzungen und Diskurse. Die Kunst wird damit zum 

Wirkungsträger, strahlt in den öffentlichen Raum und gewinnt so für die Bürger nachhaltige 

Relevanz.

Durch das Aufgreifen aktueller Probleme kann die Kunst gesellschaftliche Spannungsfelder 

verdeutlichen, den öffentlichen Diskurs durch die ihr eigenen Präsentationsformen befördern. 

Zeitgenössische Themen sollen deshalb am Ars Haervejen immer wieder in einzelnen Abschnit

ten thematisch aufgegriffen werden, wie etwa das Problem der Integration unter den Aspek

ten von Fremde und Fremdsein.

Kunst im regionalen Raum hat aber nicht nur eine gesellschaftspolitische Bedeutung, sie dient 

auch der Inszenierung von Räumen, Straßen und Plätzen. Sie verleiht dem Landschafts- oder 

Stadtbild eine besondere Ästhetik, die im Idealfall durch eine eigenständige Qualität und Un- 

verwechselbarkeit charakterisiert ist.

Im Zusammenwirken von geschichtlichem Weg, dem Naturerlebnis und der Begegnung mit 

der Kunst kann in der Landschaft ein besonderer Galerieraum entstehen, der dem historisch

künstlerischem Erlebnis eine ungewöhnliche Intensität verleiht. Jenseits der Enge von Museen
3
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soll die landschaftsbezogene Situierung des Werkes zum künstlerischen Präsentationsprinzip 

avancieren und den Charakter des ländlichen Raums aufschließen.

Zwischen Natur und Kunst besteht eine unmittelbare Beziehung, wie schon die Surrealisten 

anmerkten. Denn die Natur stellt ein Medium dar, dass unter anderem die künstlerische Form 

hervorbringt. Mit der Ars Haervejen werden im Erleben des Spaziergangs oder der Wanderung 

die Empfindung für die Vielfalt der Natur und der künstlerischen Werke differenziert. Zugleich 

werden an den Orten des historischen Ochsenweges Spuren menschlicher Geschichte erfahr

bar gemacht und in der Verknüpfung mit der Kunst sensibilisiert.

Konkret bezieht sich die Grundidee des Projekts auf die Installation von Skulpturen und Plas

tiken an ausgesuchten Orten des Ochsenweges in noch erfassbaren Abständen. An ausgewähl

ten Standorten können die Werke mit geschichtlichen Erläuterungen verbunden werden. Auf 

diese Weise mag es gelingen, sowohl die natürliche Schönheit der Regionen als auch den Zu

sammenhang von Kultur und Kunst zu verdeutlichen. Und nicht zuletzt sollen damit Regionen 

verbindende künstlerisch- kulturelle Impulse gegeben werden.

Angesprochen werden die jeweils ortsansässige und regionale Bevölkerung, Geschichts- und 

Kunstinteressierte, touristische Akteure, Wander- und Radfahraktivisten, aber auch das über

regionale Fachpublikum und die Bewohner der Anrainerregionen.

Die Verknüpfungen von Natur, Geschichte und Kunst sind ein ernstzunehmender Erfolgsfaktor 

für die touristische Belebung der beteiligten Regionen. Durch eine Vernetzung von regionaler 

Öffentlichkeitsarbeit und kommunaler Institutionen ist die Außenwirkung des Projektes zu 

steigern, sodass die Ars Haervejen bzw. die „Kunst am Weg" zu einer festen touristischen At

traktion wird.
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2. Erster Themenschwerpunkt: Integration unter der Erfahrung von 

Fremde und Fremdsein

Unsere Wirklichkeit wird wesentlich durch das menschliche Miteinander bestimmt. Die Ver

flechtung mit meinen Mitmenschen kann nur durch ein Handeln bzw. Verhalten bestimmt 

sein, dass sich ethisch konstituiert, indem Verantwortung für ein Vernunft geleitetes, an den 

Problemen der Zeit orientiertes Handeln übernommen wird. Das Handelns des Menschen in 

interpersonaler Verantwortung ist von dem in Freiheit gefassten Entschluss des Einzelnen ab

hängig, ohne dass damit eine völlig freie Gestaltung eröffnet wird, denn das Handeln ist schon 

immer bedingt und kann sich nur zeitgemäß entfalten. Das verlangt von mir als Einzelnem 

mein Ich als absoluten Bezugspunkt aufzugeben.

Ein an der Humanität orientiertes Miteinander schließt ebenso die Minderung sozialen Lei

dens und die Mehrung sozialer Wohlfahrt wie die Abschaffung von Gewalt und Unfreiheit ein, 

die selbstredend einer zeitgemäßen Interpretation zu unterwerfen sind. In der Globalität 

menschlicher Existenz schafft das Fremde und das Fremdsein in einer Gesellschaft ebenso 

Verletzungen, Situationen der Unsicherheit und Spaltung wie die Ungewissheit und Spiege

lungen eines gesonderten Lebens und der Flucht als notwendiger oder aufgezwungener Aus

weg.

Das Unvertraute mit einer zunächst unbekannten individuellen Existenz, das Nicht-Vertraut

sein mit deren kulturellen Merkmalen und Mustern kann eine Differenz erzeugen, die sich 

durch unterschiedliche Werthaltungen gesellschaftlich möglicherweise weiter vertiefen. Der 

Fremde wird, ungeachtet seiner Stellung im Arbeitsprozess, zum Fremdling, der sich auf Dauer 

selbst innerlich fremd fühlt, während seine Umwelt ihn als besonders fremd wahrnimmt. Feh

lende soziale Kontakte, der Mangel an Rollenzuweisungen und die Verweigerung von Statusa

nerkennung wirken desintegrativ, hintertreiben die Integrationsanstrengungen der Gesell

schaft.

Eine gescheiterte Integration muss aber nicht zwangsläufig die Existenz einer Gesellschaft in 

Frage stellen, denn die Segregation, das Nebeneinander von Gruppen und Kulturen kann Sta

bilität verbürgen. Allerdings nur, wenn soziale Wohlfahrt, die politische Teilhabe, die
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Zugänglichkeit zu den Ämtern und die justitielle Gleichheit allgemein gewährt wird. Eine ge

spaltene Gesellschaft ist dennoch, insbesondere wenn Gruppen als Fremde wahrgenommen 

werden und im Status des Fremdseins verbleiben, auf Dauer gefährdet, so dass sich die Trans

formation des Bestehenden zum existentiellen Faktor dieser Gesellschaft entwickelt.

Während im Verhältnis zum Fremden, etwa im Falle des Migranten, eine wechseitige Bezie

hung von Innen und Außen, von Mehrheit und Minderheit herrscht, kann das Fremdsein sich 

gleichfalls in den inneren Gegebenheiten einer Gesellschaft bemerkbar machen oder gar kon

stitutiv für deren Erhalt sein. Das abweichende Verhalten des Außenseiters geht auf Normver

letzungen und enttäuschte Verhaltenserwartungen zurück. Überdies wirken der Außenseiter, 

die Randgruppe oder die soziale Minderheit konsolidierend für die Gesellschaft, indem sie für 

Spannungen und Konfliktlagen oder das Versagen der Gesamtgesellschaft in Krisensituationen 

verantwortlich gemacht werden können. Die Abgrenzung oder gar der bewusst produzierte 

Hass gegen die „fremde" Minderheit kann zudem, wie es aus der Geschichte des Antisemitis

mus hinlänglich bekannt ist, herrschaftstechnisch genutzt werden. Selbst nach der Befreiung 

vom Nationalsozialismus fiel es der „Mitläufergesellschaft" nicht leicht, die politisch, rassisch 

und religiös Verfolgten des NS-Regimes ohne Vorbehalte als Opfer anzuerkennen. Der öster

reichische Romancier Hermann Broch sprach gar davon, es gehöre zur allgemeinen Natur des 

Menschen, den Leidenden als Schuldigen anzusehen. Broch verweigerte, wie andere auch, die 

Rückkehr aus dem Exil.

Beim Projekt „Ars Haervejen - Kunst am Weg" soll, wie hier dokumentiert, das Problem von 

Fremde und Fremdsein auf dem Streckenabschnitt Feldscheide und Heerweg beispielhaft dar

gestellt werden. Die beschriebenen Gefährdungen sollen mit ästhetischen Mitteln sichtbar 

gemacht werden, wobei hier eine abstrakte Formensprache gewählt wird. Spannungsreiche 

Beziehungen zwischen den Materialien und der Farbgebung, den erarbeiteten Strukturen und 

Formen, den Oberflächen und Texturen sollen den Betrachter emotional herausfordern und 

über die Stichworte der Titel gedanklich in die Auseinandersetzung mit der angesprochenen 

Problematik führen. Die inhaltlich-assoziative Ausrichtung des Kunstwerks wird die Wahrneh

mung der Betrachter herausfordern, ohne beim physiologischen Sehen stehenzubleiben. Das 

durch die künstlerische Intuition Erschaute und im Werk Umgesetzte soll ein Erlebnis des Se

hens veranlassen, das unbekannte Sichtweisen auf das gesellschaftliche Problem entfaltet.
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3. Kunst und Natur - Projektionen: Beispiele für eine öffentliche In
stallation unter dem Thema Integration (mit eigenen Werken)

Barrieren (Stahl, Lack)
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Barrieren - Abschnitt Feldscheide
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Barrieren - Abschnitt Am Heerweg
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Existentielle Unsicherheit (Metallguss, Aluminium) - Abschnitt Feldscheide
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Existentielle Unsicherheit - Abschnitt Feldscheide
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Existentielle Unsicherheit - Abschnitt Feldscheide
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Existentielle Unsicherheit - Abschnitt Am Heerweg
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Achsenspiele (Stahl, Lack) - Abschnitt Am Heerweg
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Achsenspiele - Abschnitt Am Heerweg
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Die Wende (Metallguss, Aluminium) - Abschnitt Feldscheide
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Die Wende - Abschnitt Feldscheide
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Ungewissheit (Buche, Aluminium, Lack) - Abschnitt Am Heerweg
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Abschnitt Am Heerweg
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4. Grundlegende Anmerkungen zur Anlage des Weges

Bei der Präsentation der Kunstwerke sollte in der Regel eine organische Verbindung zum vor

gesehenen Standort gesucht werden. Besonderheiten des Raums müssen eine Berücksichti

gungfinden, um eine nachhaltige Wirkung von Kunst und Umgebung bzw. eine Korrespondenz 

von Kunst und Raum zu erzielen.

Mit Sensibilität wäre auch auf örtliche Besonderheiten zu reagieren., etwa auf in der Land

schaft Vorgefundene Steine etc.

An besonderen Standorten wäre in Verbindung mit den historischen Gegebenheiten auch an 

die Errichtung eines künstlerischen Ensembles zu denken, so dass gleichsam Gegenwartskunst 

und Geschichte aufeinander reagieren.

Bei einer langfristigen Planung wäre der rund 250 km lange Ochsenweg insgesamt zu einer 

Kunstroute zu gestalten. Zudem könnten Verbindungen zu Kunstorten und -ereignissen in den 

einzelnen Städten, die am Weg liegen, geschaffen werden. Das gilt auch für die mit diesen 

Orten verbundene Geschichte.

Die Firmierung unter „Ars Haarvejen - Kunst am Weg" ist insofern gewählt worden, als auf die 

länderübergreifende Anlage des Weges hingewiesen werden soll. Die Möglichkeit, den Weg 

auch auf dänischer Seite fortzusetzen, wäre möglicherweise in die Planung einzubeziehen und 

eine entsprechende Kooperation anzustreben. Das Projekt erhielte somit auch eine europäi

sche Dimension.

Eine länderübergreifende Kooperation wäre sicherlich auch für die Finanzierung des Projekts 

von großem Vorteil.
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5. Künstler und örtliche Gestaltung der Werkinstallationen

Bei der Beteiligung von Künstlerinnen und Künstlern sieht das Projekt generell keine Ein

schränkungen vor. Sowohl regionale als auch überregionale Künstler sollen zur Mitarbeit bzw. 

zum Engagement angesprochen werden.

Allerdings will das Projekt kein Forum für die etablierte Kunst sein und den in der Öffentlich

keit weithin präsentierten Künstlerinnen und Künstlern ein weiteres Forum der Darstellung 

bieten. Die Ars Haervejen möchte vielmehr die Vielfalt aktueller künstlerischer Ansätze prä

sentieren und somit zu einem Dokument der zeitgenössischen Kunst werden.

Dabei wird es auch daraufankommenjungen Künstlerinnen und Künstlern ausreichend Raum 

für die Präsentation von Werken zu geben.

Die zu präsentierenden Kunstwerke könnten in Abständen von einem bis zwei Kilometern er

richtet werden. Da es schon aus organisatorischen Gründen unmöglich ist, das Projekt dieses 

Kunstweges als Ganzes zu realisieren, wäre es sinnvoll, das Projekt in Abschnitten anzugehen. 

Aus diesem Grund schlage ich einen Beginn auf dem Streckenabschnitt zwischen Schleswig 

und Rendsburg (ca. 45 km) in einem ausgesuchten Teilbereich vor.

Die Gestaltung der Werke soll prinzipiell offen sein, sie unterliegt allein der künstlerischen 

Intuition. Bei der Verwendung der Materialien geht es nicht um eine Synthese zwischen Natur 

und verwendetem Material. Sie ist grundsätzlich ebenso möglich wie die Konfrontation oder 

der ausgetragene Gegensatz mit den natürlichen Gegebenheiten, wenngleich bei der Einrich

tung des künstlerischen Raums örtliche Gegebenheiten Berücksichtigung finden sollen, wie 

bereits oben angemerkt.

Nur im Hinblick auf die Nachhaltigkeit des Werks sind insofern Einschränkungen vorgesehen, 

als Material und Ausführung eine gewisse Dauerhaftigkeit garantieren müssen. Temporäre 

Werke und Installationen sollen nicht zum Zuge kommen.
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Sicherlich ist auch zu überlegen, ob die einzelnen Anschnitte mit inhaltlichen Schwerpunkten 

zu verbinden sind.

6. Rechtliche Organisation und Finanzierung der Ars Haervejen - 

Kunst am Weg

Nach meinem Vorschlag sollte das Projekt „Ars Haervejen - Kunst am Weg" in Form einer Stif

tung arbeiten, für die eine künstlerische Leitung bzw. ein Vorstand sowie ein aufsichtführen- 

der Stiftungsrat eingerichtet werden sollten. Künstlerische Leitung und Vorstand sind in einer 

Hand zu vereinigen und durch zwei weitere Mitglieder zu ergänzen.

Da die Realisierung des Projekts in einzelnen Streckenabschnitten erfolgen soll, wäre es sinn

voll, in den verschiedenen Teilen Vertreter des jeweils betroffenen Kreises bzw. der betroffe

nen Gemeinden in beratender Funktion hinzuzuziehen.

Über Themenschwerpunkte, Streckeneinteilungen, Standortwahl, Ausschreibungen bzw. Ein

ladung von Künstlern sowie die Mittelvergabe entscheidet allein die künstlerische Leitung 

bzw. die Mitglieder des Stiftungsvorstandes. Bei einzelnen Aspekten wie etwa Themen- und 

Standortwahl erscheint es jedoch sinnvoll und notwendig, den fachlichen Rat der zuständigen 

Behörden und Organe einzuholen sowie eine nachhaltige Bürgerbeteiligung zu initiieren.

Die Aufgabe des Stiftungsrates, der personell ebenso wie der Vorstand möglichst klein gehal

ten werden sollte, bestände in der Sorge um die fortwährende und umsichtige Ausführung 

des Stiftungszwecks, d. h. die Realisierung des Projektes „Ars Haervejen - Kunst am Weg". Die 

Regularien zu Aufgaben und Ziele der Stiftung und ihrer Organe sind später in einer Satzung 

festzulegen.

Als Initiator und Begründer des Projekts würde die künstlerische Leitung zunächst in meinen 

Händen liegen, damit wäre ich auch Mitglied und Teil des zu berufenden Stiftungsvorstands, 

der unter dem Gesichtspunkt der künstlerischen und einzelnen organisatorischen Facetten 

des Vorhabens zusammengestellt werden müsste.

Für die Finanzierung der Stiftungsaufgaben könnten jährlich oder in zwei- bis dreijährigen Pe

rioden Mittel von Seiten des Landes Schleswig-Holstein sowie der engagierten Kreise und Ge

meinden zur Verfügung gestellt werden. Mittel von Entwicklungsagenturen und
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Fördergesellschaften könnten ebenfalls herangezogen werden. Zudem wäre zu prüfen, inwie

weit Mittel des Bundes und der EU für ein solches Projekt in Frage kämen.

Um die Ausführung des Projekts insgesamt zu sichern, wären die finanziellen Grenzen für den 

Werkankauf im Allgemeinen - unter Wahrung einer handlungsfördernden Flexibilität - fest

zulegen. Außergewöhnliche Ankäufe - evtl, internationaler Künstler - bedürften einer beson

deren Einwerbung von Drittmitteln.

7. Pflege der Werkinstallationen

Die nachhaltige Attraktivität einer öffentlichen Präsentation von Kunstwerken im Naturraum 

hängt nicht unwesentlich von der Pflege und Instandhaltung der Kunstwerke ab. Diese Auf

gabe ist unerlässlich und sollte schon bei Beginn des Projekts geregelt sein. Natürlich könnte 

dafür eine praktische Arbeitsgruppe beim Stiftungsvorstand eingerichtet werden, sinnvoller 

wäre es jedoch nach meiner Auffassung, die Pflege in Zusammenarbeit mit den jeweiligen 

Kreisen und Gemeinden vorzunehmen. Deren Organe, etwa die Bauhöfe, könnten die Pflege

aufgaben in Kooperation mit der künstlerischen Leitung bzw. dem Stiftungsvorstand ausfüh

ren. Auf diese Weise könnte auch eine örtliche Identifikation mit dem Projekt befördert wer

den.
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8. Zum Initiator und Künstler Berthold Grzywatz

8.1. Biografie

Geboren in Lübeck, hatte ich 

bereits während der Gymnasi

alzeit eine wichtige Begegnung 

mit der Kunst durch meinen 

Lehrer Peter Kleinschmidt, der 

als bedeutender schleswig-hol

steinischer Künstler wichtige 

künstlerische Anstöße gab, die 

sich während des Studiums in 

ersten skulpturalen Versuchen 

im freien Umgang mit Stahl 

niederschlugen.

Nach dem sozialwissenschaftlichen Studium, der Arbeit in Forschung und Lehre sowie einer 

vielfältigen Publikationstätigkeit, u. a. die kunst- und architekturhistorische Monographie 

„DAS RATHAUS CHARLOTTEN BURG. ZUR GESCHICHTE UND IKONOGRAPHIE EINES BÜRGERLI

CHEN MONUMENTALBAUWERKS", die vom Fachbereich Architektur der Technischen Univer

sität Berlin mit der Zulassung zur Promotion ausgezeichnet wurde, nahm ich meine Tätigkeit 

als freier Künstler auf.

Eine Ausbildung im bildhauerischen Arbeiten, insbesondere im plastischen Gestalten, erhielt 

ich in Kiel bei Fionna-Sophie Oltmann-Copyn, die als Bildhauerin die Gerrit Rietveld-Akademie 

in Amsterdam besucht hatte. Die Schwerpunkte meiner künstlerischen Arbeit erstrecken sich 

auf die Bereiche Skulptur, Plastik, Installation, Collage und Fotografie. Im Sommer 2012 er

folgte die erste Einzelausstellung in der Kasseler Südstadt-Galerie unter dem Titel „Erzählun

gen vom Ich".
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Es schließen sich zahlreiche Ausstellungen und daneben Einladungen zu Wettbewerben an. 

Skulpturen und Fotografien sind sowohl in öffentlichen als auch in privaten Sammlungen ver

treten, zudem werden skulpturale Werke im öffentlichen Raum präsentiert. Im Jahr 2018 war 

ich als Gastkünstler auf der jurierten Landesschau des BBK Schleswig-Holstein mit einem plas

tischen Werk vertreten und 2019 bin ich erneut zur Landesschau als Gastkünstler eingeladen 

worden. Zurzeit wird in Schleswig-Holstein an der Realisierung meines Installationsprojektes 

„Wald des Friedens" gearbeitet; in Hessen (Ahnatal) ist eine Großplastik angekauft worden, 

für deren Aufstellung ich in Zusammenarbeit mit dem niedersächsischen Landschaftsarchitek

ten Günther Quentin auch die stadtplanerischen Entwürfe für den Präsentationsort abgelie

fert habe, und darüber hinaus bin ich mit der Metallskulptur „Überleben" für den barocken 

Neuwerk-Garten beim schleswig-holsteinischen Landesmuseum Schloss Gottorf in der Bewer

bung.

Zahlreiche Gemeinschaftsprojekte habe ich mit anderen Künstlern durchgeführt, nicht zuletzt 

mit BBK-Künstlern wie etwa Tamer Serbay. Diese Zusammenarbeit wurde durch die Eröffnung 

einer eigenen Galerie in einem ehemaligen Industriegebäude in Rendsburg befördert, mit der 

eine vielgestaltige Tätigkeit als Kurator verbunden ist. Im nächsten Jahr wird die Galerie zum 

Ausstellungsort für das Forum Junge Kunst, für das ich die künstlerische Leitung übernehme. 

Als freier Künstler lebe und arbeite ich mit meiner Frau Martha und unseren vier Kindern in 

Schleswig-Holstein (Westerrönfeld/Rendsburg) und Hessen (Ahnatal).

In verbandlicher Hinsicht ist anzumerken, dass ich den BBK Kassel-Nordhessen sowie mit mei

ner Galerie [ Der Lokschuppen ] dem Kulturnetz Region Rendsburg angehöre. Als Delegierter 

des Kulturnetzes bin ich Mitglied in der Lenkungsgruppe der Kulturentwicklungsplanung des 

Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg. Daneben arbeite ich als künstlerischer Leiter des 

Projektes „Forum Junge Kunst".
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8.2. Ausstellungen/Wettbewerbe/Aufträge

2020

Installationsprojekt 6 G zur Digitalisierungsproblematik. Förderung durch den Landeskultur

verband Schleswig-Holstein.

Projekt Covid 2020. Konzeption und Einrichtung einer Ausstellungsplattform. WWW.Bert- 

hold-Grzvwatz.de/Galerie [ Der Lokschuppen ].

Einzelausstellung, „Patchwork“. Skulpturen und Fotografien. Rendsburg, Galerie [ Der Lok

schuppen ].

Ausstellungskonzept „Forum Junge Kunst“. Konzeption und Förderungs Werbung; Kreis 

Rendsburg-Eckernförde.

2019

Ahnatal (Landkreis Kassel) Ankauf und Installation der Großplastik „Der Migrant“.

Nach der Bereitstellung der Mittel durch die Kulturstiftung des Landkreises Kassel und die 

Gemeinde Ahnatal wird ein Standortkonzept unter Mitwirkung der Bürgerschaft entwickelt, 

Ablieferung stadtplanerische Entwürfe für die Gestaltung des Aufstellungsortes in Zusammen

arbeit mit der niedersächsischen Landschaftsarchitekten Günther Quentin. Errichtung der Plas

tik in der ersten Hälfte des nächsten Jahres am Krummnussbaumplatz der Gemeinde Ahnatal.
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Einladung zur 66. Landesschau Bildender Künstler Schleswig-Holsteins (BBK Schleswig- 
Holstein). Ausstellungsort: Landesmuseen - Museumsinsel Schloss Gottorf, Reithalle, 

Schleswig.

Schleswig, Bewerbung für den barocken Neuwerk-Garten mit der Metallplastik „Überle
ben“. Landesmuseen - Museumsinsel Schloss Gottorf.

„ASSOZIATION.“ Fotografie von Berthold Grzywatz. Rendsburg, Galerie in der Tages

post.

„Finissage II20-19“, Gemeinschaftsausstellung, Helga Helmig und Martin Musiol, Male

rei, Peter Bergmann, Skulptur, Berthold Grzywatz, Skulptur und Fotografie. Rendsburg, Ga

lerie [ Der Lokschuppen ].

„Grenzsituationen“, Gemeinschaftsausstellung, Martin Musiol, Pinneberg (Malerei) und 

Berthold Grzywatz (Skulptur). Rendsburg, Galerie [ Der Lokschuppen ].

„Spannungsfelder“, Gemeinschaftsausstellung, Helga Helmig, Malerei und Berthold 

Grzywatz, Metallskulptur. Rendsburg, Galerie [ Der Lokschuppen ].

Finzelausstellung, „Skulptur im ONNO“, Holz- und Metallskulpturen. Rendsburg, Innenhof 

des Hotel ONNO. Ausstellung im Rahmen des deutsch-dänischen Tafelfestes.

Finzelausstellung, „Kunst IM Kontor“, Metallplastiken. Rendsburg, Wirtschaftskanzlei der 

Hansestadt Hamburg. Ausstellung im Rahmen des deutsch-dänischen Tafelfestes.

Gemeinschaftsausstellung, „Verbindungen“, Gemeinschaftsausstellung, Peter Bergmann, 

Kiel (Skulptur) und Berthold Grzywatz (Fotografie). Rendsburg, Galerie [ Der Lokschuppen 

]•

Einzelausstellung "SteinStahl". Skulptur und Fotografie. Rendsburg, Galerie [ Der Lok

schuppen ].
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2018/2019

65. Landesschau Bildender Künstler Schleswig-Holsteins (BBK Schleswig-Holstein), Aus
stellungsort: Museumsberg Flensburg, Teilnahme von Berthold Grzywatz (Skulptur). 11.
November 2018 bis 10. Februar 2019.

2018

Einzelausstellung "Wege des Skulpturalen". Skulptur und Fotoskulptur. Rendsburg, Galerie 

[ Der Lokschuppen ].

Schleswig, Landesmuseen - Museumsinsel Schloss Gottorf, Installationsentwürfe für den

barocken Neuwerk-Garten.

Rendsburg, Atelierbesuch durch die Kuratoren der Landesmuseen - Museumsinsel 

Schloss Gottorf. Erörterung von Projekten für den barocken Neuwerk-Garten.

Öffentliche filmische Installation "Dekompositionen". Ort der Projektion: wasserseitiger In

dustrieturm im Kreishafen Rendsburg.

Gemeinschaftsausstellung, "Variationen". Tamer Serbay, CrossOver, Berthold Grzywatz,
Skulptur. Rendsburg, Galerie [ Der Lokschuppen ].

Einzelausstellung, "Körperidentitäten". Skulptur, Plastik und Fotografie. Rendsburg, Gale

rie [ Der Lokschuppen ]

Einzelausstellung "Lebenswelten". Skulptur, Plastik und Fotografie. Kiel, Botanischer Gar

ten der Christian-Albrechts-Universität.

Einzelausstellung, "Skulptur und fotografische Imagination". Skulptur, Plastik und Foto

grafie. Göttingen, Torhaus-Galerie der Stadt Göttingen.
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2017

Präsentation des Installationsprojektes, „Der Wald des Friedens - Wood of Peace“. Kiel, 

Galerie Bunker D des Kultur- und Kommunikationszentrums der Fachhochschule Kiel - Uni

versität für angewandte Wissenschaften.

Einzelausstellung „Der Garten des Menschen“, Skulptur, Plastik, Objekt, Fotografie. Kiel, 

Galerie Bunker D des Kultur- und Kommunikationszentrums der Fachhochschule Kiel - Uni

versität für angewandte Wissenschaften.

Einzelausstellung „Horizonte“, Skulptur, Plastik, Installation, Fotografie. Rendsburg, Eröff

nungsausstellung für die Galerie [ Der Lokschuppen ] - 14. Juli 2017.

Einzelausstellung "Fragmente. Formen und Variationen". Skulptur, Plastik und Fotografie. 

Kassel, Galerie in der Sparkassenhalle.

2016

Einzelausstellung, „Zeiten und Strukturen“, Skulptur, Plastik und Fotografie. Vellmar, Rat

hausgalerie der Stadt.

Fotografisches/filmisches Projekt „Dekompositionen“. Ahnatal, Beginn der Realisierungs

arbeiten.

Einzelausstellung „Spuren“, Skulptur, Plastik und Fotografie. Ahnatal, Rathausgalerie.

Einzelausstellung „Dekomposition“, Skulptur, Plastik, Fotografie. Bad Hersfeld, Galerie im 

Stift - Museum der Stadt Bad Hersfeld.

29

TOP 3



2015

Artist in Residence, „Dialektik und Transformation“, Skulptur, Plastik, Installation und 

Collage. Kassel, Kreishaus Kassel.

Bad Hersfeld, Aufstellung der Installation „Im Netz“. Ausführung durch die Stadt.

Kassel, Ankauf der Skulptur „Materie und Form II - Grün 5“ durch den Landkreis Kassel.

Spangenberg, Ankauf der Skulptur „Lebensschichten“ und öffentliche Aufstellung im kom

munalen Raum.

2014

Einzelausstellung, „Lebensschichten“, Skulptur, Installation, Plastik und Fotografie. Adeleb

sen, Studio Wasserscheune.

Hofgeismar, Herstellung einer künstlerischen Familiengrabanlage einschließlich des De
signs von Zubehör. Installation auf dem Hauptfriedhof Hofgeismar.

Herstellung einer dreibändigen Ausgabe mit Fotografien unter dem Thema „Struktu
ren“.
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2013

Gruppenausstellung, „Kunstdinger“; Skulptur, Installation, Plastik. Kultursommer Nordhes

sen, Hofgeismar.

Bad Hersfeld, Einladung und Teilnahme an der öffentlichen Ausschreibung „Sprach
schätze“, Grimm 2013. Gemeinschaftsprojekt der Kommunen Bad Hersfeld, Hauneck, Lud

wigsau und Niederaula sowie der Stiftung Ars Natura. Ankauf der Installation „Im Netz“ durch 

die Stadt Bad Hersfeld.

2012

Wettbewerb „Grenze“ des Stadtbezirks Berlin-Mitte und des Schwalm-Eder-Kreises.
Einladung und Teilnahme.

Einzelausstellung, „Erzählungen vom Ich“, Skulptur und Plastik. Kassel, Südstadt-Galerie.

31

TOP 3



8.3. Ausstellungsberichte und Werknachweise

• Jan-Hendrik Frank, Nach Corona-Pause: Rendsburger Künstler Berthold Grzywatz zeigt 
neue Skulpturen und Fotografien.www.shz.de/28353182.17. Mai 2020.

• Beate König, Kreativität als Ausweg aus der Krise. Berthold Grzywatz plant Internetplatt 

form für Kunst zum Coronavirus, in: Kieler Nachrichten, Nr. 84, Ausgabe vom 8. April 

2020, S. 28.

• Eine Plattform für Kunst zur Corona-Krise, in: Schleswig-Holsteinische Landeszeitung,

Nr. 84, Ausgabe vom 8. April 2020, S. 7.

• Jan-Hendrik Frank, Rendsburger Internet-Plattform. Berthold Grzywatz ruft Künstler zu 

Werken über die Corona-Krise auf. WWW.shz.de/lokales/Landeszeitung: 7. April 2020.

• Eine Chance für die Kunst. Rendsburgerleben, 7. April 2020; m.facebook.com.

• Beate König, Kreativität als Ausweg aus der Krise. WWW.kn-online.de: 7. April 2020.

• Kreative Impulse setzen. Covid 19 als Kunst. Rendsburgerleben, 7. April 2020. 

WWW.rendsburgerleben.de.

• Online in den Lokschuppen, in: Schleswig-Holsteinische Landeszeitung, Nr. 65, Ausgabe 

vom 31. März 2020, S. 10.

• Beate König, Galerie Lokschuppen. Vernissage trotz Corona-Krise. WWW.kn-online.de: 

18. März 2020

• Horst Becker, Zwei Initiativen, die nicht erlaubt sind, in: Schleswig-Holsteinische Landes

zeitung, Nr. 65, Ausgabe vom 17. März 2020, S. 7.

• Matthias Herrmann, Wettbewerb für Nachwuchstalente. „Forum Junge Kunst" soll 2021
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Premiere feiern/Initiator ist der Rendsburger Galerie-Besitzer Berthold Grzywatz, in: 

Schleswig-Holsteinische Landeszeitung, Nr. 47, Ausgabe vom 25. Februar 2020, S. 1 und 

S. 10.

• Matthias Herrmann, „Forum Junge Kunst". Rendsburger Künstler Berthold Grzywatz will 

Nachwuchstalente fördern. WWW.shz.de/24. Februar 2020.

• Hans-Jürgen Jensen, Neben der Hochbrücke kreischt die Flex. Die Winterpause in seiner 

Galerie Lokschuppen nutzt Künstler Berthold Grzywatz zur Vorbereitung aufs Ausstel

lungsjahr, in: Kieler Nachrichten, Nr. 36, Ausgabe vom 12. Februar 2020, S. 25.

• Hans-Jürgen Jensen, Die Flex kreischt neben der Hochbrücke. WWW.kn-online.de

• „ASSOZIATION": Fotoausstellung, in: Rendsburgerleben. Magazin für den Kreis Rends

burg-Eckernförde, Ausgabe November 2019, S. 76.

• Horst Becker, Schrauben als Kunstobjekte, in: Schleswig-Holsteinische Landeszeitung, Nr. 

254, Ausgabe vom 1. November 2019, S. 8.

• Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie, ASSOZIATION. Fotoausstellung von Berthold 

Grzywatz im cafe tagespost. WWW.ngd.de.

• Horst Becker, Tiefgründige Bildwerke und Skulpturen, in: Schleswig-Holsteinische Lan

deszeitung, Nr. 246, Ausgabe vom 22. Oktober 2019, S. 8.

• Hans-Jürgen Jensen, Finissage 2019 im Lokschuppen, in: Kieler Nachrichten, Nr. 249, Aus

gabe vom 25. Oktober 2019, S. 28.

• Matthias Herrmann, Künstler fühlt sich benachteiligt. Projekt bekommt Lob, aber kaum 

finanzielle Unterstützung. Initiator Berthold Grzywatz kritisiert Förderpraxis von Land und 

Kreis, in: Schleswig-Holsteinische Landeszeitung, Nr. 229, Ausgabe vom 1. Oktober 2019, 

S. Iund9.
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• Grenzsituationen, in: Rendsburgerleben. Magazin für den Kreis Rendsburg-Eckernförde, 

Ausgabe September 2019, S. 90.

• Hans-Jürgen Jensen, Opfer und ihre Mörder in verstörenden Bildern, in: Kieler Nachrichten, 

Nr. 196, Ausgabe vom 23. August 2019, S. 25.

• Horst Becker, „Grenzsituationen" im Lokschuppen. Martin Musiol zeigt menschliches Han

deln in Acryl/In Berthold Grzywatz' Skulpturen wird Existenz zur Ungewissheit, in: Schles

wig-Holsteinische Landeszeitung, Nr. 196, Ausgabe vom 23. August 2019, S. 8.

• Hans-Jürgen Jensen, Moderne Kunst. Verstörende Bilder im Lokschuppen, in: WWW.Kn- 

online.de

• Spannungsfelder, in: Rendsburgerleben. Magazin für den Kreis Rendsburg-Eckernförde, 

Ausgabe Juli 2019, S. 90.

• Beate König, Abstraktes trifft auf Experimentelles, in: Kieler Nachrichten, Nr. 141, Ausgabe 

vom 20. Juni 2019, S. 28.

• Horst Becker, Malerei trifft auf Skulptur, in: Schleswig-Holsteinische Landeszeitung, Nr. 

131, Ausgabe vom 7. Juni 2019, S. 10.

• Hans-Jürgen Jensen, Kein Platz für „Wald des Friedens" neben dem Rendsburger Kreishaus, 

in: Kieler Nachrichten, Nr. 106, Ausgabe vom 8. Mai 2019, S. 25.

• Verbindungen, in: Rendsburgerleben. Magazin für den Kreis Rendsburg-Eckernförde, Aus

gabe Mai 2019, S. 86.

• Kunst.Ver.Führung. Deutsch-dänisches Tafelfest. WWW.rd-marketing.de.

• Horst Becker, Moderne Kunst im „Lokschuppen", in: Schleswig-Holsteinische Landeszei-
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tung, Nr. 96, Ausgabe vom 25. April 2019, S. 8.

• Hans-Jürgen Jensen, Schrauben, Muttern, Schäkel und eine Amöbe im Hochzeitskleid, in: 

Kieler Nachrichten, Nr. 96, Ausgabe vom 25. April 2019.

• Künstler Berthold Grzywatz zeigt moderne Kunst im Lokschuppen. WWW.shz.de/25. April 

2019.

• Hans-Jürgen Jensen, Amöbe im Hochzeitskleid und Schrauben. Die neue Ausstellung in der 

Galerie Der Lokschuppen am Kreishafen in Rendsburg heißt Verbindungen. WWW.kn-on- 

line.de/24. April 2019.

• Peter Dilling, Plastik „Existentielle Ungewissheit und der Migrant - Kirchenzentrum ist der 

Favorit, in: Hessische/Niedersächsische Allgemeine, Nr. 69, Ausgabe vom 22. März 2019, 

S. 12.

• Markus Till, Ausstellung „SteinStahl", in: Rendsburgerleben. Magazin für den Kreis Rends

burg-Eckernförde, Ausgabe März 2019, S. 86.

• Markus Till, Künstlerisches Rendsburg. Ausstellung „SteinStahl". WWW.rendsburgerle- 

ben.de/news/ausstellung-steinstahl.

• Horst Becker, Stahl und Stein in Szene gesetzt. Neue Ausstellung des Bildhauers und Foto

grafen Berthold Grzywatz, in: Schleswig-Holsteinische Landeszeitung, Nr. 49, Ausgabe vom 

27. Februar 2019, S. 8.

• Wolfgang Mahnkopf, Feine Kunst aus Stein und Stahl. Berthold Grzywatz zeigt seine Werke 

in einem ehemaligen Lokschuppen, in: Kieler Nachrichten, Nr. 46, Ausgabe vom 23. Fe

bruar 2019, S. 38.

• „Der Migrant" - Gemeinde Ahnatal will Skulptur aufstellen. Kulturstiftung des Landkreises 

unterstützt Kunstprojekt. WWW.landkreiskassel.de /Aktuelles.
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• „Der Migrant" - Gemeinde Ahnatal will Skulptur aufstellen. Kulturstiftung unterstützt

Kunstprojekt. Nh24.de/2019/01/24.

• Matthias Hermann, Friedenswald vor dem Kreishaus, in: Schleswig-Holsteinische Landes

zeitung, Nr. 271, Ausgabe vom 21. November 2018, S. 10.

• Sabine Tholund, Jünger und cooler. 65. Landesschau: Was Schleswig-Holsteins Künstler 

2018 geschaffen haben, in: Schleswig-Holsteinische Landeszeitung, Nr. 262, Ausgabe vom 

10./11. November 2018, Kultur, S. 1.

• 65. Landesschau. Ausstellung von Werken bildender Künstlerinnen und Künstler Schles

wig-Holsteins. Museumsberg Flensburg, hrsg. vom BBK-Landesverband Schleswig-Hol

stein, Kiel 2018, S. 55.

• Merle Dießelkämper, Kunst beim SH Netz Cup. WWW.facebook.com/shnetzcup.

• Markus Till, Kunst im Lokschuppen, in: RendsburgerLeben. Magazin für den Kreis Rends

burg-Eckernförde, Ausgabe Oktober 2018, S. 88 f.

• Filmische Installation im Kreishafen, in: Schleswig-Holsteinische Landeszeitung, Nr. 220, 

Ausgabe vom 20. September 2018, S. 8.

• Horst Becker, Plastiken und Fotografien im Kontrast, in: Schleswig-Holsteinische Landes

zeitung, Nr. 219, Ausgabe vom 19. September 2018, S. 10.

• Hans-Jürgen Jensen, Wege der Skulptur, in: Kieler Nachrichten, Nr. 219, Ausgabe vom 19. 

September 2018, S. 26.

• Reinhard Frank, PopArt und farbige Holzskulpturen. Lokschuppen im Kreishafen: Kunstma

ler Tamer Serbay und Bildhauer Berthold Grzywatz stellen erstmals gemeinsam aus, in: 

Schleswig-Holsteinische Landeszeitung, Nr. 187, Ausgabe vom 13. September 2018, S. 8.
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• Hans-Jürgen Jensen, Berthold Grzywatz zeigt seine Skulpturenvielfalt, in: Kieler Nachrich

ten, Nr. 144, Ausgabe vom 23. Juni 2018, S. 30.

• Reinhard Frank, Was den Charakter formt, in: Schleswig-Holsteinische Landeszeitung, Nr. 

143, Ausgabe vom 22. Juni 2018.

• Berthold Grzywatz, Fachhochschule Kiel. Hochschule für angewandte Wissenschaften, 

Künstler-/Werkverzeichnis, Index aus der Campuskunst. WWW.fh-kiel.de.

• "Dekomposition VI" von Berthold Grzywatz. WWW.fh-kiel.de.

• Hans-Jürgen Jensen, Skulpturen und Bilder im Lokschuppen. WWW.kn-online.de.

• Reinhard Frank, Popart und farbige Holzskulpturen. Lokschuppen im Kreishafen: Kunstma

ler Tamer Serbay und Bildhauer Berthold Grzywatz stellen erstmals gemeinsam aus, in: 

Schleswig-Holsteinische Landeszeitung, Nr. 187, Ausgabe vom 13. April 2018, S 8.

• Verfremdete Bilder, abstrakte Skulpturen, www.kn-online.de, 8. August 2018.

• Moderne Kunst im Kreishafen - https://www.orte-im-norden.de.

• Hans-Jürgen Jensen, Moderne Kunst im Kreishafen. WWW.kn-online.de.

• Hans-Jürgen Jensen, Berthold Grzywatz zeigt seine Skulpturenvielfalt, in: Kieler Nachrich

ten, Nr. 144, Ausgabe vom 23. Juni 2018, S. 30.

• Reinhard Frank, Was den Charakter formt, in: Schleswig-Holsteinische Landeszeitung, Nr. 

148, Ausgabe vom 22. Juni 2018, S. 8.

• Sabine Tholund, Brüche und Lebenswelten. Plastiken und Fotografien von Berthold 

Grzywatz im Botanischen Garten, in: Kieler Nachrichten, Nr.125, Ausgabe vom 1. Juni 2018, 

S. 30.
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• Lebenswelten - Kunstausstellung im Botanischen Garten. Kunstausstellung mit Werken 

von Berthold Grzywatz. WWW.Kiel.de.

• Maren Iben, Fotos und Skulpturen. Torhaus-Galerie: Saison-Start mit Werken von Berthold 

Grzywatz, in: Göttinger Tageblatt, Ausgabe vom 14. Februar 2018.

• Maren Iben, Fotos und Skulpturen. Berthold Grzywatz in der Torhaus-Galerie. WWW.goe- 

ttinger-tageblatt.de/Nachrichten/Kultur/Regional/Berthold-Grzywatz-in-der-Torhaus-Ga- 

lerie. 10./13. Februar 2018.

• Skulptur und fotografische Imagination. Berthold Grzywatz stellt in der Torhaus-Galerie am 

Alten Stadtfriedhof aus. WWW.goettinger-tageblatt.de/Mehr>Bilder>Fotostre- 

cken>2018>2>Skulptur und fotografische Imagination. 17. Februar 2018.

• Jens Wortmann, Skulptur und fotografische Imagination. Eine Werkschau des Bildhauers, 

Photographen, Dichters und Historikers Berthold Grzywatz, in: Kulturbüro Göttingen, 9. 

Februar 2018. WWW.kulturbuero-goettingen.de.

• Christiane Böhm, Skulptur und fotografische Imagination. Ausstellung mit Werken von 

Berthold Grzywatz in der Torhaus-Galerie, in: Göttinger Tageblatt, Ausgabe vom 2. Februar 

2018.

• Berthold Grzywatz: "Skulptur und fotografische Imagination, In: Vonwegen Verlag, Kultur

kompass, Ausgabe vom 13. Dezember 2017.

• Markus Till, Neues Leben im Lokschuppen. Kielerleben, 8. November 2017. WWW.kieler- 

leben.de.

• Benedict Bremert, Der Garten des Menschen von Berthold Grzywatz; Bericht Campus TV 

FH Kiel, 20. Oktober 2017.
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• Norbert Kretek, Berthold Grzywatz, Der Garten des Menschen. Filmischer Essay, Offener 

Kanal Kiel, 13. Oktober 2017.

• Künstler im Gespräch: Berthold Grzywatz im Interview mit Safia Yasin, in: viel. FH Kiel, 

viel.mehr vom Campus, 6. Oktober 2017.

• "Der Garten des Menschen" - Berthold Grzywatz stellt im Bunker - D der Fachhochschule 

Kiel aus. https://www.fh-kiel.de/index.php.

• Markus Till, Neues Leben im Lokschuppen, in: RendsburgerLeben. Magazin für den Kreis 

Rendsburg-Eckernförde, Ausgabe November 2017, S. 74 f.

• Sabine Tholund, Neue Wirklichkeiten. Berthold Grzywatz stellt zum Thema "Der Garten des 

Menschen" im Bunker D aus, in: Kieler Nachrichten, Nr. 238, Ausgabe vom 12. Oktober 

2017, S. 34.

• Fachhochschule Kiel, Bunker D, Berthold Grzywatz, 6. Oktober 2017; www.face- 

book.com/FH Kiel/posts.

• Helma Pieper, Geistesblitz..., in: Schleswig-Holsteinische Landeszeitung, Nr. 231, Ausgabe 

vom 4. Oktober 2017.

• Helma Pieper, Bildhauerkunst. Geistesblitz beim Strandspaziergang. WWW.shz.de/loka- 

les/landeszeitung.

• Reinhard Frank, Neue Galerie im alten Lokschuppen, in: Schleswig-Holsteinische Landes

zeitung, Nr. 178, Ausgabe vom 2. August 2017.

• Heike Strahl, Alter Lokschuppen im neuen Glanz, in: Kanalblatt, Nr. 231, Ausgabe vom Au

gust 2017, S. 35.
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Hans-Jürgen Jensen, Neue Kunst..., in: Kieler Nachrichten, Nr. 172, Ausgabe vom 26. Juli 

2017.

Hans-Jürgen Jensen, Kreishafen Rendsburg - Kunst im Lokschuppen. WWW.kn-online.de.

Arne Jens, Galerie und Atelier im Lokschuppen. Ein besonderer Ort für die Kunst, in: Hallo 

Rendsburg. Die Wochenzeitung für Rendsburg, Ausgabe vom 12. Juli 2017.

Andreas Gebhardt, Zersplitterung des Lebens..., in: Hessische/Niedersächsische Allge

meine, Ausgabe vom 1. März 2017.

Ars Natura-Stiftung, Berthold Grzywatz, Ahnatal, „Lebensschichten", Nausis (Spangenberg), 

WWW.ars-natura-stiftung.de/indexphp.

Ars Natura-Stiftung, Panorama-Rundweg Nausis, „Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft". 

WWW.ars-natura-stiftung.de.

Ars Natura-Stiftung, Berthold Grzywatz, Ahnatal, „Im Netz", Bad Hersfeld. WWW.ars-na- 

tura-stiftung.de/indexphp.

Gabriel Knierim, Das Auflösen festhalten..., in: Hersfelder Zeitung, Nr. 217, Ausgabe vom 

16. September 2016.

Ausstellung im Kapitelsaal. WWW.osthessen-zeitung.de; 15. September 2016.

Ausstellung im Kapitelsaal. WWW.bad-hersfeld.de/newsletter/1031, Ausgabe 37/2016,13. 

September 2016.

Ausstellung hinterlässt Spuren, Hessische/Niedersächsische Allgemeine, Nr. 30, Ausgabe 

vom 26. Februar 2016.
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• Er zeigt einen neuen Blick..., Hessische/Niedersächsische Allgemeine, Nr. 22, Ausgabe vom 

27. Januar 2016.

• Gesa Esterer, Metaphern der lackierten Gesellschaft. Arbeiten von Berthold Grzywatz... 

Hessische/Niedersächsische Allgemeine, Nr. 139, Ausgabe vom 19. Juni 2015.

• Kultursommer Nordhessen, Kunstdinger, 12. - 21. Juli 2013. WWW.kultursommer-nord- 

hessen.de.

• Pamela de Filippo, Kontraste in Holz und Stahl, Hessische/Niedersächsische Allgemeine, 

Nr. 263, Ausgabe vom 10./II. November 2012.

41

TOP 3

http://WWW.kultursommer-nord-hessen.de
http://WWW.kultursommer-nord-hessen.de


9. Impressum/Kontakt

Texte, Fotografien, Logo und Gestaltung - Berthold Grzywatz; Texte, Fotografien und Logo 

sind urheberrechtlich geschützt. © 2020 Berthold Grzywatz

Priv.-Doz. Dr. phil. habil. Berthold Grzywatz

Eichenhof 6

24784 Westerrönfeld

Telefon: 04331/33 99 510

Mobil: 015206934431

E-Mail: Berthold.Grzvwatz(a>gmx.de

Internet: www.berthold-grzywatz.de ______________ _

Öffnungszeiten
Galerie ( Der lokschuppen ]:

r'( f - ‘ 11 ; \ (•; ( ' ! > S1!. i 3 :. und nach Absprache
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2020/663

18.12.2020

Hetzel, Sebastian

Mitteilungsvorlage

- öffentlich - 

Fachdienst Schul- und Kulturwesen

Bearbeiter/in: Röschmann, Marco

Tätigkeitsbericht des Beauftragten für Kulturangelegenheiten des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Jahr 2020
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

25.01.2021 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Kenntnisnahme
15.02.2021 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt 

2. Sachverhalt: 
Der Tätigkeitsbericht für das Jahr 2020 von Herrn Frank wird dem Ausschuss sowie 
dem Kreistag gemäß § 3 Absatz 2 der Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
über die Bestellung einer/s ehrenamtlichen Kreisbeauftragten für 
Kulturangelegenheiten mit der beigefügten Anlage zur Kenntnis gegeben.
Die satzungsgemäßen Aufgaben des ehrenamtlichen Kreisbeauftragten für 
Kulturangelegenheiten stellen sich wie folgt dar:
• die Interessen des Kreises Rendsburg-Eckernförde auf dem Gebiet der Förderung 

der Kultur wahrzunehmen,
• die Anliegen und Anregungen, die von den im Kreis tätigen Kulturträgern kommen, 

zu koordinieren sowie an die zuständigen Stellen weiterzuleiten,
• die im Kreis tätigen Kulturträger bei Anträgen, welche eine finanzielle Förderung 

durch den Kreis und / oder die Kulturstiftung des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
bezwecken zu beraten und zu unterstützen,

• die Organisation und die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und 
sonstigen Kulturangeboten im Kreis, soweit dies möglich und gewünscht ist, zu 
unterstützen.

• Weiterhin sollte er an Sitzungen des Kreistages und des zuständigen 
Fachausschusses teilnehmen.

Finanzielle Auswirkungen: keine

Anlage/n: Tätigkeitsbericht für 2020 vom Kulturbeauftragten des Kreises
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Reinhard Frank (Dipl. Ing.)     Freudenberger Weg 20 

           24819 Embühren 

           Tel. 04875/828 

           mobil 01522 1987 068 
  
 
 

                E-Mail: info@kulturreportagen-frank.de 
            

 

Reinhard Frank, Freudenberger Weg 20, 24819 Embühren 

Bankverbindung: Förde Sparkasse (BLZ 210 501 70) Konto- Nr. 1 30 30 31 

Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer DE 135 342 804 

Steuernummer 2802 400 798 Finanzamt Rendsburg 

An den            
           17.12.2020 
Kreis Rendsburg-Eckernförde 
 
z. Hd. Herrn Marco Röschmann 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Röschmann, 
 
wunschgemäß erhalten Sie eine Zusammenfassung meiner Aktivitäten für das 
Jahr 2020 im Rahmen des Kreisbeauftragten für Kulturangelegenheiten. 
 
Rückblick 2020 des Kreisbeauftragten für Kulturangelegenheiten des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde 
 
Kaum drei Monate Normalität zeichnete das Jahr 2020 aus. Januar und Februar 
verliefen (siehe nachfolgende Zusammenstellung) „normal“, wobei sich schon 
Ende Februar notwendige Änderungen abzeichneten: Es erfolgte der Übergang 
vom Regelbetrieb in Pandemie-Betroffenheit mit Absage aller Angebote mit 
Publikumsbeteiligung, Wechsel in den Planungs- und Reparaturmodus. 
 
Terminabstimmungen, Möglichkeiten gemeinsamer Treffen – auch zu 
Planungszwecken – erforderten großen Zeitaufwand. Alle Planungen für 
zukünftige Projekte profitierten davon; insbesondere die Vorbereitungen und 
Ideen-Werkstätten für das TRAFO-Programm sowie Kontaktaufnahme zur 
neuen Intendantin des Landestheaters oder die Vorbereitung auf die ebenfalls  
verschobenen Feierlichkeiten anlässlich des Jubiläums „30 Jahre Deutsche 
Einheit“ in Ribbeck. 
 
Eine detaillierte Zusammenstellung ist als Anlage beigefügt. 
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Reinhard Frank (Dipl. Ing.)     Freudenberger Weg 20 

           24819 Embühren 

           Tel. 04875/828 

           mobil 01522 1987 068 
  
 
 

                E-Mail: info@kulturreportagen-frank.de 
            

 

Reinhard Frank, Freudenberger Weg 20, 24819 Embühren 

Bankverbindung: Förde Sparkasse (BLZ 210 501 70) Konto- Nr. 1 30 30 31 

Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer DE 135 342 804 

Steuernummer 2802 400 798 Finanzamt Rendsburg 

 

 

Tätigkeiten 2020 des Kreisbeauftragten für Kulturangelegenheiten Reinhard Frank  

 

8. und 9.1. TRAFO Planungsgespräche 

14.1.         Teilnahme Stadtempfang Rendsburg 

                   Teilnahme an allen Sitzungen des SSKB plus Vorbesprechungen 

23.1.         TRAFO Projektträger Gremium 

30.1.         Teilnahme Ostsee-Kulturmeeting 

                   Teilnahme Kulturnetz Region RD 

8.2.         Jahresempfang SPD in Büdelsdorf 

12.2.         Vorgespräch Neugründung JazzLaden Hanerau-Hademarschen 

13.2.         Ausstellungseröffnung Museumsverein Hanerau-Hademarschen 

26.2.         TRAFO-Meeting 

2.3.         SHMF Ortsbeirat 

4.3.         Kulturnetz RD 

9.6.         Einweihung Kulturwegweiser @ Rathaus Rendsburg 

16.6.         Teilnahme Tagung Kulturknotenpunkte neu in RD  

19.6.         Verabschiedung Detlef Vogel, Schule Mastbrook 

16.6.          Resumée Kulturknotenpunkte @ nordkolleg  

           
   

 

 2.7. Trafo-Meeting @ Nordkolleg 

 

 

23.7. SSKB-Vorbesprechung im Kreishaus 

 

 

24.7.  Teilnahme Neueröffnung Museum RD 

 

 

27.7.  Teilnahme Übergabe TRAFO-Förderbescheid 

 

19.6. Verabschiedung Detlef Vogel, Schule Mastbrook 

 

  

1.8.       Eröffnung Ausstellung im Künstlerhaus Eckernförde 

3.8.       Abschlussgespräch mit Marisa Wendt @ Nordkolleg 

13.8.       Vortrag in VHS RD; Kulturvermittler über Pressefreiheit  

14.8.        Jubiläum Künstlerhaus Eckernförde 

 

 

2.9. Vorbesprechung SSKB Ausschuss- Sitzung 

 

 

9.9. Treffen mit Dr. Lemm, Generalintendantin SH-Landestheater 

 

11.9. Treffen mit Kreispräsidentin wg. Jubiläum Ribbeck/Musik 

 

22.9.  Teilnahme Ortsentwicklungskonzept Jevenstedt 

 

28. bis 1.10. Teilnahme TRAFO-Entwicklungs-Seminar 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2020/577

29.10.2020

Hetzel, Sebastian

Mitteilungsvorlage

- öffentlich - 

Fachdienst Schul- und Kulturwesen

Bearbeiter/in: Röschmann, Marco

Aktionsplan Kulturvermittlung für Kinder und Jugendliche im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.11.2020 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt: 
Die Kulturstiftung Kreis Rendsburg-Eckernförde hat am 25.10.2017 beim Kreis 
Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2018 einen Antrag auf Förderung 
eines „Aktionsplans Kulturvermittlung für Kinder und Jugendliche im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde“ im Umfang von 54.000,00 € zur Umsetzung von 
mindestens einem Gemeinschaftsprojekt der Kultureinrichtungen im Kreisgebiet auf 
Grundlage eines hierzu entwickelten „Kulturvermittlungskonzeptes Kinder- und 
Jugendkultur“ gestellt.

Am 13.11.2017 hat der Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung einstimmig 
beschlossen, diesem Antrag mit finanziellen Auswirkungen in Höhe von jährlich 
54.000 € zuzustimmen. Eine längerfristige Mittelbindung wurde in die 
Veränderungsliste für die Jahre 2019 - 2021 aufgenommen.

Auf Grundlage dieser Beschlusslage sind am 09.03.2018, 12.07.2019 und 
25.05.2020 Bewilligungsbescheide zur Auszahlung von je zweimal 27.000,00 € an 
die Kulturstiftung des Kreises ergangen. Nach Rücksprache mit dem 
Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Herrn Guido Froese am 03.06.2020 wurde 
angesichts der Corona-Lage eine Aussetzung der Auskehrung der im Haushaltsjahr 
2021 für den Aktionsplan gebundenen Mittel vereinbart. Entsprechend ist die 
Veränderungsliste anzupassen und eine Mittelbindung für den Aktionsplan im 
Haushaltsjahr 2022 vorzusehen.

Ein Bericht über die Verwendung der bislang gewährten Mittel wurde seitens des 
Projektträgers über die bisherige Förderphase erstellt und ist dieser Vorlage als 
Anlage beigefügt worden.
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Relevanz für den Klimaschutz: keine

Finanzielle Auswirkungen: 54.000 € pro Jahr 

Anlage/n: Bericht der Kulturstiftung Kreis Rendsburg-Eckernförde
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Kulturstiftung Kreis Rendsburg-Eckernförde, c/o Nordkolleg Rendsburg, Am Gerhardshain 44, 24768 Rendsburg 
Vorstand: Guido Froese (Vorsitzender), Jutta Johannsen (stellv. Vorsitzende), NN (Schatzmeister) 

Konto: Sparkasse Mittelholstein, IBAN: DE28 2105 0170 0000 0105 20, BIC: NOLADE21KIE 

 
 
                         
 
 
 
Kulturstiftung Kreis Rendsburg Eckernförde   Nordkolleg   24768 Rendsburg    Vorstand / Geschäftsführung 
                                                                                                                                              

Kulturstiftung Kreis 
Rendsburg-Eckernförde 
Ihre Ansprechpartner: 
Guido Froese 
Dagmar Linden M.A.  
 
Telefon: 04331 – 1438 
Fax:       04331 – 1438 20 
info@kreiskulturstiftung-rd.de 

 

 
Sachstandsbericht für die Jahre 2018 – 2019  

 
KulturAkzente und Aktionsplan Kulturvermittlung für Kinder und 
Jugendliche im Kreis Rendsburg-Eckernförde 
 
 

I. Zuwendungen  
 
Im Frühjahr 2018 hat die Kulturstiftung Kreis Rendsburg-Eckernförde Bezug nehmend auf 
Beschlüsse aus dem Jahr 2017 Restmittel des Kreises zur Durchführung von verschiedenen 
Projekten erhalten, darunter für ein Mikro-Förderprogramm „Kulturakzente“ mit dem 
Schwerpunkt auf Projekten für Kinder und Jugendliche. In diesem Segment vergibt die 
Kulturstiftung Kreis Rendsburg-Eckernförde Mikro-Projektförderungen von ca. 500,- € - 1000,- 
€. 
 
Am 25. Oktober 2017 hat die Kulturstiftung Kreis Rendsburg-Eckernförde beim Kreis 
Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2018 zusätzlich einen Antrag auf Förderung 
eines „Aktionsplans Kulturvermittlung für Kinder und Jugendliche im Kreis Rendsburg-
Eckernförde“ im Umfang von 54.000,00 € gestellt. Am 13. November 2017 hat der Ausschuss 
für Schule, Sport, Kultur und Bildung beschlossen, diesem Antrag für die Jahre 2018-2021 
zuzustimmen und der Kulturstiftung Kreis Rendsburg-Eckernförde hierfür eine jährliche Summe 
von 54.000 € zur Verfügung zu stellen. Diese Summen sind in den Jahren 2018 und 2019 
jeweils in zwei Teilsummen in der Höhe von 27.000,00 € an die Kulturstiftung Kreis Rendsburg-
Eckernförde überwiesen worden. Die Zuwendungsbescheide wurden am 9. März 2018 und am 
12. Juli 2019 an die Kulturstiftung Kreis Rendsburg-Eckernförde verschickt.  
In diesem Segment war die Förderung größerer Projekte für die Vermittlung von Kultur an 
Kinder und Jugendliche geplant.  
 
 

II. Umsetzung der Projektsäulen „KulturAkzente“ und „Aktionsplans 
Kulturvermittlung für Kinder und Jugendliche im Kreis Rendsburg-Eckernförde“ 
 
Im Jahr 2017 hat die Kulturstiftung Kreis Rendsburg-Eckernförde ein Antragsformular für 
Förderprojekte im Rahmen der „Kulturakzente“ erstellt (s. Anlage 1), das gemeinsam mit der 
„Richtlinie des Kreises Rendsburg-Eckernförde für die Gewährung von Zuschüssen für die 
Förderung von kulturellen Veranstaltungen und Projekten“ und der Satzung der Kulturstiftung 
Kreis Rendsburg-Eckernförde an Interessierte ausgegeben wird. Ziel war es, ein kurzes und 
übersichtliches Formular zu erstellen, das den Antragsteller*innen die Antragstellung erleichtert.  
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Kulturstiftung Kreis Rendsburg-Eckernförde, c/o Nordkolleg Rendsburg, Am Gerhardshain 44, 24768 Rendsburg 
Vorstand: Guido Froese (Vorsitzender), Jutta Johannsen (stellv. Vorsitzende), NN (Schatzmeister) 

Konto: Sparkasse Mittelholstein, IBAN: DE28 2105 0170 0000 0105 20, BIC: NOLADE21KIE 

Für die Projektsäule „Aktionsplan Kulturvermittlung“ gilt, da umfangreichere Informationen 
abgefragt werden müssen, für die das Formular nicht ausreicht, eine formlose Antragstellung 
mit identischen Punkten. 
  
 
1. Werbemaßnahmen 
Die „Kulturakzente“ wurde auf der Kreiskulturkonferenz am 12. Oktober 2017 erstmalig den 
Kulturschaffenden des Kreises Rendsburg-Eckernförde vorgestellt. Auf der Kulturkonferenz 
wurden auch die o.g. Antragsformulare ausgeteilt. 
 
Auf der Kreiskulturkonferenz 2019 wurde ausführlich zu beiden Fördersäulen berichtet. 
 
„Aktionsplan Kulturvermittlung für Kinder und Jugendliche im Kreis Rendsburg-Eckernförde“ 
Die Kulturstiftung Kreis Rendsburg-Eckernförde wirbt auf seiner Homepage www.kulturpunkte-
rd.de für Förderungen im Rahmen der „KulturAkzente“ und des „Aktionsplans Kulturvermittlung 
für Kinder und Jugendliche im Kreis Rendsburg-Eckernförde“. Hier steht auch ein Download 
des Förderantrags zur Verfügung. 
 
Der Kulturbeauftragte des Kreises Reinhard Frank wirbt bei seinen regelmäßigen 
Netzwerktreffen im „Kulturnetz Rendsburg“ und bei seinen weiteren Aktivitäten für die 
Antragsstellung für Förderprojekte im Rahmen der „KulturAkzente“ und des „Aktionsplans 
Kulturvermittlung für Kinder und Jugendliche im Kreis Rendsburg-Eckernförde“.  
 
In den Netzwerktreffen der Kulturkotenpunkte Bad Segeberg und Scheersberg wird regelmäßig 
auf die Möglichkeit einer Projektförderung im Rahmen der KulturAkzente“ und des 
„Aktionsplans Kulturvermittlung für Kinder und Jugendliche im Kreis Rendsburg-Eckernförde“ 
hingewiesen. 
 
Die Servicestelle Kulturförderung im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des 
Landes Schleswig-Holstein wurde auf diese Fördermöglichkeit aufmerksam gemacht und 
informiert die Kulturakteure des Kreises Rendsburg-Eckernförde hierzu. 
 
Die Museumsberatung und -zerifizierung in Schleswig-Holstein weist Museen des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde auf die Fördermöglichkeiten im Rahmen des „Aktionsplans 
Kulturvermittlung für Kinder und Jugendliche im Kreis Rendsburg-Eckernförde“ hin. 
 
 
2. Förderprojekte 2018-2019 
 
2.1. KulturAkzente 2018  
 
Im Jahr 2018 wurden folgende Projekte im Rahmen der „KulturAkzente“ mit Mikroförderungen  
gefördert: 
 

2.1.1. Invisible Orchestra, Brücke Rendsburg-Eckernförde         1.000,00 €  
2.1.2. Eine Minute Rendsburg, Brücke Rendsburg-Eckernförde            772,00 €  

2.1.3. Bilderbuchkino, Brücke Rendsburg-Eckernförde            992,00 €  
2.1.4. Probewochenende für Jugendliche, Schleswig-Holsteinisches 
Landestheater            330,00 €  

2.1.5. Bach-Geburtstags-Projekt, Norddeutsche Sinfonietta            500,00 €  
2.1.6. Kindertheater des Monats, AWO Gettorf         1.000,00 €  
2.1.7. Darstellendes Spiel zum Thema „Märchen“ am BBZ, Theaterfreunde 
Rendsburg         1.000,00 €  

2.1.8. Internationaler Jugendaustausch, Musikschule Rendsburg            836,00 €  
2.1.9. Projekt „Igor Strawinsky“, Christkirchengemeinde Rendsburg         1.000,00 €  
2.1.10. Kindermusical, VHS Rendsburger Ring            500,00 €  
Gesamt        7.930,- € 
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Kulturstiftung Kreis Rendsburg-Eckernförde, c/o Nordkolleg Rendsburg, Am Gerhardshain 44, 24768 Rendsburg 
Vorstand: Guido Froese (Vorsitzender), Jutta Johannsen (stellv. Vorsitzende), NN (Schatzmeister) 

Konto: Sparkasse Mittelholstein, IBAN: DE28 2105 0170 0000 0105 20, BIC: NOLADE21KIE 

 
2.2. KulturAkzente 2019 
 
Im Jahr 2019 wurden folgende Projekte im Rahmen der der „KulturAkzente gefördert: 
 

2.2.1. Kunstprojekt im Künstlerhaus Büdelsdorf, Künstlerhaus Büdelsdorf             750,00 €  
2.2.2. Finissage „Der Wanderer und der Weg“, Museum Eckernförde             500,00 €  

2.2.4. Mozart meets modern, Norddeutsche Sinfonietta             700,00 €  
2.2.5. 100 Jahre Grenze, Atelier 4 und 20             600,00 €  
2.2.6. Gesichter einer Region, Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und 
Jugendbildung Schleswig-Holstein e.V.              997,52 €  
Gesamt         3.548,- 

€ 
 
 
2.3 Aktionsplan Kulturvermittlung für Kinder- und Jugendliche  
 
Im Aktionsplan Kulturvermittlung für Kinder und Jugendliche wurden bisher folgende Projekte 
bewilligt bzw. Mittel für folgende Projekte reserviert: 
 

2.3.1 Kinderkulturfestival Papenwohld 7.500,- € 

2.3.2 Vermittlungsprogramm Skulptur Bissee 7.500,- € 

2.3.3 „Das erste Mal“, Kooperationsprojekt Landestheater, Nordkolleg, 
Stadtbücherei u.a. 

7.500,- € 

2.3.4 Stadtschreiberei Rendsburg 7.500,- € 

2.3.5 Mobile Kulturwerkstatt für Kreis RD, LKJ 7.500,- € 

2.3.6 Kreiskulturreporter, Nordkolleg 7.500,- € 

2.3.7 Schulkulturprojekte im Kontext Kreisfachberatung Kultur 7.500,- € 

2.3.8 Vermittlungsprogramm Schallplattenmuseum Nortorf 7.500,- € 

2.3.9 Förderung Freiwilligenprojekte im FSJ Kultur im Kreis RD, LKJ 7.500,- € 

2.3.10 Poetry-Slam Workshops, Büchereizentrale für Büchereien im Kreis RD 7.500,- € 

2.3.11 Vermittlungsprogramm Kulturverein Fleckeby 7.500,- € 

2.3.12 „Outreach“-Konferenz, Kreiskulturstiftung 7.500,- € 

Gesamt bewilligt/reserviert 90.000,- € 

Anteilige Personalkosten 2018   3.000,- € 

Anteilige Personalkosten 2019 ..3.000,- € 

Anteilige Overheadkosten und Sachmittel 2018 und 2019 ..2.500,- € 

Gesamtausgaben 2018/2019 
 

98.500,- € 

Zuwendung aus Kreishaushalt 2018 54.000,- € 

Zuwendung aus Kreishaushalt 2019 54.000,- € 

Zuwendungen insgesamt für 2018 und 2019 108.000,- €  

Restmittel aus 2018/19     9.500,- € 

  

 
Coronabedingt konnten einige der aufgeführten Projekte in 2019 bewilligten Projekte in 2020 
nicht oder noch nicht durchgeführt werden. Die Bewilligungen und Mittelreservierungen bleiben 
aber bestehen, da alle Projekte noch umsetzbar sind. 
Die Restmittel i.H.v. 9.500,- € wurden ins Jahr 2020 übertragen. 
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Kulturstiftung Kreis Rendsburg-Eckernförde, c/o Nordkolleg Rendsburg, Am Gerhardshain 44, 24768 Rendsburg 
Vorstand: Guido Froese (Vorsitzender), Jutta Johannsen (stellv. Vorsitzende), NN (Schatzmeister) 

Konto: Sparkasse Mittelholstein, IBAN: DE28 2105 0170 0000 0105 20, BIC: NOLADE21KIE 

 
3. Förderprojekte 2020 
 
 
Coronabedingt hat es in 2020 bisher nur wenige Anträge für eine Umsetzung in 2020 gegeben. 
Derzeit prognostizieren wir folgende Ausgaben für 2020: 
 

Voraussichtl. Projektförderungen 2020 15.000,- € 

Anteilige Personalkosten   3.000,- € 

Anteilige Overheadkosten und Sachmittel   1.250,- 

Gesamtkosten 19.250,- € 

Zuwendungen aus Kreishaushalt 2020 54.000,- € 

Übertragene Restmittel aus Vorjahr   9.500,- € 

Gesamtmittel 63.500,- € 

Voraussichtliche Restmittel zur Übertragung nach 2021 44.250,- € 

 
 
 

III. Zusammenfassung und Perspektive 2021/22 
 
Da einerseits ausreichende Projektmittel für eine Übertragung in das Jahr 2021 vorhanden sind 
und andererseits einige der coronabedingt im Jahr 2020 ausgefallenen Projekte im Jahr 2021 
nachgeholt werden, kann auf eine Förderung der Projektsäule „Aktionsplan Kulturvermittlung für 
Kinder und Jugendliche“ im Haushaltsjahr 2021 verzichtet werden.  
 
Eine Wiederaufnahme der Förderung für das Haushaltsjahr 2022 ist wünschenswert.  
 
 
 
Guido Froese 
Dagmar Linden 
30.10.2020 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2020/642

03.12.2020

Hetzel, Sebastian

Mitteilungsvorlage

- öffentlich - 

Fachdienst Gebäudemanagement

Bearbeiter/in: Arp, Knut

Bauliche Erweiterung des BBZ am NOK
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

25.01.2021 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Kenntnisnahme
03.02.2021 Umwelt- und Bauausschuss Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt:
Am 18.11.19 und 20.11.19 wurden die räumlichen Bedarfe des BBZ am NOK den 
Gremien vorgestellt (Vorlage-Nr. VO/2019/111). 
Zur Deckung der Raumbedarfe wurde auf Grundlage einer ersten Planung zwei Va-
rianten (A und B) der baulichen Erweiterungsmöglichkeit mit Kostenschätzung als 
Grundlagenermittlung vorgestellt:

Variante A 
außenliegende Treppe
Bruttogeschossfläche = 642 m²
Kostenschätzung = 1.992.600,- €

Variante B 
innenliegende Treppe
Bruttogeschossfläche = 780 m²
Kostenschätzung  = 2.413.000,- €

Für die seinerzeitige Haushaltsplanung wurde verwaltungsseitig in den Haushalts-
entwurf für 2020 sowie die mittelfristige Finanzplanung 2021-2022 die Kosten für die 
Variante A in Höhe von 1.992.600 € eingeplant, die dementsprechend auch von den 
Gremien beschlossen worden sind.

Die Planung wurde in Abstimmung mit dem BBZ am NOK weiter vorangetrieben. Im 
Rahmen der Fachplanung wurde festgestellt, dass die außenliegende Treppe recht-
lich, aus Gründen des Brandschutzes, nicht zulässig ist. Somit ist ein innenliegendes 
Treppenhaus für den Erweiterungsbau zwingend erforderlich.
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Grundlage der jetzigen Planung sind die seinerzeit festgestellten und vorgetragenen 
Raumbedarfe. Während der Planungsphase wurde von Seiten des BBZ am NOK an 
den Kreis und die Planer herangetragen, dass die Raumbedarfe sich im Bereich der 
Büroarbeitsplätze verändert haben. Im Januar 2020 wurde eine zusätzliche Büroar-
beitskraft eingestellt und der Beratungsbedarf im sozialpädagogischen Bereich hat 
deutlich zugenommen. Gerade der Anteil an Einzelbetreuungen ist sehr stark gestie-
gen.

Insoweit hat sich die Bedarfsanforderung für das am BBZ am NOK tätige Personal 
mit der Bereitstellung ausreichender Arbeitsplätze und auch für notwendige Bera-
tungsmöglichkeiten geändert. Um insbesondere auch weiterhin ein zukunftsfähiges 
Berufsbildungszentrum zu bleiben, sind vier zusätzliche Büroarbeitsplätze und ein 
Besprechungs- bzw. Beratungsraum erforderlich.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass bereits 3 Büroarbeitsplätze in einem vorhandenen 
Klassenraum geschaffen wurden und dieser Klassenraum im Neubau berücksichtigt 
werden muss. Dieses war auch schon bei der ursprünglichen Planung vorgesehen.

Die konkreten Veränderungen der Bedarfsanforderungen sind der nachstehenden 
Darstellung zu entnehmen:

Bedarfe: Ursprung Neue Bedarfe Differenz
Büroarbeitsplätze 7 11 4
Besprechungsraum 0 1 1
Klassenraum 60m² 3 3 0
Klassenraum 80 m² 3 3 0
Bruttogeschossfläche 642 m² 874 m² 232 m²

Zeitplan:
Aufgrund von Verzögerungen durch die Corona-Pandemie und der Neuplanung 
durch die rechtlichen Vorgaben und den neuen Raumbedarfen, muss auch der sei-
nerzeit vorgestellte Projektzeitenplan angepasst werden.
Der neue Projektzeitenplan wird zusammen mit den neuen Planungsentwürfen und 
der Kostenberechnung gemäß Pkt. 4 Finanzielle Auswirkungen vorgestellt.

Fazit:
Zur Deckung der Raumbedarfe und um das BBZ am NOK zukunftsfähig aufzustellen, 
muss die weitere Planung durch die Architekten und Fachplaner auf Grundlage die-
ser neuen Erkenntnisse weitergeführt werden.
Sobald die Entwürfe gemäß Leistungsphase 3 mit einer Kostenberechnung vorlie-
gen, werden diese zur abschließenden Beratung und Beschlussfassung den Gremi-
en vorgestellt.

Abriss der vorhandenen Bauhalle:
Aufgrund einer vorliegenden Gefährdungsbeurteilung und den arbeitsschutzrechtli-
chen Erfordernissen ist die jetzige Bauhalle teilweise nicht mehr zu Lernzwecken 
nutzbar und wird aus diesem Grund zurzeit nur noch zu Lagerzwecken verwendet. 
Aufgrund des festgestellten Flächenbedarfs gemäß den Regelungen des Arbeits-
schutzes können die sicherheitsrelevanten Mängel durch den Abriss der Bauhalle 
und einem Neubau an gleicher Stelle mit identischer Grundfläche nicht vollständig 
beseitigt werden. 
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Ein teilweiser Abriss der Bauhalle ist jedoch für den Bau der Erweiterung bereits jetzt 
erforderlich, da ansonsten die Bauhalle für den Erweiterungsbau noch kostenintensiv 
im Bereich des Brandschutzes und der Statik ertüchtigte werden müsste.
Die jetzige Lagerung wird in einer Übergangslösung in Form von Containern einge-
richtet.

Die Kosten für den Abriss der Bauhalle und die Containerlösung trägt das BBZ am 
NOK.

Planung einer neuen Bauhalle:
Um den Ergebnissen der Gefährdungsbeurteilung gerecht werden zu können, ist die 
räumliche Situation für den Unterricht am BBZ am NOK für die Ausbildungsbereiche 
der Tischler, Maurer, Tiefbauer und Bautenschützer mit geeigneten Arbeitsflächen 
für die praktische Ausbildung an neuer Stelle herzurichten.
Auf dieser Grundlage erfolgt, entsprechend den Vorgaben der GemHVO-Doppik, ei-
ne Planung einer neuen Bauhalle bis einschl. Leistungsphase 3 (Entwurf und Kos-
tenberechnung). 
Anhand der dann vorliegenden Unterlagen kann eine konkrete Aussage über Kosten 
und Möglichkeiten getroffen werden, um über die Durchführung der Maßnahmen und 
eine Veranschlagung für den Haushalt gemäß den Vorgaben der Gemeindehaus-
haltverordnung-Doppik entscheiden zu können.

Die Kosten für die Planung übernimmt das BBZ am NOK.

3. Relevanz für den Klimaschutz: entfällt

4. Finanzielle Auswirkungen: 
Das erforderliche innenliegende Treppenhaus und die zusätzlichen Raumbedarfe 
führen zu einem größeren Baukörper und somit auch zu zusätzlichen Kosten. Diese 
werden in der kommenden Zeit anhand der fortgesetzten Planung ermittelt. Sobald 
qualifizierte Unterlagen gemäß Leistungsphase 3 der HOAI mit qualifizierten Pla-
nentwürfen und einer Kostenberechnung vorliegen, kann entsprechend der Vorga-
ben der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik über haushaltsrelevante Kostengrö-
ßen entschieden werden.

An dieser Stelle kann bereits erwähnt werden, dass das BBZ am NOK erklärt hat, 
dass es sich nach deren finanziellen Möglichkeiten aus den erwirtschafteten Über-
schüssen finanziell beteiligen. Dieses betrifft die zusätzlichen Kosten, die aus den 
gegenüber der ersten Planung vorgesehenen zusätzlichen Raumbedarfen resultie-
ren.

Da die Kosten für den Abriss der Bauhalle, das Stellen der Container und die Pla-
nung einer neuen Bauhalle bis Leistungsphase 3 durch das BBZ am NOK übernom-
men wird, fallen zurzeit für den Kreis hierfür keine Kosten für den Kreis an.

Anlage/n: keine
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KAISERSTRASSE 8   ·   24768 RENDSBURG
KREIS RENDSBURG - ECKERNFÖRDE
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2020/659

18.12.2020

Hetzel, Sebastian

Mitteilungsvorlage

- öffentlich - 

Fachdienst Schul- und Kulturwesen

Bearbeiter/in: Röschmann, Marco

Digitalpakt Schule; Durchführung einer Organisationsuntersuchung im 
Fachdienst Schul- und Kulturwesen
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

25.01.2021 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Kenntnisnahme
18.02.2021 Hauptausschuss Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt: 
Die Schulträger verwalten ihre Schulangelegenheiten in eigener Verantwortung als 
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe gemäß § 47 Schulgesetz. Der Umfang der Auf-
gaben eines Schulträgers ergibt sich aus § 48 Schulgesetz. Danach hat der Kreis als 
Schulträger für seine beiden Berufsbildungszentren und die Förderzentren u.a. die 
Aufgaben, neben der Planung und Bereitstellung der Schulgebäude und -anlagen 
insbesondere auch den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken. Das operative 
Geschäft bei den betroffenen Beschäftigten bezieht sich insbesondere auf die 
Förderzentren, jedoch bedarf es auch für die BBZ eines intensiven Austauschs mit 
nicht unerheblichem Arbeitsaufwand.

Zur Digitalisierung der Schulen hat der Bund den DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 
aufgelegt. Im Herbst 2019 wurde die Förderlinie DigitalPakt Schule veröffentlicht. Im 
Rahmen des DigitalPaktes Schule sind aktuell über mehrere Zusatzvereinbarungen 
zwischen der Bundesregierung und den Bundesländern weitere Förderprogramme 
ermöglicht worden, die jeweils durch Landesverordnung umgesetzt werden sollen.

Als Teil der Zuständigkeit müssen diese Aufgaben aufgrund der neuen Förderpro-
gramme zu zusätzlich zu den „originären“ Schulträgeraufgaben bearbeitet werden. 
Um Förderungen aus dem DigitalPakt Schule mit einer Fördersumme für den Kreis 
von insgesamt derzeit rd. 3,8 Mio. Euro in den kommenden Jahren in Anspruch 
nehmen zu können, müssen mit hohem Verwaltungs- und Zeitaufwand entsprechend 
Online-Antragsunterlagen erarbeitet und in Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Schulen vervollständigt werden. 
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Der Schulträger muss u.a. die jeweiligen Fördergegenstände LAN/WLAN Ausbau, 
digitale Präsentationsanzeige- und Wiedergabegeräte sowie Endgeräte, jeweils ge-
nau beschreiben, teilweise (pädagogisch) begründen, finanziell beurteilen, die 
eigenen Förderungsanteile belegen, abweichenden Entwicklungen am 
Förderungsstandort Schule umfangreich beschreiben und das gesamte Verfahren 
mit einem Wartungs- und Supportkonzept versehen. Dazu gehören dann auch noch 
schulseitig, ein technisch-pädagogisches Einsatzkonzept (TPK), ein 
Fortbildungskonzept (inkl. Belegliste bereits erfolgter Fortbildungen) und eine 
dezidierte Medienentwicklungsplanung. Letztere ist zwar nicht direkter Teil des 
Antragsverfahrens, enthält aber grundlegende Vorvereinbarungen und Planungen 
zur technischen Raumentwicklung, infrastrukturellen Bedarfen und pädagogischen 
Anforderungen an Infrastruktur, Hardware und Software. Ohne diese 
Planungsgrundlage ist ein Antragsverfahren nur begrenzt umsetzbar, wichtige 
grundlegende Informationen fehlen. Der Kreis als Schulträger muss mit den 
jeweiligen Schulen individuell diese Grundlagen und weitere Unterlagen zur 
Antragsstellung und Abwicklung erarbeiten sowie fortlaufend anpassen.

Für das notwendige IT-Wissen, welches nur eingeschränkt für eine adäquate Bera-
tung in den Schulen zur Verfügung steht, wurde bereits ein externer IT-Dienstleister 
eingebunden, der jedoch seitens der Kreisverwaltung engmaschig begleitet werden 
muss.

Das Schulamt ist zudem u.a. für die Versorgung der Schulen mit Lehrerplanstellen 
und die Unterstützung bei der Gewinnung von Lehrkräften im Rahmen der vom Mi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein als 
oberste Schulaufsichtsbehörde zur Verfügung gestellten Mittel zuständig. Auch in 
diesem Bereich gibt es aufgrund der Corona-Pandemie einen temporären Mehrauf-
wand, v.a. aufgrund der Umsetzung der zusätzlich bereitgestellten Landesmittel für 
eine bessere Versorgung der Schulen mit zusätzlichen Vertretungslehrkräften.

Da diese Aufgaben derzeit nur unter großem Aufwand und mit einer nicht 
unerheblichen Arbeitsverdichtung mit den vorhandenen Beschäftigten 
wahrgenommen werden können, teilweise unter Zurückstellung anderer, weniger 
prioritärer Aufgaben, hat die Verwaltung eine befristete Stellenplananpassungen ab 
2021 mit einer zusätzlichen 1,0-Stelle mit EG 8 TVöD vorbehaltlich einer 
abschließenden Stellenbewertung vorgesehen.

Um den künftigen Anforderungen im Bereich Schul-IT-Dienstleistungen 
(Administration und Support) für die kreiseigenen Schulen gerecht werden zu 
können, wird die Verwaltung zudem Fördermittel für eine zusätzliche Fachkraft im 
Bereich IT im Rahmen des Digitalpakts Schule – Administration beantragen. 
Voraussetzung ist hierfür, dass das Land Schleswig-Holstein die Zusatzvereinbarung 
des Bundes in einer eigenen Richtlinie umsetzt. Für eine Stelle wären Eigenanteile in 
Höhe von 10 % der Kosten zu tragen, mithin rd. 6.600 € pro Jahr.

Bei diesen Aufgaben des Schulträgers im Rahmen des Digitalpaktes und der dazu-
gehörigen Förderprogramme sowie bei Zusatzaufgaben im Bereich des Schulamtes 
handelt es sich nach Einschätzung der Verwaltung um zusätzliche Aufgaben, für die 
nach den Budgetregeln (befristet) zusätzliche Personalmittel gerechtfertigt wären.

Vor dem Hintergrund der derzeitigen Situation im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie und der zu erwartenden Haushaltsauswirkungen möchte die Verwaltung 
die Anmeldung zusätzlicher Personalkosten jedoch restriktiv handhaben. Die 
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Verwaltung hat daher für 2021 keine Anhebung des Personalbudgets für die 
zusätzliche Stelle im Fachdienst Schul- und Kulturwesen vorgeschlagen und wird die 
Kosten im Rahmen des bewilligten Budgets erbringen.

Noch in 2021 soll für den Fachdienst Schul- und Kulturwesen im Bereich Schulamt 
und Schulträgeraufgaben eine Organisationsuntersuchung erfolgen, um die 
Prozesse auf Optimierungspotential und den angemessenen Personalbedarf für die 
Folgejahre zu überprüfen.

Die für diese Untersuchung erforderlichen Mittel sind im Haushaltsentwurf für das 
Jahr 2021 beim Fachbereich Zentrale Dienste für den Bereich der Organisation 
veranschlagt.

Relevanz für den Klimaschutz: entfällt

Finanzielle Auswirkungen: 
Für eine Verwaltungskraft 1,0-Stelle mit EG 8 TVöD entstehen jährliche Kosten von 
rd. 54.000 €.

Anlage/n: Keine
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2020/658

15.12.2020

Hetzel, Sebastian

Beschlussvorlage öffentlich

- öffentlich - 

Fachdienst Schul- und Kulturwesen

Bearbeiter/in: Röschmann, Marco

Haushalt 2021
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

25.01.2021 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Beratung
18.02.2021 Hauptausschuss Beratung
01.03.2021 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss stimmt dem Haushaltsentwurf 2021 zu und empfiehlt dem Kreistag, 
diesen zu beschließen. Änderungen bzw. Ergänzungen aufgrund der Beratungen in 
der Sitzung werden in die Veränderungsliste aufgenommen, die dem 
Hauptausschuss und dem Kreistag für die Beratung zugeleitet wird.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2021 wird den Mitgliedern des Ausschusses zu Beginn des Monats 
Januar 2021 durch die Verwaltung übersandt werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten im kulturellen Bereich viele Angebote und 
Veranstaltungen nicht wie geplant durchgeführt werden. Insoweit wurde in 
Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Vorstandes der Kulturstiftung Kreis 
Rendsburg-Eckernförde die Zuschussgewährung für den Aktionsplan 
Kulturvermittlung für Kinder und Jugendliche im Kreis Rendsburg-Eckernförde für 
das Jahr 2021 ausgesetzt, um die bislang nicht verbrauchten Mittel aus 2020 für die 
Nachholung der in 2020 geplanten Veranstaltungen entsprechend heranzuziehen. In 
der mittelfristigen Ergebnisplanung wurde dann der Zuschussbetrag für 2022 mit 
dem Betrag in Höhe von 54.000 Euro entsprechend wieder berücksichtigt. 
Ergänzend wird auf die Mitteilungsvorlage Nr. VO/2020/577 mit dem beigefügten 
Sachstandsbericht der Kulturstiftung verwiesen.

Die bisherigen Ansätze der verschiedenen kulturellen Institutionen wurden nicht 
gekürzt. Die Förderpraxis zielte u.a. auf die Teilnehmerzahlen der vergangenen 
Jahre ab. Bedingt durch die Corona-Pandemie wäre somit keine adäquate Förderung 

TOP 9



                                                           Seite: 2/2

möglich, um die bisherigen Angebote beispielsweise der Volkshochschulen, 
Büchereien, Rendsburger Musikschule u.a. in gewohnter Weise zu erhalten.
Weitere Erläuterungen zum Haushaltsentwurf 2021 können in der Sitzung mündlich 
vorgetragen werden.

Finanzielle Auswirkungen:  wie im Haushaltsentwurf 2021 dargestellt

Anlage/n: keine
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2020/485

17.08.2020

Mönke, Christina

Beschlussvorlage öffentlich

- öffentlich - 

Fachdienst Kinder, Jugend, Sport

Bearbeiter/in: Mönke, Christina

Anträge des DLRG Kreisverband
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

07.09.2020 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Beratung

Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung beschließt über den einmaligen 
Antrag auf coronabedingten Zuschuss in Höhe von 1.000 € nach Beratung in der 
Sitzung.
Der Antrag auf Erhöhung des jährlichen Zuschusses von 5.200 € auf 30.000 € wird 
auf die Haushaltsberatungen vertagt.

Sachverhalt: 
Mit Schreiben vom 15.07.2020 richtet der 1. Vorsitzende des DLRG Kreisverbandes 
e.V. zwei Anträge an die Mitglieder des Kreistages.
Die Anträge werden dem zuständigen Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und 
Bildung zur Beratung übermittelt.

Relevanz für den Klimaschutz:
keine

Finanzielle Auswirkungen:
Einmalig 1.000 € bei einer Befürwortung des Antrages zur Unterstützung in 
Coronazeiten.

Jährlich 24.800 € bei einer Beschlussfassung zur Erhöhung des Regelzuschusses im 
Rahmen der Haushaltsberatungen.

Christina Mönke

Anlage/n: 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2020/564

09.10.2020

Voerste, Thomas

Fraktionsantrag

- öffentlich - 

Fachdienst Schul- und Kulturwesen

Bearbeiter/in: Lüer, Christiane

Haushalt 2021; 
Antrag der SSW Fraktion für die Erhöhung der Übungsleiterpauschale 
an die DLRG im Kreis Rendsburg-Eckernförde e.V.
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.11.2020 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Kenntnisnahme
25.01.2021 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Beratung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
Entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Sachverhalt ergibt sich aus dem Antrag der SSW Fraktion. 

Nach Absprache mit der Antragstellerin des SSW wird der Antrag in der Sitzung am 
16.11. dem Ausschuss zur Kenntnis vorgelegt, die Beratung erfolgt im Rahmen der 
Haushaltsberatungen in der Sitzung am 25.01. 2021. 

Anlage/n: 
Antrag der Fraktion
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An den Vorsitzenden des                                                                                    

Ausschusses für Schule, Sport 

Kultur und Bildung des Kreises  

Rendsburg-Eckernförde Herr 

Michael Rohwer 

 

 

 

Haushaltsantrag auf Erhöhung der Übungsleiterpauschale im Kreishaushalt an die 

Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Kreis Rendsburg-Eckernförde e.V. von 

5.200 € auf 30.000 € zur Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur und Bildung am 

16.11.2020. 

 

Sehr geehrte Herr Rohwer, 

die Fraktion des Südschleswigschen Wählerverbandes stellt hiermit einen Haushaltsantrag. In 

Zukunft soll der im Teilhaushalt 421101 (Förderung des Sports, 2020) vorgesehene Zuschuss an 

die DLRG in Höhe von 5.200 € dauerhaft auf 30.000 € erhöht werden.  

 

Begründung:  
 

Die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft im Kreis Rendsburg-Eckernförde e.V. erhält seit 

über 30 Jahren eine jährliche Übungsleiterpauschale in Höhe von vormals 10.000 DM - heute 

                    SSW Kreistagsfraktion  

                    Rendsburg - Eckernförde  

                    Kreishaus, Kaiserstraße 8-10  

                    24768 Rendsburg   
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5.200 € - vom Kreis Rendsburg-Eckernförde. Von dieser Pauschale verbleiben 250 € als 

Verwaltungs- 

pauschale beim Kreisverband und die restlichen 4.950 € werden an die 11 DLRG-Vereine 

prozentual entsprechend der jeweiligen Mitgliederzahlen (über 2000 im Kreisgebiet) verteilt. In 

den Ortsvereinen wird die Übungsleiterpauschale für die Aus- und Weiterbildung von 

Übungsleitern und Ausbildern/Prüfern sowie deren Auslagen und Nebenkosten (Fahrtkosten) 

verwendet. 

 

In den letzten Jahren haben jährlich über 170 aktive ehrenamtliche Vereinsmitglieder im 

Kreisgebiet knapp 8000 Stunden am Beckenrand mit der Schwimm- und 

Rettungsschwimmausbildung verbracht. Dabei haben rund 800 Teilnehmer eine Schwimm- 

oder Rettungsschwimmprüfung erfolgreich absolviert. Durch Qualitätssicherungsmaßnahmen 

und versicherungstechnische als auch rechtliche Auflagen sind die Anforderungen für die Aus- 

und Fortbildung von Ausbildern gestiegen. Allein um Ausbilder in der Schwimmausbildung zu 

werden, muss man erst einmal die Rettungsschwimmausbildung mit 15 Unterrichtseinheiten 

Theorie und 11 Tauch-, Schwimm- und Rettungsschwimmprüfungen erfolgreich absolvieren. 

Danach folgen an 5 Wochenenden (Freitagmittag bis Sonntagnachmittag) Lehrgänge bei 

unserem Landesverband in Eckernförde. Nach erfolgreicher Prüfung folgen alle 3 bis 4 Jahre 

notwendige Auffrischungslehrgänge am Wochenende. Wenn wir die Kosten für die Ausbildung, 

aber auch für die Nebenkosten der Ausbildung z.B. Fahrtkosten zum Lehrgangsort für 

Ausbilder, Fahrtkosten zur Schwimmhalle, Bekleidung (Badeanzug/-hose, Ausbilder T-Shirt, 

usw.) betrachten, liegen wir schnell über 1000 € pro Ausbilder pro Jahr. Dieses und die 

allgemeinen Kostensteigerungen haben inzwischen dazu geführt, dass die bisherige 

Übungsleiterpauschale bei weitem nicht mehr den ursprünglichen Zweck abdecken kann.  
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Hinzu kommt, dass die Bereitschaft in der Bevölkerung erheblich zurückgegangen ist, sich 

ehrenamtlich und kostenlos zu engagieren. Deshalb war die DLRG gezwungen, die 

Aufwandsentschädigung für die Übungsleiter und Ausbilder zu erhöhen. Dies wird gerade im 

Hinblick auf die gestiegenen Schwimmschülerzahlen, gestiegenen Schwimmbadkosten und zu 

wenigen freien Hallenbadzeiten zu einer Mammutaufgabe für die Vereine der DLRG.  

Damit die DLRG ihre Tätigkeiten trotz der aufgezeigten Probleme und Veränderungen weiter 

erfolgreich fortführen können, bittet der SSW um eine Erhöhung der Übungsleiterpauschale für 

die DLRG auf 30.000 € pro Jahr. 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

Susanne Storch 

Kreistagsabgeordnete.  
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2020/579

27.10.2020

Mönke, Christina

Fraktionsantrag

- öffentlich - 

Fachdienst Schul- und Kulturwesen

Bearbeiter/in: Lüer, Christiane

Haushalt 2021;
Antrag des Kreis Sportverbandes Rendsburg-Eckernförde e.V. auf 
Sportstättenförderung
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.11.2020 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Kenntnisnahme
25.01.2021 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Beratung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
Entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Sachverhalt ergibt sich aus dem Antrag des Kreis Sportverbandes Rendsburg 
Eckernförde e.V.. 

Nach Absprache mit den Antragstellern des KSV wird der Antrag in der Sitzung am 
16.11.2020 dem Ausschuss zur Kenntnis vorgelegt, die Beratung erfolgt im Rahmen 
der Haushaltsberatungen in der Sitzung am 25.01.2021. 

Anlage/n: 

   
Antrag_Kreis_Sports
tättenbezuschussung_2021_2023.pdf

Antrag_Kreis_Sports
tättenbezuschussung_2021_2023_Anhang1_Bewertung.pdf

Antrag_Kreis_Sports
tättenbezuschussung_2021_2023_Anhang2_Sportland_SH.pdf

Antrag_Kreis_Sports
tättenbezuschussung_2021_2023_Anhang3_LZ.pdf
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Am Grünen Kranz 4 
24768 Rendsburg 

Tel.: 04331-27105 
Fax: 04331-5238 

info@ksv-rd-eck.de 
www.ksv-rd-eck.de 

 
Rendsburg, 21.10.2020 

 
 

 

KSV RD-ECK e.V.  Am Grünen Kranz 4  24768 Rendsburg 

Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Fachausschuss f. Schule, Sport, Kultur und Bildung 
Kaiserstr. 8 
24768 Rendsburg 
 
 
 
 
Antrag auf weitere finanzielle Förderung für die Sanierung vereinseigener sowie 
kommunaler Sportstätten im Kreis Rendsburg-Eckernförde für 2021-2023  
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Landessportverband Schleswig-Holstein e.V. (LSV) hat in 2016 im Nachgang zum 
Bericht der Landesregierung zum Sanierungsbedarf der kommunalen Sportstätten 
(Drucksache 18/1951, 2014) eine Online-Umfrage bei den angeschlossenen 
Sportvereinen und -verbänden zum akuten, kurzfristigen Investitionsbedarf der 
vereinseigenen Sportstätten durchgeführt. Der LSV hat dabei einen Gesamtbedarf von ca. 
44 Mio. € landesweit ermittelt. Wird diese Summe um den Sanierungsbedarf bei 
kommunalen Sportstätten ergänzt, besteht ein Sanierungsbedarf von ca. 100 Mio. €, der 
sich in Zukunft noch erhöhen wird, wenn nicht geeignete Finanzierungsformen für die 
Sanierungen gefunden werden. 

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde haben bei dieser Umfrage 62 Vereine teilgenommen, 
von denen 44 Vereine (71 %) angegeben haben, dass ein aktueller oder gar überfälliger 
Sanierungsbedarf für ihre Anlage besteht. Insgesamt ergibt sich für den Kreis RD-ECK ein 
Sanierungsstau bei vereinseigenen Sportstätten von ca. 2,1 Mio. €. Unterteilt nach 
Kostengruppen überwiegen die Bedarfe bis ca. 30.000 €, gefolgt von weiteren Bedarfen 
bis 100.000 € bzw. einzelnen Bedarfen bis 300.000 €. Nicht eingerechnet sind die Bedarfe 
an Neubauten. Diese Summen werden sich ebenso wie im Land erhöhen, wenn es nicht 
gelingt hier gegen zusteuern.  

Eine im Januar 2017 durchgeführte Umfrage des Kreissportverbandes Rendsburg-
Eckernförde (KSV RD-ECK) unterstreicht die Erkenntnisse aus der LSV-Umfrage, da sich 
demnach die Bewertungen der Sportstättenqualitäten in den vorangegangen 3 Jahren 
durchschnittlich verschlechtert haben. Vor allem im ländlichen Raum gab und gibt es 
dringenden Sanierungsbedarf.  
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In diesem Zusammenhang ist auch auf die zukünftige Daseinsvorsorge im ländlichen 
Raum hinzuweisen. Der Sport sollte als verbindendes Element unserer Bürgergesellschaft 
zusammen mit anderen Organisationen unterstützt werden. Alternative 
Finanzierungsformen stehen zurzeit nicht zur Verfügung. Die üblichen Kredite beinhalten 
deutlich höhere Zinskosten für Vereine gegenüber den Zinskosten für Kommunen. Eine 
Beiförderung über die EU bzw. die Aktivregionen sieht ebenfalls deutlich schlechtere 
Konditionen gegenüber den Kommunen vor.  

 
Empfehlungen:  
1.Der Kreissportverband Rendsburg-Eckernförde empfiehlt daher aufgrund dieser 
Situation und vor dem Hintergrund der Zuwendungen des Kreises der vergangenen drei 
Haushaltsjahre, erneut 1.000.000 € verteilt auf die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 
bereitzustellen, um die erfolgreichen Sanierungsbemühungen vereinseigener sowie 
kommunaler Sportstätten im Kreis Rendsburg-Eckernförde anteilig finanziell weiter zu 
unterstützen.  
 
2. Zusätzlich kann mit der Zuwendung im Sinne des Gutachtens des Sportlandes 
Schleswig-Holstein vom September 2020 das Starterprojekt „Sportinfrastruktur 
sanieren und modernisieren“ von Seiten des Kreises Rendsburg Eckernförde 
unterstützt werden. Hiermit wird ein elementar wichtiges Zeichen für die 
Sportunterstützung auch in schwierigen Zeiten gesetzt. 
 
  
3. Aufgrund der langen Entscheidungsprozesse in unseren Mitgliedsvereinen hinsichtlich 
einer Sportstättensanierung, die trotz Zuschüsse mitunter hohe finanzielle Eigenanteile für 
die Vereine bedeuten, hat sich gezeigt, dass die Fristen der letzten Förderperiode z.T. 
nicht eingehalten und – trotz Bedarf – keine Anträge eingereicht werden konnten.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

 
Ekkehard Krull      Joachim Sievers 
-1. Vorsitzender-      -stellv. Vorsitzender- 
 
 
 
Anlage (1): Sportstättenbewertungen im Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Anlage (2): Zeitungsartikel  
Anlage (3): Sportland Schleswig-Holstein   
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Stadt / Gemeinde / Amt

Anlagentyp
‐ Sporthalle (1)
‐ Sportplatz (2)
‐ Hallenbad (3)

‐ Frei‐ und Naturbad (4)
‐ Tennishalle (5)
‐ Tennisplatz (6)
‐ Schießanlage (7)

Betreiber Bezeichnung Straße PLZ Ort Bewertung 2014 Bewertung 2017
Änderungen an der Sportstätte 

nach dem 01.04.2014
(An‐ oder Neubau, Sanierung etc.)

Kommentar
(Korrekturen, Schließungen etc.)

Fockbek 1 Kommune Schulsporthalle Alt Duvenstedt Dorfstr. 13 24791 Alt Duvenstedt Q3
Fockbek 1 Kommune Schulsporthalle Fockbek Friedhofsweg 3 24787 Fockbek Q2
Fockbek 1 Kommune Bürgermeister‐Schadwinkel‐Halle Hohner Str. 6 24787 Fockbek Q1
Fockbek 1 Kommune Schulturnhalle Nübbel Achterfeld 21 24809 Nübbel Q2
Fockbek 1 Kommune Ballsporthalle Nübbel Achterfeld 21 24809 Nübbel Q2
Fockbek 2 Kommune Sportplatz Alt Duvenstedt An der K 1 Ortseingang 24791 Alt Duvenstedt
Fockbek 2 Kommune Schulsportaussenanlage Fockbek Friedhofsweg 3 24787 Fockbek Q3
Fockbek 2 Kommune Sportanlage Krattschick, Hauptspielfeld Krattredder 55 24787 Fockbek Q1
Fockbek 2 Kommune Sportanlage Krattschick, Trainingsplatz Krattredder 55 24787 Fockbek Q1
Fockbek 2 Kommune Sportanlage Krattschick, Kleinfeldplatz Krattredder 55 24787 Fockbek Q1
Fockbek 2 Kommune Sportplatz Nübbel Achterfeld 21 24809 Nübbel Q2
Fockbek 2 Kommune Trainingsplatz Nübbel Achterfeld 21 24809 Nübbel Q2
Fockbek 2 Kommune Sportkoppel An der Sportkoppel 24782 Rickert
Fockbek 4 Kommune Freibad Alt Duvenstedt Dorfstr. 13 24791 Alt Duvenstedt
Fockbek 4 Kommune Freibad Fockbek Große Reihe 17 24787 Fockbek Q1
Fockbek 4 Kommune Freibad Nübbel Achterfeld 21 24809 Nübbel Q2
Fockbek 7 Kommune Sportlerheim Fockbek, Schießsportanlage des SSC Fockbek Krattredder 55 24787 Fockbek Q1
Fockbek 6 Verein Tennisplatz Fockbek Grosse Reihe 17 24787 Fockbek Q1
Fockbek 6 Verein Tennisplatz des SSV Nuebbel An der Kreisstr. 45 24809 Nuebbel Q2
Fockbek 7 Verein Schießsportanlage des SSC Alt Duvenstedt Guennende 1 24791 Alt Duvenstedt Q2
Fockbek 7 Verein Schießsportanlage des Schützenvereins Rickert u. Umgebung An der Sportkoppel 24782 Rickert Q2 Q2 Modernisierung der Schießanlagen 2016
Hohner Harde 1 Kommune Sporthalle Kirchenstr. Kirchenstr. 14 24797 Breiholz Q2
Hohner Harde 1 Kommune Sporthalle Bokelweg Bokelweg 9 24800 Elsdorf‐Westermühlen Q2
Hohner Harde 1 Kommune Sporthalle 1  Schulstr. 1 24806 Hohn Q2
Hohner Harde 1 Kommune Sporthalle 2  Schulstr. 1 24806 Hohn Q2
Hohner Harde 2 Kommune Sportplatz Dorfstr., Großspielfeld Dorfstr. 48 24799 Christiansholm Q2
Hohner Harde 2 Kommune Sportplatz Hamdorf Dorfstr. 8 24805 Hamdorf Q2
Hohner Harde 2 Kommune Sportplatz Hamdorf Dorfstr. 8 24805 Hamdorf Q2
Hohner Harde 2 Kommune Sportplatz Schulstr., Spielfeld Schulstr. 1 24806 Hohn Q2
Hohner Harde 2 Kommune Sportplatz Dorfstr., Spielfeld Dorfstr. 24799 Königshügel Q2
Hohner Harde 2 Kommune Sportplatz Nottelmannweg, Großspielfeld Nottelmannweg 24805 Prinzenmoor Q2
Hohner Harde 4 Kommune Naturbad Fährstr., Eider Fährstr. 24797 Breiholz Q2
Hohner Harde 4 Kommune Schwimmbad Bokelweg, Freibad Bokelweg 9 24800 Elsdorf‐Westermühlen Q2
Hohner Harde 4 Kommune Schwimmbad Schulstr., Freibad, Schulverband Hohn Schulstr. 1 24806 Hohn Q2
Hohner Harde 6 Kommune Tennisplatz Kirchenstr. Kirchenstr. 14 24797 Breiholz
Hohner Harde 6 Kommune Sportplatz Schulstr., Tennisanlage, Schulverband Hohn Schulstr. 1 24806 Hohn Q2
Hohner Harde 6 Kommune Sportplatz Hamdorf Dorfstr. 8 24805 Hamdorf Q2
Hohner Harde 1 Verein Sporthalle Dorfstr., Schulverband Hamdorf Dorfstr. 8‐12 24805 Hamdorf Q2
Hohner Harde 2 Verein Sportplatz Kirchenstr., Großspielfeld Kirchenstr. 14 24797 Breiholz Q2
Hohner Harde 2 Verein Sportplatz Bokelweg, Großspielfeld Bokelweg 9 24800 Elsdorf‐Westermühlen Q2
Hohner Harde 2 Verein Sportplatz Schrammoor, Großspielfeld Schrammoor 45 24799 Friedrichsholm Q2
Hohner Harde 2 Verein Sportplatz Hohe Str., Großspielfeld Hohe Str. 11a 24806 Hohn Q2
Hohner Harde 6 Verein Sportplatz Bokelweg, Tennisanlage Bokelweg 9 24800 Elsdorf‐Westermühlen
Hohner Harde 6 Verein Tennisplatz Mecklenburger Str. Mecklenburger Str. 24806 Hohn Q2
Hohner Harde 7 Verein Schießstand Kirchenstr., Schießsportanlage Kirchenstr. 21 24797 Breiholz Q2
Hohner Harde 7 Verein Schießsportanlage Hohe Str. Hohe Str. 11a 24806 Hohn Q2
Wasbek 1 Kommune Turnhalle Wasbek Schulstr. 14 24647 Wasbek Q4
Wasbek 1 Kommune Mehrzweckhalle Schulstr. 15 24648 Wasbek Q2
Wasbek 2 Kommune Sportplatz, Hinter der Schule, Platz B, Großspielfeld Schulstr. 16 24647 Wasbek Q2
Wasbek 6 Verein Tennisanlage Wasbek Lüttdörp 9 24647 Wasbek Q2
Kronshagen 1 Kommune Sporthalle Eichendorff Schule Eichkoppelweg 26 24119 Kronshagen Q1
Kronshagen 1 Kommune Sporthalle der Brüder Grimm Schule Kopperpahler Allee 59 24119 Kronshagen Q1
Kronshagen 1 Kommune Gymnasium Sporthalle Suchsdorfer Weg 70 24119 Kronshagen Q1
Kronshagen 1 Kommune Sporthalle der Realschule Suchsdorfer Weg 72 24119 Kronshagen Q1
Kronshagen 1 Kommune Gymnastikhalle Eichdorff Schule Eichkoppelweg 26 24119 Kronshagen Q1
Kronshagen 2 Kommune Basketball Domänental Claus‐Sinjen‐Str. 24119 Kronshagen Q1
Kronshagen 2 Kommune Beach‐Volley‐Handball am Platz 4 Suchsdorfer Weg 24119 Kronshagen Q1
Kronshagen 2 Kommune Sportplatz Gymnasium Kronshagen, Großspielfeld 3 Suchsdorfer Weg 24119 Kronshagen Q1
Kronshagen 2 Kommune Sportplatz Gymnasium Kronshagen, Rundlaufbahn Suchsdorfer Weg 24119 Kronshagen Q1
Kronshagen 2 Kommune Sportplatz Realschule, Großspielfeld 2 Suchsdorfer Weg 24119 Kronshagen Q1
Kronshagen 2 Kommune Kunststoffrasenplatz, Großspielfeld 5 Suchsdorfer Weg 24119 Kronshagen Q1
Kronshagen 2 Kommune Sportplatz Suchsdorfer Weg, Großspielfeld 4 Suchsdorfer Weg 24119 Kronshagen Q1
Kronshagen 3 Kommune Lehrschwimmbecken Eichendorff Schule Eichkoppelweg 26 24119 Kronshagen Q1
Kronshagen 1 Verein Sportraum im Vereinsheim TSV Kronshagen Eichkoppelweg 24a 24119 Kronshagen Q3
Kronshagen 2 Verein Post‐ u. Telekom Sportv. Kiel‐Kronshagen, Großspielfeld Eckernförder Str. 217 24119 Kronshagen Q1
Kronshagen 2 Verein Post‐ u.Telekom‐Sportv.,Kiel/Kronshagen, Spielfeld Eckernförder Str. 217 24119 Kronshagen
Kronshagen 2 Verein Tennisanlage TSV‐Kronshagen Suchsdorfer Weg 24119 Kronshagen Q1
Altenholz 1 Kommune Edgar‐Meschkat‐Halle Sporthalle Danziger Str. 24161 Altenholz Q1 Q2 keine Sanierungsbedarf der Deckenkonstruktion und der Beleuchtung
Altenholz 1 Kommune Sporthalle des Gymnasiums Danziger Str. 24161 Altenholz Q1 Q2 keine Sanierungsbedarf der Bodenbelege und der Brandschutztüren sowie der Beleuchtung
Altenholz 1 Kommune Große Turnhalle Claus‐Rixen‐Schule Sporthalle Klausdorfer Str. 24161 Altenholz Q3 Q1 Sanierung der kompletten Turnhalle Sanitäranlagen, Umkleidekabinen, Fassade und Dach wurden saniert
Altenholz 1 Kommune Kleine Turnhalle Claus‐Rixen‐Schule Sporthalle Klausdorfer Str. 24161 Altenholz Q3 Q1 Sanierung der kompletten Turnhalle Sanitäranlagen, Umkleidekabinen, Fassade und Dach wurden saniert
Altenholz 2 Kommune Schulsportplatz Claus‐Rixen‐Schule Großspielfeld Klausdorfer Str. 24161 Altenholz Q1 Q1
Altenholz 2 Kommune Sportstätte Klausdorf Großspielfeld Klausdorfer Str. 24161 Altenholz Q1 Q1
Altenholz 2 Kommune Sportstätte Klausdorf Rundlaufbahn Klausdorfer Str. 24161 Altenholz Q1 Q1

Altenholz 2 Kommune Sportplatz Stift Großspielfeld Posener Str. 24161 Altenholz Q2
Q1

komplette Sanierung des Sportplatzes; 
Neuaufbau der Grasnarbe im Sept. 2016

Bespielbarkeit des Platzes im August 2017 wieder möglich

Altenholz 2 Kommune Trainingsfläche nördlich der Kreishalle Spielfeld Posener Str. 24161 Altenholz Q2
Altenholz 2 Kommune Trainingsfläche südlich der Danziger Str. Danziger Str. 24161 Altenholz Q2
Altenholz 2 Kommune Beachvolleyballanlage Danziger Str. 24161 Altenholz Q1 Q1
Altenholz 7 Kommune Gemeindezentrum / Schießsportanlage Klausdorfer Str. 78 B 24161 Altenholz Q2

Altenholz 6 Verein Schul‐und Sportzentrum Stift / Tennisgelände Tennisanlage Danziger Straße 28 24161 Altenholz Q2 Q3
Kleinere Sanierungen am Vereinsheim 
im Jahr 2016

Sanierungsplan für 2017ff. wurde 
erarbeitet; Abarbeitung je nach 
finanzieller Situation

Büdelsdorf 1 Kommune Turnhalle an der Bertolt‐Brecht‐Schule Akazienstr. 17 24782 Büdelsdorf Q3 Q2 neue Einschätzung
Büdelsdorf 1 Kommune Turnhalle Klaus‐Groth‐Schule Neue Dorfstr. 110 24782 Büdelsdorf Q2 Q2
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Büdelsdorf 1 Kommune Sporthalle an der Emil‐Nolde‐Schule Neue Dorfstr. 67 24782 Büdelsdorf Q2 Q2
Büdelsdorf 1 Kommune Turnhalle Friedrich‐Fröbel‐Schule Neue Dorfstraße 42 24782 Büdelsdorf Q2 Q2
Büdelsdorf 1 Kommune Turnhalle an der Friedrich‐Ebert‐Schule Sportallee 19 24782 Büdelsdorf Q2 Q2
Büdelsdorf 2 Kommune Sportplatz Heisterort, Großspielfeld Heisterort 15 24782 Büdelsdorf Q2 Q2
Büdelsdorf 2 Kommune Eiderstadion, Großspielfeld Hermann‐Ehlers‐Platz 4 24782 Büdelsdorf Q2 Q2
Büdelsdorf 2 Kommune Eiderstadion, Rundlaufbahn Hermann‐Ehlers‐Platz 4 24782 Büdelsdorf Q2 Q2
Büdelsdorf 2 Kommune Kunstrasenplatz Heisterort 24782 Büdelsdorf Q2 Q2
Büdelsdorf 4 Kommune Naturerlebnisbad Büdelsdorf Hermann‐Ehlers‐Platz 15 24782 Büdelsdorf Q3 Q3 Sanierung/Modernisierung in 2017
Büdelsdorf 6 Kommune Tennisanlage des BTC (Büdelsdorfer Tennisclub) Wollinstr. 16 24782 Büdelsdorf Q2
Eckernförde 1 Kommune Turnhalle Richard‐Vosgerau‐Schule Bergstr. 26 24340 Eckernförde Q2 Q2
Eckernförde 1 Kommune Turnhalle der Beruflichen Schulen Fischerkoppel 24340 Eckernförde Q1 Q1
Eckernförde 1 Kommune Gymnastikhalle Gudewerdtschule Johann‐Hinrich‐Fehrs‐Weg 24340 Eckernförde Q2 Q2
Eckernförde 1 Kommune Turnhalle Gudewerdtschule Johann‐Hinrich‐Fehrs‐Weg 24340 Eckernförde Q2 Q2
Eckernförde 1 Kommune Turnhalle Willers‐Jessen‐Schule Kieler Str. 59 24340 Eckernförde Q2 Q2
Eckernförde 1 Kommune Gudewerdt‐Sporthalle Pferdemarkt/Noorwanderweg 24340 Eckernförde Q3 Q3
Eckernförde 1 Kommune Gymnastikhalle Pestalozzischule Reeperbahn 50 24340 Eckernförde Q2 Q2
Eckernförde 1 Kommune Turnhalle Pestalozzischule Reeperbahn 50 24340 Eckernförde Q2 Q2
Eckernförde 1 Kommune Schulzentrum, Sporthalle 1 Sauerstr. 16‐18 24340 Eckernförde Q2 Q2
Eckernförde 1 Kommune Schulzentrum, Sporthalle 2 Sauerstr. 16‐18 24340 Eckernförde Q2 Q2
Eckernförde 1 Kommune Schulzentrum, Sporthalle 3 Sauerstr. 16‐18 24340 Eckernförde Q1 Q1
Eckernförde 1 Kommune Sporthalle Fritz‐Reuter‐Schule Saxtorfer Weg 89 24340 Eckernförde Q3 Q3
Eckernförde 1 Kommune Wulfsteert‐Sporthalle Wulfsteert 18 24340 Eckernförde Q2 Q2
Eckernförde 1 Kommune Mehrzwecksporthalle Sauerstr. 24340 Eckernförde Q1 Q1
Eckernförde 2 Kommune Gudewerdt‐Sportplatz, Großspielfeld Pferdemarkt 24340 Eckernförde
Eckernförde 2 Kommune Gudewerdt‐Sportplatz, Rundlaufbahn Pferdemarkt 24340 Eckernförde
Eckernförde 2 Kommune Sportplatz am Schulzentrum, Großspielfeld 1 Sauerstr. 24340 Eckernförde Q2 Q2
Eckernförde 2 Kommune Sportplatz am Schulzentrum, Großspielfeld 2 Sauerstr. 24340 Eckernförde Q2 Q2
Eckernförde 2 Kommune Sportplatz am Schulzentrum, Rundlaufbahn Sauerstr. 24340 Eckernförde Q2‐Q3 Q2‐Q3
Eckernförde 2 Kommune Sportplatz am Schulzentrum, Trainingsplatz Sauerstr. 24340 Eckernförde Q2 Q2
Eckernförde 2 Kommune Sportplatz am Schulzentrum, Übungsplatz 2 Sauerstr. 24340 Eckernförde Q2 Q2
Eckernförde 2 Kommune Sportplatz am Schulzentrum, Übungsplatz 3 Sauerstr. 24340 Eckernförde Q2 Q2
Eckernförde 2 Kommune Sportplatz Fritz‐Reuter‐Schule, Großspielfeld Saxtorfer Weg 24340 Eckernförde Q2 Q2
Eckernförde 2 Kommune Sportplatz Fritz‐Reuter‐Schule, Rundlaufbahn Saxtorfer Weg 24340 Eckernförde Q2 Q2
Eckernförde 2 Kommune Wulfsteert‐Sportplatz, Großspielfeld Wulfsteert 24340 Eckernförde Q2 Q2
Eckernförde 2 Kommune Wulfsteert‐Sportplatz, Rundlaufbahn Wulfsteert 24340 Eckernförde Q2 Q2
Eckernförde 2 Kommune Wulfsteert‐Sportplatz, Spielfeld Wulfsteert 24340 Eckernförde Q2 Q2
Eckernförde 2 Kommune Sportplatz Richard‐Vosgerau‐Schule Bergstraße 24340 Eckernförde Q2 Q2
Eckernförde 3 Kommune Meerwasserwellenbad Eckernförde Preußerstraße 1 24340 Eckernförde Q2 Q2
Eckernförde 6 Kommune Lützowweg Lützowweg 24340 Eckernförde Q1‐Q2 Q1‐Q2
Eckernförde 1 Verein Marinestützpunkt, Sporthalle 1 Am Ort 6 24340 Eckernförde Q2
Eckernförde 1 Verein Marinestützpunkt, Sporthalle 2 Am Ort 6 24340 Eckernförde Q1
Eckernförde 1 Verein Kaserne Carlshöhe, Turnhalle Flensburger Str. 55‐59 24340 Eckernförde
Eckernförde 1 Verein Jes‐Kruse‐Sporthalle Hans‐Christian‐Andersen‐Weg 8 24340 Eckernförde
Eckernförde 2 Verein Marinestützpunkt, Großspielfeld 1 Am Ort 24340 Eckernförde Q2
Eckernförde 2 Verein Marinestützpunkt, Großspielfeld 2 Am Ort 24340 Eckernförde Q1
Eckernförde 2 Verein Marinestützpunkt, Kleinspielfeld Am Ort 24340 Eckernförde Q2
Eckernförde 2 Verein Marinestützpunkt, Rundlaufbahn 1 Am Ort 24340 Eckernförde Q3
Eckernförde 2 Verein Marinestützpunkt, Rundlaufbahn 2 Am Ort 24340 Eckernförde existiert nicht mehr
Eckernförde 2 Verein Stadtwerke Arena, Großspielfeld 1 Bystedtredder 24340 Eckernförde
Eckernförde 2 Verein Stadtwerke Arena, Großspielfeld 2 Bystedtredder 24340 Eckernförde
Eckernförde 2 Verein Stadtwerke Arena, Spielfeld Bystedtredder 24340 Eckernförde
Eckernförde 2 Verein Sportplatz Kaserne Carlshöhe, Großspielfeld Flensburger Str. 55‐59 24340 Eckernförde Q3
Eckernförde 2 Verein Sportplatz Kaserne Carlshöhe, Rundlaufbahn Flensburger Str. 55‐59 24340 Eckernförde Q3
Eckernförde 2 Verein Sportplatz Preusser‐Kaserne, Großspielfeld Flensburger Str. 61‐65 24340 Eckernförde Q2
Eckernförde 2 Verein Sportplatz Preusser‐Kaserne, 100m Laufbahn Flensburger Str. 61‐65 24340 Eckernförde Q2
Eckernförde 2 Verein IF‐Sportplatz, Großspielfeld Hans‐Christian‐Andersen‐Weg 24340 Eckernförde
Eckernförde 2 Verein IF‐Sportplatz, Spielfeld Hans‐Christian‐Andersen‐Weg 24340 Eckernförde
Eckernförde 3 Verein Taucherübungshalle Kaserne Nord Am Ort 6 24340 Eckernförde Q4 derzeit gesperrt, Ende nicht bekannt
Eckernförde 5 Verein Tennishalle Lützowweg Lützowweg 12 24340 Eckernförde Q3 Teppichboden ist zu erneuern
Eckernförde 6 Verein TC 78 sowie "Blau‐Gelb", Tennisanlage Lützowweg 24340 Eckernförde Q2
Eckernförde 7 Verein Schießsportanlage Am Ort, Letzte Pappel 24340 Eckernförde
Rendsburg 1 Kommune Gymnastikhalle Schule Rotenhof Ahlmannstr. 6‐8 24768 Rendsburg Q1 Abriss
Rendsburg 1 Kommune Turnhalle Rotenhof Ahlmannstr. 6‐8 24768 Rendsburg Q1 Q1
Rendsburg 1 Kommune Sporthalle Herderschule Am Stadtsee 11‐17 24768 Rendsburg Q2 Q2
Rendsburg 1 Kommune Schule Altstadt, Alte Halle An der Bleiche 1 24768 Rendsburg Q2 Q2 neuer Fußboden, neue Beleuchtung Beleuchtung für Überkopfsport nicht oder nue eingeschränkt geeignet
Rendsburg 1 Kommune Gemeinschaftshalle der Altstadt‐u.d.Claus‐Siljacks‐Schule An der Untereider 1‐5 24768 Rendsburg Q1 Q1
Rendsburg 1 Kommune Sporthalle Gymnasium Kronwerk Eckernförder Str. 58b‐d 24768 Rendsburg Q2 Q2
Rendsburg 1 Kommune Christian‐Timm‐Schule, Alte Halle Kieler Str. 27 24768 Rendsburg Q2 Umbau zur Mensa
Rendsburg 1 Kommune Christian‐Timm‐Schule, Gymnastikhalle Kieler Str. 27 24768 Rendsburg Q2 Q2
Rendsburg 1 Kommune Christian‐Timm‐Schule, Turnhalle Kieler Str. 27 24768 Rendsburg Q2 Q2
Rendsburg 1 Kommune Turnhalle Schule Neuwerk Moltkestr. 22‐24 24768 Rendsburg Q2 Q2
Rendsburg 1 Kommune Turnhalle Nobiskrug Nobiskrüger Allee 116‐118 24768 Rendsburg Q4 Q4
Rendsburg 1 Kommune Gymnastikhalle Schule Mastbrook Ostlandstr. 44 24768 Rendsburg Q4 Abriss
Rendsburg 1 Kommune Turnhalle Schule Mastbrook Ostlandstr. 44 24768 Rendsburg Q4 Abriss
Rendsburg 1 Kommune Turnhalle Schule Obereider Pastor‐Schröder‐Str. 66‐68 24768 Rendsburg Q2 Q2
Rendsburg 1 Kommune Gymnastikhalle Helene‐Lange‐Gymnasium Ritterstr. 12 24768 Rendsburg Q3 Q2
Rendsburg 1 Kommune Turnhalle Helene‐Lange‐Gymnasium Ritterstr. 12 24768 Rendsburg Q2 Q2
Rendsburg 1 Kommune Turnhalle Heinrich‐de‐Haan‐Schule Röhlingsweg 50‐60 24768 Rendsburg Verkauf an Kreis RD‐ECK
Rendsburg 1 Kommune Sporthalle Christian‐Timm‐Schule Timm‐Kröger‐Str. 36‐38 24768 Rendsburg Q1‐Q2 Q1‐Q2
Rendsburg 2 Kommune Sportplatz Rotenhof, Großspielfeld 1 Fockbecker Chaussee 242 24768 Rendsburg Q1 Q1
Rendsburg 2 Kommune Sportplatz Rotenhof, Großspielfeld 2 Fockbecker Chaussee 242 24768 Rendsburg Q3 Q1 Sanierung Kunstrasenfläche
Rendsburg 2 Kommune Sportplatz Rotenhof, Großspielfeld 3 Fockbecker Chaussee 242 24768 Rendsburg Q3 Q1 Sanierung Kunstrasenfläche
Rendsburg 2 Kommune Sportplatz Nobiskrug, Großspielfeld 1 Nobiskrüger Allee 30a 24768 Rendsburg Q2 Q2
Rendsburg 2 Kommune Sportplatz Nobiskrug, Großspielfeld 2 Nobiskrüger Allee 30a 24768 Rendsburg Q2 Q2
Rendsburg 2 Kommune Sportplatz Nobiskrug, Großspielfeld 3 Nobiskrüger Allee 30a 24768 Rendsburg Q2 Q2
Rendsburg 2 Kommune Sportplatz Nobiskrug, Großspielfeld 4 Nobiskrüger Allee 30a 24768 Rendsburg Q2 Q2
Rendsburg 2 Kommune Sportplatz Nobiskrug, Großspielfeld 5 Nobiskrüger Allee 30a 24768 Rendsburg Q2 Q2
Rendsburg 2 Kommune Sportplatz Nobiskrug, Rundlaufbahn Nobiskrüger Allee 30a 24768 Rendsburg Q2 Q2
Rendsburg 3 Kommune Schwimmzentrum Rendsburg An der Untereider 29‐31 24768 Rendsburg Betreiber Stadtwerke RD
Rendsburg 4 Kommune Schwimmzentrum Rendsburg, Freibad An der Untereider 29‐31 24768 Rendsburg Betreiber Stadtwerke RD
Rendsburg 5 Kommune RTSV‐Tennishalle 1 Alte Kieler Landstr. 163a 24768 Rendsburg
Rendsburg 6 Kommune Tennisplatz Rotenhof Fockbeker Ch. 242 24768 Rendsburg Q2 Q2
Rendsburg 6 Kommune Tennisanlage am Eiland Am Eiland 24768 Rendsburg Q2 Q2
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Rendsburg 7 Kommune Schießsportanlage Am Schießstand 8 24768 Rendsburg
Rendsburg 5 Verein RTSV‐Tennishalle 1 Alte Kieler Landstr. 163a 24768 Rendsburg Q2
Rendsburg 5 Verein RTSV‐Tennishalle 2 Alte Kieler Landstr. 175 24768 Rendsburg Q2
Rendsburg 6 Verein Rendsburger TSV v. 1859 e.V., Tennisanlage Alte Kieler Landstr. 163a 24768 Rendsburg Q2
Rendsburg 6 Verein Tennisanlage am Eiland Am Eiland 24768 Rendsburg Q2
Rendsburg 6 Verein Tennisplatz Rotenhof Fockbeker Chaussee 242 24768 Rendsburg Q2
Rendsburg 7 Verein Pistolenclub Rendsburg Am Schießstand 8 24768 Rendsburg Q2‐Q3
Nortorfer Land 1 Kommune Schulsporthalle Emkendorfer Str. 105 24802 Emkendorf Q1 Q2
Nortorfer Land 1 Kommune Schulsporthalle Am Sportplatz 24631 Langwedel Q1 Q1
Nortorfer Land 1 Kommune Sporthalle Galgenbergweg 24589 Nortorf Q1 Q1
Nortorfer Land 1 Kommune Sporthalle Größe 6 Jahnstr. 2 24589 Nortorf Q1 Q1
Nortorfer Land 1 Kommune Sporthalle Größe 8 Jahnstr. 2 24589 Nortorf Q1 Q1
Nortorfer Land 1 Kommune Ballsporthalle Heikenborsteler Weg 24589 Nortorf Q1
Nortorfer Land 1 Kommune Turnhalle Dorfstr. 26 24622 Gnutz Q1
Nortorfer Land 1 Kommune Sporthalle Am Sportplatz 12 24644 Timmaspe Q2
Nortorfer Land 1 Kommune Gymnastikhalle (Mehrzweck‐) Dorfstr. 58 24589 Schülp Q1
Nortorfer Land 2 Kommune Sportplatz, Großspielfeld 2 ‐ 24793 Bargstedt Q1 Q1
Nortorfer Land 2 Kommune Sportplatz, Großspielfeld 1 ‐ 24793 Bargstedt Q1 Q1
Nortorfer Land 2 Kommune Bolzplatz Schulweg 24589 Borgdorf‐Seedorf Q1 Q1
Nortorfer Land 2 Kommune Sportplatz Waldweg 24793 Brammer Q1 Q1
Nortorfer Land 2 Kommune Bolzplatz Emkendorfer Str. 105 24802 Emkendorf Q1 Q2
Nortorfer Land 2 Kommune Sportplatz, Großspielfeld 1 Emkendorfer Str. 105 24802 Emkendorf Q1 Q1
Nortorfer Land 2 Kommune Sportplatz, Großspielfeld 1 ‐ 24622 Gnutz Q1 Q1
Nortorfer Land 2 Kommune Sportplatz, Großspielfeld 2 ‐ 24622 Gnutz Q1 Q1
Nortorfer Land 2 Kommune Sportplatz, Spielfeld ‐ 24622 Gnutz Q1 Q1
Nortorfer Land 2 Kommune Sportplatz, Großspielfeld 1 Hauptstraße 24644 Krogaspe Q2 Q2
Nortorfer Land 2 Kommune Sportplatz, Großspielfeld 2 Hauptstraße 24644 Krogaspe Q2 Q2
Nortorfer Land 2 Kommune Trainingsplatz Hauptstraße 24644 Krogaspe Q1 Q1
Nortorfer Land 2 Kommune Kleinspielfeld Am Sportplatz 24631 Langwedel Q1 Q1
Nortorfer Land 2 Kommune Sportplatz Am Sportplatz 24631 Langwedel Q2 Q2
Nortorfer Land 2 Kommune Hardenkampfbahn Bargstedter Str. 29‐31 24589 Nortorf Q1 Q1
Nortorfer Land 2 Kommune Stadion, Großspielfeld Heinkenborsteler Weg 14 24589 Nortorf Q1 Q1
Nortorfer Land 2 Kommune Stadion, Rundlaufbahn Heinkenborsteler Weg 14 24589 Nortorf Q2 Q2
Nortorfer Land 2 Kommune Bolzplatz Am Teich 24793 Oldenhütten Q2 Q2
Nortorfer Land 2 Kommune Sportplatz Dorfstr. 58 24589 Schülp bei Nortorf Q2 Q2
Nortorfer Land 2 Kommune Sportplatz Zum Sportplatz 9 24644 Timmaspe Q2 Q2
Nortorfer Land 2 Kommune Bolzplatz ‐ 24646 Warder Q2 Q2
Nortorfer Land 2 Kommune Laufbahn und Sprunggrube Am Sportplatz 24631 Langwedel Q1 Neubau
Nortorfer Land 2 Kommune Bolzplatz Birkenweg 24589 Eisendorf Q2
Nortorfer Land 2 Kommune Rasenspielfeld /Bolzplatz Hasenberg 8a 24589 Ellerdorf Q2
Nortorfer Land 2 Kommune Sportplatz, Großspielfeld Jahnstr.  24802 Emkendorf Q1 Q1
Nortorfer Land 4 Kommune Badestelle Borgdorf‐Seedorf Schulweg 24589 Borgdorf‐Seedorf Q2 Q2
Nortorfer Land 4 Kommune Badestelle Eisendorf Seewiese 24589 Eisendorf Q1 Q1
Nortorfer Land 4 Kommune Badestelle Am Dörpsee ‐ 24802 Emkendorf Q1 Q1
Nortorfer Land 4 Kommune Badestelle am Vollstedter See ‐ 24802 Groß Vollstedt Q1 Q1
Nortorfer Land 4 Kommune Badeteich Krogaspe Am Eckbek 24644 Krogaspe Q1 Q1
Nortorfer Land 4 Kommune Badestelle am Pohlsee ‐ 24631 Langwedel Q1 Q1
Nortorfer Land 4 Kommune Badestelle am Lustsee Am Lustsee 24631 Langwedel Q1 Q1
Nortorfer Land 4 Kommune Badestelle am Brahmsee Mühlenstr. 24631 Langwedel Q1 Q1
Nortorfer Land 4 Kommune Freibad Timmaspe Zum Sportplatz 10 24644 Timmaspe Q1 Q1
Nortorfer Land 4 Kommune Badestelle am Warder See Dorfstr. 44a 24646 Warder Q2 Q2
Nortorfer Land 6 Kommune Stadion, Tennisanlage Am Sportplatz 12 24589 Nortorf Q2 Q2 Am Sportplatz 12
Nortorfer Land 6 Kommune Tennisanlage Am Sportplatz 12 24631 Langwedel Q2
Nortorfer Land 7 Kommune Schießsportanlage, Luftgewehrschießstand Am Sportpatz 2 24793 Bargstedt Q1
Nortorfer Land 7 Kommune Schießstand (LG + KK) Am Sportplatz 12 24644 Timmaspe
Nortorfer Land 1 Verein Gymnastikhalle Lindenallee 34 Lindenallee 34 24802 Bokel Q2
Nortorfer Land 1 Verein Gymnastikhalle Dorfstr. 42 24589 Dätgen Q2
Nortorfer Land 2 Verein Sportplatz 24802 Bokel Q2
Nortorfer Land 2 Verein Sportplatz Dorfstr. 42 24589 Dätgen Q1
Nortorfer Land 2 Verein Sportplatz, Großspielfeld 2 Jahnstr. (Bokelholm) 24802 Emkendorf Q1
Nortorfer Land 2 Verein Sportplatz, Großspielfeld 1 24802 Groß Vollstedt Q1 Q2
Nortorfer Land 2 Verein Sportplatz, Großspielfeld 2 24802 Groß Vollstedt Q1 Q3 dringender Sanierungsbedarf der Tennisplätze
Nortorfer Land 2 Verein Trainingsspielfeld klein mit Flutlicht Am Sportplatz 4 24793 Bargstedt Q3
Nortorfer Land 2 Verein Kleinspielfeld Am Sportplatz 4 24793 Bargstedt Q2
Nortorfer Land 4 Verein Freibad Bokel Lindenallee 34 24802 Bokel Q1‐Q2
Nortorfer Land 4 Verein Badeanstalt Borgdorf‐Seedorf Seedorfer Weg 3 24589 Borgdorf‐Seedorf Q1 Q2
Nortorfer Land 6 Verein Tennisplatz 24622 Gnutz Q1
Nortorfer Land 6 Verein Tennisplatz 24802 Groß Vollstedt Q1
Nortorfer Land 6 Verein Tennisplätze 24631 Langwedel Q1
Nortorfer Land 6 Verein Tennisplatz Zum Sportplatz 24644 Timmaspe Q1
Nortorfer Land 7 Verein Schießsportanlage, Kleinkaliber Am Sportpatz 2 24793 Bargstedt Q1
Nortorfer Land 7 Verein Schießstand Emkendorfer Str. 105 24802 Emkendorf Q1
Nortorfer Land 7 Verein Schießstand Rosenkamper Weg 53 24622 Gnutz Q2
Nortorfer Land 7 Verein Sportheim, Schießstand Am Sportplatz 14 24802 Groß Vollstedt Q2
Nortorfer Land 7 Verein Schießstand, Kleinkaliber/Luftgewehr Stiegweg 12 24646 Warder Q2
Molfsee 1 Kommune Sporthalle Mielkendorf Dorfstr. 30‐32 24247 Mielkendorf Q2 Sanierung der Sanitäranlagen geplant.
Molfsee 1 Kommune Sportanlage am Bärenkrug, Sporthalle 1 Hamburger Chaussee 2 24113 Molfsee Q1 Q1
Molfsee 1 Kommune Sportanlage am Bärenkrug, Sporthalle 2 Hamburger Chaussee 2 24113 Molfsee Q1 Q1
Molfsee 1 Kommune Sporthalle Schule Rammsee Olendieksbarg 12‐14 24113 Molfsee Q3 Q2
Molfsee 2 Kommune Sportplatz Dorfstr. 30‐32 24247 Mielkendorf
Molfsee 2 Kommune Sportanlage am Bärenkrug, Großspielfeld 1 Hamburger Chaussee 2 24113 Molfsee Q2 Q1
Molfsee 2 Kommune Sportanlage am Bärenkrug, Großspielfeld 2 Hamburger Chaussee 2 24113 Molfsee Q2 Q1
Molfsee 2 Kommune Sportanlage am Bärenkrug, Kunstrasenplatz Hamburger Chaussee 2 24113 Molfsee Q1
Molfsee 2 Kommune Sportplatz Schule Rammsee Olendieksbarg 12‐14 24113 Molfsee Q3 Q3
Molfsee 3 Kommune Schwimmhalle Schule Rammsee Olendieksbarg 12‐14 24113 Molfsee Q1 Derzeit bis ca. Ende 2017 geschlossen wg. Sanierung
Molfsee 5 Verein Tennishalle Stuthagen 23 24113 Molfsee
Molfsee 6 Verein Tennisvereinigung Schulensee Jütwarder 2 24113 Molfsee
Molfsee 6 Verein Tennis‐Club Molfsee Stuthagen 31 24113 Molfsee
Schlei‐Ostsee 1 Kommune Sporthalle Barkelsby Riesebyer Str. 24860 Barkelsby Q2 Q2
Schlei‐Ostsee 1 Kommune Schulsporthalle Fleckeby Am Holm 2 24357 Fleckeby
Schlei‐Ostsee 1 Kommune Sporthalle Seeholz Seeholz 40 24364 Holzdorf Q1 Q1 Schulverband Eigentümer?
Schlei‐Ostsee 1 Kommune Kyffhäuser Gymnastikraum Schwansenweg 4 24354 Kosel Q1 Q1
Schlei‐Ostsee 1 Kommune Alte Schule, Gymnastikraum Schwansenweg 4 24354 Kosel Q2 Q2
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Schlei‐Ostsee 1 Kommune Sporthalle Loose Mühlenweg 24366 Loose Q2
Schlei‐Ostsee 1 Kommune Sporthalle Rieseby, Großsporthalle Petriweg 24354 Rieseby Q3 Q3 Neubau/ Sanierung in Planung
Schlei‐Ostsee 1 Kommune Sporthalle Rieseby Greensweg 4 24355 Rieseby Q2 Q2
Schlei‐Ostsee 1 Kommune Sporthalle d. Stiftung Louisenlund 24357 Güby Q1 Privateigentum
Schlei‐Ostsee 2 Kommune Sportplatz Barkelsby‐alt‐Spielfeld An der Aue 24360 Barkelsby Q3 Q3
Schlei‐Ostsee 2 Kommune Sportplatz Barkelsby‐neu ‐, Rundlaufbahn Riesebyer Str. 24360 Barkelsby Q2 Q4
Schlei‐Ostsee 2 Kommune Sportplatz Barkelsby‐neu‐Spielfeld Riesebyer Str. 24360 Barkelsby Q2 Q4
Schlei‐Ostsee 2 Kommune Sportplatz Louisenlunder Weg, Spielfeld Louisenlunder Weg 24357 Fleckeby
Schlei‐Ostsee 2 Kommune Sportplatz Gammelby Spielfeld Schulweg 24340 Gammelby
Schlei‐Ostsee 2 Kommune Sportplatz Goosefeld Spielfeld_2 Mühlenbek 24340 Goosefeld Q3 Q3
Schlei‐Ostsee 2 Kommune Sportplatz Goosefeld Spielfeld_1 Pennywisch 24340 Goosefeld nicht mehr vorhanden
Schlei‐Ostsee 2 Kommune Gemeindesportplatz, Spielfeld An der L 253 24354 Kosel Q2 Q2
Schlei‐Ostsee 2 Kommune Sportplatz am Bültsee Schwansenweg  24354 Kosel Q3 Q3
Schlei‐Ostsee 2 Kommune Trainingsplatz am Bültsee Schwansenweg  24354 Kosel Q3 Q3
Schlei‐Ostsee 2 Kommune Sportplatz Loose Spielfeld Schulweg 24366 Loose Q2
Schlei‐Ostsee 2 Kommune Sportplatz Rieseby, Großspielfeld Petriweg 24354 Rieseby Q2 Q2
Schlei‐Ostsee 2 Kommune Sportplatz Rieseby, Rundlaufbahn Petriweg 24354 Rieseby Q2 Q4
Schlei‐Ostsee 2 Kommune Sportplatz Rieseby, Spielfeld Petriweg 24354 Rieseby Q2 Q2
Schlei‐Ostsee 2 Kommune Sportplatz Windeby/ Frohsein Spielfeld Frohsein 24340 Windeby / Frohsein Q3 Q3
Schlei‐Ostsee 2 Kommune Sportplatz (VfL Damp) Am Sportplatz 1 24351 Damp Q2 Q2
Schlei‐Ostsee 2 Kommune Sportplatz d. Stiftung Louisenlund 24354 Kosel Q1 Q1 Privateigentum
Schlei‐Ostsee 7 Kommune Schützen VfL Damp Am Sportplatz 1 24351 Damp Q1 Sportverein
Schlei‐Ostsee 1 Verein Gut Louisenlund Gut Louisenlund 24357 Gueby Q1
Schlei‐Ostsee 1 Verein Schulsporthalle Schulweg 6 24398 Karby
Schlei‐Ostsee 1 Verein Schule Louisenlund, Sporthalle 24354 Kosel Q1
Schlei‐Ostsee 2 Verein Großspielfeld Sportplatz Am Sportplatz 6 24351 Damp Q2
Schlei‐Ostsee 2 Verein Sportzentrum Fleckeby, Spielfeld A‐Platz Dorfstr. 2 24357 Fleckeby
Schlei‐Ostsee 2 Verein Sportzentrum Fleckeby, Spielfeld B‐Platz Dorfstr. 2 24357 Fleckeby
Schlei‐Ostsee 2 Verein Schulsportplatz Platz B Großspielfeld Schulweg 6 24398 Karby
Schlei‐Ostsee 2 Verein Schulsportplatz Platz A Großspielfeld Schulweg 6 24398 Karby
Schlei‐Ostsee 2 Verein Schule Louisenlund, Rundlaufbahn 24354 Kosel Q1
Schlei‐Ostsee 2 Verein Schule Louisenlund, Spielfeld 24354 Kosel Q1
Schlei‐Ostsee 2 Verein Ostseestadion Spielfeld Großspielfeld An der L26 24369 Waabs Q2
Schlei‐Ostsee 2 Verein Schulsportplatz Brunoslust Großspielfeld Kirchstr. 12 24369 Waabs Q3
Schlei‐Ostsee 5 Verein Tennishalle Fleckeby Dorfstr. 2 24357 Fleckeby
Schlei‐Ostsee 6 Verein Schule Louisenlund, Tennisanlage 24354 Kosel Q2 Q2
Schlei‐Ostsee 7 Verein Schießstand Gammelby Schulweg 24340 Gammelby
Schlei‐Ostsee 7 Verein Schießstand Goosefeld Pennywisch 9 24340 Goosefeld Q1
Schlei‐Ostsee 7 Verein Schützenverein Güby‐Borgwedel, Schießsportanlage Borgwedeler Weg 2a 24357 Güby Q2 Q2 Umrüstung auf elektronische Schießanlage im Gasdruckstand.
Schlei‐Ostsee 7 Verein Kyffhäuser Schießanlage Schwansenweg 4 24354 Kosel Q1
Schlei‐Ostsee 7 Verein Schießstand Loose Mühlenweg 1b 24366 Loose
Schlei‐Ostsee 7 Verein Schießplatz Rieseby, Schießsportanlage Petriweg 24354 Rieseby Q2
Schlei‐Ostsee 7 Verein Schießstand Windeby Liebesallee 1 24340 Windeby / Kochendorf
Achterwehr 1 Kommune Sporthalle Rolfshörner Weg 24796 Bredenbek Q3 Q3
Achterwehr 1 Kommune Sporthalle Am Sportplatz 24242 Felde Q3 Q2 Sanierung 2015
Achterwehr 1 Kommune Sporthalle Dorfstr. 13 24109 Melsdorf Q3 Q3
Achterwehr 1 Kommune Sporthalle am Gemeinschaftshaus Dorfstr. 45 24107 Ottendorf Q1 Q1
Achterwehr 1 Kommune Sporthalle an der Schule Mönkebergseck 25 24107 Quarnbek Q1 Q1
Achterwehr 1 Kommune Sporthalle am Schulweg Schulweg 10 24259 Westensee Q1 Q1
Achterwehr 2 Kommune Sportplatz A Rolfshörner Weg 24796 Bredenbek Q1 Q1
Achterwehr 2 Kommune Sportplatz B Rolfshörner Weg 24796 Bredenbek Q3 Q2
Achterwehr 2 Kommune Sportplatz A (über 7.000 m²) Am Sportplatz 24242 Felde Q3 Q3
Achterwehr 2 Kommune Sportplatz B (kleiner 7.000 m²) Am Sportplatz 24242 Felde Q2 Q3
Achterwehr 2 Kommune Sportplatz C (1.300 m² bis kleiner 5.000 m²) Am Sportplatz 24242 Felde Q2 Q3
Achterwehr 2 Kommune Sportplatz, Rundlaufbahn Am Sportplatz 24242 Felde Q3 Q3
Achterwehr 2 Kommune Sportplatz A Karkkamp 24109 Melsdorf Q1 Q1
Achterwehr 2 Kommune Sportplatz B Karkkamp 24109 Melsdorf Q1 Q2
Achterwehr 2 Kommune Sportplatz Dorfstr. 45 24107 Ottendorf Q1 Q1
Achterwehr 2 Kommune Sportplatz A (kleiner 7.000 m²) Mönkebergseck 25 24107 Quarnbek Q2 Q2
Achterwehr 2 Kommune Sportplatz B (über 7.000 m²) Mönkebergseck 25 24107 Quarnbek Q2 Q2
Achterwehr 2 Kommune Sportplatz Inspektor‐Weimar‐Weg 17 24239 Achterwehr Q3
Achterwehr 2 Kommune Sportplatz k 93 Schönwohld 24239 Achterwehr Q3
Achterwehr 4 Kommune Badestelle am Westensee 24242 Felde Q2 Q2
Achterwehr 4 Kommune Naturbad am Westensee 24259 Westensee Q2 Q2
Achterwehr 4 Kommune Badestelle am Ahrensee 24239 Achterwehr Q3
Achterwehr 2 Verein Sportplatz am Schulweg Schulweg 7 24259 Westensee Q1
Achterwehr 6 Verein Tennisanlage Rolfshörner Weg 7 24796 Bredenbek Q1
Achterwehr 6 Verein Tennisanlage Am Sportplatz 24242 Felde Q3
Achterwehr 6 Verein Tennisanlage Karkkamp 24109 Melsdorf Q1
Achterwehr 6 Verein Tennisanlage Mönkbergsecke 25 24107 Quarnbek Q2
Achterwehr 7 Verein Schießsportanlage im DGH Dorfstr. 45 24107 Ottendorf Q1
Achterwehr 7 Verein Schule Westensee, Schießsportanlage Schulweg 10 24259 Westensee Q1
Dänischenhagen 1 Kommune Hans Berndt Halle Erlenweg 24229 Dänischenhagen Q3 Q1 Energetische Sanierung
Dänischenhagen 1 Kommune Sporthalle Surendorf An der Schule 10 24229 Schwedeneck Q2 Q3 Sanierungsbedarf: Nassräume
Dänischenhagen 1 Kommune Sporthalle Strande Dänischenhagener Str. 31 24229 Strande Q2 Q2
Dänischenhagen 2 Kommune Sportanlage Schulstr., Großspielfeld Schulstr. 46 24229 Dänischenhagen Q2 Q2
Dänischenhagen 2 Kommune Sportanlage Schulstr., Rundlaufbahn Schulstr. 46 24229 Dänischenhagen Q3 Q3
Dänischenhagen 2 Kommune Sportplatz Schulstr., Trainingsplatz Schulstr. 46 24229 Dänischenhagen Q2 Q2
Dänischenhagen 2 Kommune Sportplatz Schulstr. 47 24230 Dänischenhagen Q2
Dänischenhagen 2 Kommune Sportplatz Lindhöft Schulkoppel 24214 Noer Q2 Q2
Dänischenhagen 2 Kommune Sportplatz Surendorf Seestr. 13‐15 24229 Schwedeneck Q2 Q3 Sanierungsbedarf: Tartanbahn, Sprunggrube, Kugelstoßbahn, Kleinspielfeld
Dänischenhagen 2 Kommune Bolzplatz Zum Mühlenteich 24229 Strande Q2 Q2 saniert 2015‐2016
Dänischenhagen 2 Kommune Sportheim An der Schule 10 24229 Schwedeneck Q2 Q3 Sanierungsbedarf: Nassräume
Dänischenhagen 6 Verein Tennisanlage Schulstr. Schulstr. 46 24229 Dänischenhagen Q1 Q2
Dänischenhagen 7 Verein Sportschützenverein Kirchenstr. 47 24229 Dänischenhagen Q2
Dänischer Wohld 1 Kommune Mehrzweckhalle an der Schule Dorfstr. 24244 Felm Q3
Dänischer Wohld 1 Kommune Sporthalle Sander Weg Sander Weg 24214 Gettorf Q3 Q3
Dänischer Wohld 1 Kommune Kleine Sporthalle Tüttendorfer Weg Tüttendorfer Weg 24214 Gettorf Q1 Q1
Dänischer Wohld 1 Kommune Sporthalle Tüttendorfer Weg Tüttendorfer Weg 24214 Gettorf Q1 Q1
Dänischer Wohld 1 Kommune Kultur‐ und Bildungszentrum Süderstr. 76 24214 Gettorf Q1 Q1
Dänischer Wohld 1 Kommune Halle an der Schule Dorfstr. 4 24214 Neudorf Q2 Q1
Dänischer Wohld 1 Kommune Halle an der Schule Hauptstr. 24 24214 Neuwittenbek Q2 Q3
Dänischer Wohld 1 Kommune Turnhalle der Grundschule Osdorf Zur Schule 24251 Osdorf Q2 Q2
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Dänischer Wohld 1 Kommune Mehrzweckhalle an der Schule Hauptstr. 24214 Schinkel Q2
Dänischer Wohld 2 Kommune Sportanlage Schulstr., Großspielfeld Schulstr. 46 24229 Dänischenhagen Q2
Dänischer Wohld 2 Kommune Sportanlage Schulstr., Rundlaufbahn Schulstr. 46 24229 Dänischenhagen Q3
Dänischer Wohld 2 Kommune Sportplatz Schulstr., Trainingsplatz Schulstr. 46 24229 Dänischenhagen Q2
Dänischer Wohld 2 Kommune Sportplatz Schulstr. 47 24230 Dänischenhagen
Dänischer Wohld 2 Kommune Sportplatz an der Schule, Spielfeld 1 Dorfstr. 24214 Neudorf Q2 Q2
Dänischer Wohld 2 Kommune Sportplatz an der Schule, Spielfeld 2 Dorfstr. 24214 Neudorf Q2 Q2
Dänischer Wohld 2 Kommune Sportanlage an der Schule, Großspielfeld Hauptstr. 24 24214 Neuwittenbek Q3 Q3
Dänischer Wohld 2 Kommune Sportplatz der Gemeinde Osdorf, Rundlaufbahn Zur Schule 24251 Osdorf Q3 Q2
Dänischer Wohld 2 Kommune Sportplatz der Gemeinde Osdorf, Spielfeld Zur Schule 24251 Osdorf Q3 Q2
Dänischer Wohld 2 Kommune Sportplatz an der Schule, Spielfeld 1 Hauptstr. 44a 24214 Schinkel Q2‐Q3
Dänischer Wohld 2 Kommune Sportplatz an der Schule, Spielfeld 2, Großspielfeld Hauptstr. 44a 24214 Schinkel Q1
Dänischer Wohld 2 Kommune Sportpark Gettorf, Kunstrasenplätze, Rundlaufbahn, Mehrzweckbahn Am Sportpark 1 24214 Gettorf Q1 Neubau, z.T. Sanierungen
Dänischer Wohld 2 Kommune Sportplatz Felm Am Sportplatz 24244 Felm
Dänischer Wohld 6 Kommune Sportplatz an der Schule, Tennisanlage Hauptst. 24 24214 Neuwittenbek
Dänischer Wohld 6 Kommune Tennisanlage Neudorf Dorfstraße 24214 Neudorf‐Bornstein Q2
Dänischer Wohld 7 Kommune Schießanlage beim Dorfgemeinschaftshaus Königsförder Str. 2 24214 Revensdorf Q2 renoviert in 2017
Dänischer Wohld 7 Kommune Schützenhaus Gettorf Süderstraße 24214 Gettorf Q2 saniert 2015‐2016
Dänischer Wohld 7 Kommune Schießstand Hauptstraße 17 24214 Neuwittenbek Q2
Dänischer Wohld 1 Verein GTV‐Heim Kirchhofsallee 28 24214 Gettorf Q2 Q1
Dänischer Wohld 5 Verein Tennisplatzanlage Fasanenweg Tennishalle Birkenweg 4 24214 Gettorf Q3 Q2 Dach saniert
Dänischer Wohld 6 Verein Tennisplatzanlage Fasanenweg Fasanenweg 24214 Gettorf Q2 Q2
Dänischer Wohld 6 Verein Tennisclub Neudorf e.V. Dorfstr. 6a 24214 Neudorf
Dänischer Wohld 6 Verein Tennisanlage des Osdorfer Sportvereines v. 1956 e.V. Zur Schule 24251 Osdorf Q1 Q2
Dänischer Wohld 7 Verein Schießsportanlage im Bürgerpark Süderstr. 21/Bürgerpark 24214 Gettorf
Dänischer Wohld 7 Verein Schießanlage des TSV Neudorf Dorfstr. 24214 Neudorf
Dänischer Wohld 7 Verein Schießsportanlage des Osdorfer Sportvereins v. 1956 e.V. Noerer Str. 4 24251 Osdorf
Eiderkanal 1 Kommune Sporthalle ‐ 24790 Bovenau Q3 Q3
Eiderkanal 1 Kommune Sporthalle Fehmarnstr. Fehmarnstr. 24783 Osterrönfeld Q1 Sanierung
Eiderkanal 1 Kommune Sporthalle der Schule Schacht‐Audorf Dorfstr. 54 24790 Schacht‐Audorf Q3 Q3
Eiderkanal 1 Kommune Turnhalle der Schule Schacht‐Audorf Dorfstr. 56 24790 Schacht‐Audorf Q2 Q2
Eiderkanal 2 Kommune Sportplatz Gemeinde, Großspielfeld Aukamp 24783 Osterrönfeld
Eiderkanal 2 Kommune Sportplatz Gemeinde, Rundlaufbahn Aukamp 24783 Osterrönfeld
Eiderkanal 2 Kommune Sportplatz Dorfstr. 50 24790 Schacht‐Audorf Q2 Q2
Eiderkanal 2 Kommune Sportplatz Schülldorf, Spielfeld ‐ 24790 Schülldorf Q2 Q2
Eiderkanal 4 Kommune Freibad Osterrönfeld Achterkamp 24783 Osterrönfeld Q1 Sanierung
Eiderkanal 4 Kommune Dörpsee Schacht‐Audorf ‐ 24790 Schacht‐Audorf Q2 Q2 nicht öffentlich
Eiderkanal 6 Kommune Tennisplatz Schülldorf Dorfstr 24790 Schülldorf Q1 Q1
Eiderkanal 6 Kommune Tennisplatz Schacht‐Audorf Rotdornallee 4 24790
Eiderkanal 7 Kommune Schießsportanlage An der Kirche 3 24790 Bovenau Q2 Q2
Eiderkanal 1 Verein Gymnastikhalle TSV Vineta‐Audorf Zum Sportplatz 24790 Schacht‐Audorf Q1
Eiderkanal 2 Verein Grosser Sportplatz TSV Vineta‐Audorf Zum Sportplatz 24790 Schacht‐Audorf Q1
Eiderkanal 2 Verein Hauptplatz TSV Vineta Audorf Zum Sportplatz 24790 Schacht‐Audorf Q1
Eiderkanal 2 Verein Kleinspielfeld TSV Vineta‐Audorf Zum Sportplatz 24790 Schacht‐Audorf Q1
Eiderkanal 2 Verein Trainingsplatz TSV Vineta‐Audorf Zum Sportplatz 24790 Schacht‐Audorf Q1
Eiderkanal 6 Verein Tennisclub Schacht‐Audorf, Tennisanlage Rotdornallee 4 24790 Schacht‐Audorf Q3
Eiderkanal 6 Verein Tennisplatz Schülldorf 24790 Schülldorf Q1
Eiderkanal 7 Verein Scheibenschützengilde Schacht‐Audorf, Schießsportanlage Hüttenstr. 10 24790 Schacht‐Audorf
Flintbek 1 Kommune Kleine Turnhalle Brückenstr. 24220 Flintbek Q2 Q3
Flintbek 1 Kommune Eiderhalle Endmoräne 24220 Flintbek Q2‐Q3 Q2‐Q3
Flintbek 2 Kommune Sportplatz am Eiderkamp Eiderkamp 24220 Flintbek Q2 Q1
Flintbek 2 Kommune Bürger‐ und Sportzentrum, Rasenplatz Dorfstr. 39 24220 Flintbek Q2 Q1
Flintbek 2 Kommune Bürger‐ und Sportzentrum, Tennenplatz Dorfstr. 39 24220 Flintbek Q1 Q1 Neubau Kunstrasen
Flintbek 2 Kommune Bürger‐ und Sportzentrum, sonstiger Belag Dorfstr. 39 24220 Flintbek Q3 Q3 Kunststoffplätze Sanierung 2017 geplant
Flintbek 2 Kommune Bolzplatz Feuerwehr Storchennest 24220 Flintbek Q2 Q2‐Q3
Flintbek 2 Kommune Sportplatz Eiderkamp, Rundlaufbahn Eiderkamp 24220 Flintbek Q3 Q1 Tartanbahn
Flintbek 4 Kommune Freibad Flintbek Eiderkamp 25 24220 Flintbek Q2‐Q3 Q3
Flintbek 5 Kommune Bürger‐ und Sportzentum Dorfstr. 39 24220 Flintbek Q4 Q4
Flintbek 6 Kommune Tennisplatz Dorfstraße 24220 Flintbek
Flintbek 7 Kommune Bürger‐ und Sportzentrum Dorfstr 39 24220 Flintbek Q1‐Q2
Flintbek 7 Verein Schießstand Burkamp 9  24220 Kleinflintbek Q2
Jevenstedt 1 Kommune Sporthalle Neue Schulstr. 13 24808 Jevenstedt Q1 Q1 große Halle
Jevenstedt 1 Kommune Sporthalle Westerrönfeld Am Sportplatz 4a 24784 Westerrönfeld Q1 Q1 Heidesandhalle
Jevenstedt 1 Kommune Tingleffhalle/Mehrzweckhalle Am Sportplatz 4b 24784 Westerrönfeld Q3 Q3
Jevenstedt 1 Kommune Sporthalle Am Sportplatz 3 24813 Schülp bei Rendsburg Q1
Jevenstedt 2 Kommune Bolzplatz Schulstr. 24819 Haale Q3 Q2 Schulstr 15
Jevenstedt 2 Kommune Sportplatz, Großspielfeld Am Sportplatz 24816 Luhnstedt Q3 Q2 Am Sportplatz 4b, gibt nur einen!!!
Jevenstedt 2 Kommune Sportplatz, Spielfeld Am Sportplatz 24816 Luhnstedt Q3 Q2 Am Sportplatz 4b, gibt nur einen!!!
Jevenstedt 2 Kommune Bolzplatz Am Ehrenmal 24816 Stafstedt Q2 Q2
Jevenstedt 2 Kommune Sportplatz Wennhorn 2 24816 Hamweddel Q2
Jevenstedt 2 Kommune Sportplatz Am Sportplatz 4 24784 Westerrönfeld Q2 Q3 inkl. Laufbahn und Kunststofffeld
Jevenstedt 2 Kommune Boltzplatz Am Sportplatz 2 24784 Westerrönfeld Q2
Jevenstedt 4 Kommune Badeanstalt, Freibad Am Sportplatz 7 24808 Jevenstedt Q3 Q3 umfassende Sanierung Gebäude und Technik in 2015 Becken sanierungsbedürftig
Jevenstedt 4 Kommune Badeanstalt, Gewässer/Naturbad Meesdieck 24784 Westerrönfeld Q2 Q3 Naturbad
Jevenstedt 1 Verein Mehrzweckhalle Am Sportplatz 24813 Schülp b. Rendsburg Q1 Q2 rundum saniert, durch Toiletten erweitert
Jevenstedt 2 Verein Sportplatz Wennhorn Wennhorn 24816 Hamwedel Q2 Q2
Jevenstedt 2 Verein Sportplatz TUS, Großspielfeld Am Sportplatz 24808 Jevenstedt Q2 Q2
Jevenstedt 2 Verein Sportplatz TUS, Rundlaufbahn Am Sportplatz 24808 Jevenstedt Q3 Q3
Jevenstedt 2 Verein Sportplatz TUS, Spielfeld Am Sportplatz 24808 Jevenstedt Q1 Q2
Jevenstedt 2 Verein Sportplatz Nienkattbek, Großspielfeld 1 Nienkattbek 24808 Jevenstedt Q2 Q2
Jevenstedt 2 Verein Sportplatz Nienkattbek, Großspielfeld 2 Nienkattbek 24808 Jevenstedt Q2 Q2
Jevenstedt 2 Verein Sportplatz Schülp, Großspielfeld Am Sportplatz 24813 Schülp, b. Rendsburg Q2
Jevenstedt 2 Verein Sportplatz Schülp, Spielfeld Am Sportplatz 24813 Schülp b. Rendsburg Q2
Jevenstedt 6 Verein Sportplatz TUS, Tennisanlage Am Sportplatz 24808 Jevenstedt Q2
Jevenstedt 6 Verein Tennisplatz Schülp Am Sportplatz 24813 Schülp b. Rendsburg Q2 Q2
Jevenstedt 6 Verein Tennisplatz Am Busbahnhof 14c 24784 Westerrönfeld Q2
Jevenstedt 7 Verein Schießstand Westerrönfeld Itzehoer Chaussee 2 24784 Westerrönfeld Q2
Hüttener Berge 1 Kommune Grundschule Hüttener Berge, Sporthalle Schulberg 24358 Ascheffel Q2 Q2
Hüttener Berge 1 Kommune Sporthalle der Grundschule Rendsburger Str. 51 24794 Borgstedt Q3 Q3
Hüttener Berge 1 Kommune Sporthalle an der Schule Dorfstr. 24363 Holtsee Q2 Q2
Hüttener Berge 1 Kommune Sporthalle (Alt) An der Schule 1 24811 Owschlag Q1 Q1
Hüttener Berge 1 Kommune Sporthalle (Neu) An der Schule 1 24811 Owschlag Q1 Q1
Hüttener Berge 2 Kommune Aschberg, Großspielfeld Aschberg 24358 Ascheffel
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Hüttener Berge 2 Kommune Aschberg, Rundlaufbahn Aschberg 24358 Ascheffel
Hüttener Berge 2 Kommune Spielfeld Grundschule Hüttener Berge Schulberg 24358 Ascheffel Q1 Q1
Hüttener Berge 2 Kommune Bolzplatz Dörpstraat 2 24361 Damendorf Q2 Q2
Hüttener Berge 2 Kommune Großspielfeld An der Schule 1 24811 Owschlag Q2 Q2
Hüttener Berge 2 Kommune Rundlaufbahn An der Schule 1 24811 Owschlag Q2 Q3
Hüttener Berge 2 Kommune Gummiplätze Sportallee 24811 Owschlag
Hüttener Berge 4 Kommune Wittensee, Badestelle Seegarten 24361 Groß Wittensee Q2 Q2
Hüttener Berge 4 Kommune Wittensee, Badestelle Habyer Straße  24361 Groß Wittensee Q2 Q2
Hüttener Berge 4 Kommune Owschlager See, Naturbad 24811 Owschlag Q2 Q2
Hüttener Berge 4 Kommune Badestelle Eider Naturbad Treidelweg 24794 Borgstedt Q2 Toiletten eher Q3
Hüttener Berge 7 Kommune Schießsportanlage Dörpstraat 2 24361 Damendorf Q1 Q2
Hüttener Berge 7 Kommune Schießsportanlage Sportallee 24811 Owschlag Q2
Hüttener Berge 2 Verein Sportplatz Borgstedt, Großspielfeld 1 Rendsburger Str. 24794 Borgstedt Q2 Q2 Plätze saniert
Hüttener Berge 2 Verein Sportplatz Borgstedt, Großspielfeld 2 Rendsburger Str. 24794 Borgstedt Q2 Q2 Plätze Saniert
Hüttener Berge 2 Verein Olaf‐Hansen Sportplatz, Kleinfeld Schulweg 24811 Brekendorf Q2 Q2
Hüttener Berge 2 Verein Olaf‐Hansen Sportplatz, Platz 1 Schulweg 24811 Brekendorf Q2 Q2
Hüttener Berge 2 Verein Olaf‐Hansen Sportplatz, Platz 2 Schulweg 24811 Brekendorf Q2 Q2
Hüttener Berge 2 Verein Sportplatz an der Schule Schulweg 24811 Brekendorf Q2 Q3

Hüttener Berge 2 Verein Sportplatz Groß Wittensee, Großspielfeld Schanze 24361 Groß Wittensee Q2 Q2‐Q3
teilw. Erneuerung der Fenster, 
Sanierung sanitäre Anlagen

Hüttener Berge 2 Verein Sportplatz Groß Wittensee, Spielfeld Schanze 24361 Groß Wittensee Q1
Hüttener Berge 2 Verein Sportplatz Holtsee, Großspielfeld Auf der Höh 24363 Holtsee Q2
Hüttener Berge 2 Verein Sportplatz Holtsee, Spielfeld 1 Auf der Höh 24363 Holtsee Q2
Hüttener Berge 2 Verein Sportplatz Holtsee, Spielfeld 2 Auf der Höh 24363 Holtsee Q2
Hüttener Berge 2 Verein Sportheim SV Sehestedt, Großspielfeld Hauptstr. 24814 Sehestedt Q1
Hüttener Berge 2 Verein Beachvolleyballanlage Schulweg 24811 Brekendorf Q2
Hüttener Berge 6 Verein Sportplatz Borgstedt, Tennisanlage Rendsburger Str. 24794 Borgstedt Q2 Q2
Hüttener Berge 6 Verein Olaf‐Hansen Sportplatz, Tennisanlage Schulweg 24811 Brekendorf Q2 Q2
Hüttener Berge 6 Verein Sportplatz Groß Wittensee, Tennisanlage Schanze 24361 Groß Wittensee Q2
Hüttener Berge 6 Verein Sportplatz Holtsee, Tennisanlage Auf der Höhe 24363 Holtsee Q2
Hüttener Berge 6 Verein Tennisanlage An der Schule 1 24811 Owschlag Q2
Hüttener Berge 7 Verein Sportheim SV Sehestedt, Schießsportanlage Hauptstr. 3 24814 Sehestedt Q1

Hüttener Berge 7 Verein
Schießstand Schützenverein am Wittensee v. 1912

Rendsburger Str. 2
Schützenhof

24361 Gr. Wittensee Q2

Bordesholm 1 Kommune Große Sporthalle, Gemeinschaftschule Langenheisch 27‐29 24582 Bordesholm Q2
Bordesholm 1 Kommune Kleine Turnhalle Gemeinschaftsschule Langenheisch 27‐29 24582 Bordesholm Q2
Bordesholm 1 Kommune Sporthalle Brügge Dorfstr. 24582 Brügge Q3
Bordesholm 1 Kommune Sporthalle Schulstr. Schulstr. 24582 Wattenbek Q2
Bordesholm 2 Kommune Sportplatz Brügge Dorfstr. 24582 Brügge
Bordesholm 2 Kommune Sportplatz am Kindergarten Dorfstr. 36 24582 Mühbrook
Bordesholm 2 Kommune Sportplatz Rosenstr. Rosenstr. 24582 Wattenbek Q2
Bordesholm 2 Kommune Sportplatz Rosenstr., Spielfeld Rosenstr. 24582 Wattenbek Q2
Bordesholm 4 Kommune Freibadestelle Seestr. 24582 Bordesholm Q1‐Q2
Bordesholm 1 Verein Sporthalle Lindenschule, kleine Halle Schulstr. 6‐8 24582 Bordesholm Q2
Bordesholm 1 Verein Sporthalle Lindenschule, neue Halle Schulstr. 6‐8 24582 Bordesholm Q2
Bordesholm 1 Verein Sport‐ und Jugendzentrum, Sporthalle Möhlenkamp 26 24582 Bordesholm Q2 Q2
Bordesholm 2 Verein Sport‐ u. Jugendzentrum, Großspielfeld 1, (A‐Platz) Möhlenkamp 26 24582 Bordesholm Q2 Q2
Bordesholm 2 Verein Sport‐ u. Jugendzentrum, Großspielfeld 2 Möhlenkamp 26 24582 Bordesholm Q2
Bordesholm 2 Verein Sport‐ u. Jugendzentrum, Großspielfeld 3 (B‐Platz) Möhlenkamp 26 24582 Bordesholm Q2 Q3
Bordesholm 2 Verein Sport‐ u. Jugendzentrum, Rundlaufbahn Möhlenkamp 26 24582 Bordesholm Q2 Q3
Bordesholm 5 Verein Tennishalle Tennisclub Bordesholm Hohenheisch 39 24582 Bordesholm Q2
Bordesholm 6 Verein Sport‐ u. Jugendzentrum, Tennisanlage Möhlenkamp 26 24582 Bordesholm Q3 keine Tennisnutzung mehr
Mittelholstein 1 Kommune Schulsporthalle Aukrug, Schule Ziegeleiweg 15 24613 Aukrug Q2 Q3
Mittelholstein 1 Kommune Mehrzweckhalle der Gem. Beringstedt Schulberg 3‐5 25575 Beringstedt Q2 Q3
Mittelholstein 1 Kommune Schulzentrum, Sporthalle 1 (klein) Hafenstr. 20 25557 Hanerau‐Hademarschen Q2
Mittelholstein 1 Kommune Schulzentrum, Sporthalle 2 (groß) Hafenstr. 20 25557 Hanerau‐Hademarschen Q2
Mittelholstein 1 Kommune Sporthalle Im Kloster 12a 25557 Hanerau‐Hademarschen Q3
Mittelholstein 1 Kommune Sporthalle Realschule Am Park 1 24594 Hohenwestedt Abbruch
Mittelholstein 1 Kommune Sporthalle Grund‐ und Hauptschule Rektor‐Wurr‐Str. 4‐10 24594 Hohenwestedt Q2 Q3
Mittelholstein 1 Kommune Sporthalle Am Park Am Park 11 24594 Hohenwestedt Q1
Mittelholstein 1 Kommune Sporthalle Parkstraße Parkstr. 23 24594 Hohenwestedt Q2
Mittelholstein 1 Kommune Mehrzweckhalle Lütjenwestedt Kirchweg 1 25585 Lütjenwestedt Q2 Q3
Mittelholstein 1 Kommune Mehrzweckhalle Padenstedt Hauptstr. 60 24634 Padenstedt Q2 Q1
Mittelholstein 1 Kommune Sporthalle des Schulverbandes Todenbüttel Hauptstr. 41‐43 24819 Todenbüttel Q2 Q1 Neubau
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz Arpsdorf, Großspielfeld Schulstr. 24634 Arpsdorf Q2 Q3
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz Aukrug‐Spann, Großspielfeld Itzehoer Str. 24613 Aukrug Q2 Q3
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz Aukrug‐Bünzen, Platz A, Großspielfeld Zum Sportplatz 24613 Aukrug Q2
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz Aukrug‐Bünzen, Platz B, Großspielfeld Zum Sportplatz 24613 Aukrug Q2
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz Aukrug‐Bünzen, Platz C, Großspielfeld Zum Sportplatz 24613 Aukrug Q2
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz Mühlenberg Mühlenberg 6‐8 25557 Bendorf Q2 Q3 Bolzplatz
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz der Gem. Beringstedt Schulberg 25575 Beringstedt Q2 Q3 Bolzplatz
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz am Feuerwehrhaus Dorfstr. 16 25557 Bornholt Q2 Q4 Bolzplatz
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz Ehndorf, Großspielfeld Kleinredder 24647 Ehndorf Q2 Q3
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz Am Sportplatz 6 25557 Gokels Q2 Q3
Mittelholstein 2 Kommune Auf den Bergen, Großspielfeld (A Platz) Hafenstr. 20 25557 Hanerau‐Hademarschen Q2 Q3
Mittelholstein 2 Kommune Schulzentrum, Spielfeld und Laufbahn Hafenstr. 20 25557 Hanerau‐Hademarschen Q2 Q4
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz der Gem. Heinkenborstel ‐ 24594 Heinkenborstel Q2 keine Sportplatznutzung mehr
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz Wilhelmshöh, A‐Feld Am Park 24594 Hohenwestedt Q2 Q3
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz Wilhelmshöh, B‐Feld Am Park 24594 Hohenwestedt Q2
Mittelholstein 2 Kommune Sportzentrum, Großspielfeld, Stadion Rektor‐Wurr‐Str. 24594 Hohenwestedt Q2
Mittelholstein 2 Kommune Sportzentrum, Rundlaufbahn, Stadion Rektor‐Wurr‐Str. 24594 Hohenwestedt Q2 Q4
Mittelholstein 2 Kommune Sportzentrum, Spielfeld, Stadion Rektor‐Wurr‐Str. 24594 Hohenwestedt Q2 Q4
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz Schulstr. 9 25585 Lütjenwestedt Q2
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz der Gem. Meezen Waldhüttener Weg 1 24594 Meezen Q2 Q3
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz der Gem. Mörel Wiesenweg 24594 Mörel Q2 Q4 Bolzplatz
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz der Gem. Nienborstel ‐ 24819 Nienborstel Q2 keine Sportplatznutzung mehr
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz der Gem. Osterstedt Winsel 27 25590 Osterstedt Q2 Q3
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz Padenstedt, Spielfeld, A‐Platz Hauptstr. 60 24634 Padenstedt Q2
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz Padenstedt, Großspielfeld, B‐Platz Hauptstr. 60 24634 Padenstedt Q2
Mittelholstein 2 Kommune Gemeindesportplatz Dorfstr. 15 24594 Rade b.Hohenwestedt Q2 Q4 Bolzplatz
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz "An der Schule" Mühlenstr. 3 25557 Seefeld Q2 Q4 Bolzplatz
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz der Gem. Tappendorf Holnweg 1 24594 Tappendorf Q2 Q3
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz Alte Schule Schulstr. 25557 Thaden Q2 Q4 Bolzplatz
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Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz des Schulverbandes Todenbüttel, Großspielfeld (A‐Platz) Hauptstr. 41‐43 24819 Todenbüttel Q2
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz Schulverband Todenbüttel, Spielfeld (B‐Platz) Hauptstr. 41‐43 24819 Todenbüttel Q2
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz Schulverbände Todenbüttel, Rundlaufbahn, Kleinspielfeld Hauptstr. 41‐43 24819 Todenbüttel Q2 Q1
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz Todenbüttel, Kleinspielfeld (Trainingsplatz), C‐Platz Hauptstr. 41‐43 24819 Todenbüttel Q1 Q2
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz Schulverband Todenbüttel, Spielfeld für Handball, DFB Minispielfeld Hauptstr. 41‐43 24819 Todenbüttel Q1
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz der Gem. Wapelfeld Am Sportplatz 8 24594 Wapelfeld Q2 Q4 Bolzplatz
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz Auf den Bergen ‐ B‐Platz Hafenstr. 20 25557 Han.‐Hadem. Q3 bisher nicht erfasst
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz Auf den Bergen ‐ C‐Platz Hafenstr. 20 25557 Han.‐Hadem. Q3 bisher nicht erfasst
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz Nindorf Dorfstr. 43 24594 Nindorf Q2 bisher nicht erfasst
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz Oldenbüttel Im Eck 25557 Oldenbüttel Q4 bisher nicht erfasst Bolzplatz
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz Remmels Ziegeleiweg 24594 Remmels Q2 Q4 Bolzplatz
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz Steenfeld ‐ 25557 Steenfeld Q4 bisher nicht erfasst Bolzplatz
Mittelholstein 2 Kommune Sportplatz Padenstedt Übungsplatz ‐ 24634 Padenstedt Q3 bisher nicht erfasst
Mittelholstein 4 Kommune Freibad Gemeinde Aukrug Zum Sportplatz 1c 24613 Aukrug Q2
Mittelholstein 4 Kommune Freibad der Gem. Beringstedt Schulberg 25575 Beringstedt Q2 Q3
Mittelholstein 4 Kommune Batz, Freibad Batzer Weg 4 25557 Hanerau‐Hademarschen Q2 Q3 Sanierung 2017
Mittelholstein 4 Kommune Freibad Ludwigslust Tannenbergallee 24594 Hohenwestedt Q2 Q3 Sanierung 2017
Mittelholstein 5 Kommune Tennishalle Hohenwestedt Parkstraße 21 24594 Hohenwestedt Q2 private Nutzung
Mittelholstein 6 Kommune Tennisplatz Zum Sportplatz 1a 24613 Aukrug Q2
Mittelholstein 6 Kommune Tennisplatz Tannenbergallee 24594 Hohenwestedt Q2
Mittelholstein 7 Kommune Sport‐ und Jugenheim, Schießsportanlage Rektor‐Wurr‐Str. 9 24594 Hohenwestedt Q2 Q3
Mittelholstein 7 Kommune Schießsportanlage  Auf den Bergen 25557 Han.‐Hadem. Q4 bisher nicht erfasst
Mittelholstein 1 Verein Schulsporthalle Aukrug, Schule Ziegeleiweg 15 24613 Aukrug Q2
Mittelholstein 2 Verein Sportplatz der Gem. Nindorf Dorfstr. 24594 Nindorf Q2
Mittelholstein 6 Verein Batz, Tennisanlage Batzer Weg 4 25557 Hanerau‐Hademarschen Q2 Q3
Mittelholstein 6 Verein Tennisanlage des Sportvereins Tödenbüttel Evers 3 24819 Todenbüttel Q2 Q2
Mittelholstein 7 Verein Schießstand Dorfstr. 29 24819 Nienborstel Q2 Q2
Mittelholstein 7 Verein Schießstand Krummhorn 11 24594 Nindorf Q2 Q2
Mittelholstein 7 Verein Schießstand Hauptstr. 22 24594 Remmels Q2 Q2
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1 Auftrag des Landtags 
Der Schleswig-Holsteinische Landtag hatte mit Beschluss vom 4. Oktober 2017 (Drucksache 19/255) 

die Landesregierung gebeten, „eine wissenschaftlich begleitete Sportentwicklungsplanung für das Land 

Schleswig-Holstein unter Einbeziehung von Breiten-, Freizeit- und Trendsport sowie Leistungs- und 

Spitzensport durchzuführen“.  

Ziel dieser – bundesweit zum ersten Mal in einem gesamten Flächenland durchgeführten – Sportent-

wicklungsplanung war es, auf der Basis einer wissenschaftlichen Analyse des Sportverhaltens der Be-

völkerung und der Sportbedürfnisse und Bedarfe der Bevölkerung, der Sportvereine und der Bildungs-

einrichtungen Ziele und Empfehlungen für eine nachhaltige Verbesserung der Sportangebote, der 

Strukturen und Organisationsformen des Sporttreibens sowie der infrastrukturellen 

Rahmenbedingungen für alle Facetten des Sporttreibens vorzulegen. Neben einer Weiterentwicklung 

der Sportstätten-Infrastruktur (sowohl für den Wettkampfbetrieb des organisierten Sports als auch für 

den Freizeitsport in der Kommune) und der Strukturen des organisierten Sports (Zukunftsorientierung 

der Vereine und Verbände, aber auch des Nachwuchsleistungssports) sollten die Zuständigkeiten und 

Aufgabenwahrnehmung im Sport überprüft werden. Zudem sollten spezifische Fragen wie die Förde-

rung des Schwimmens oder die Integration von Geflüchteten Berücksichtigung finden. 

Aufgrund der breiten Aufgabenstellung sollte der Sportentwicklungsplan von Anfang an in enger Ab-

stimmung mit dem Landessportverband, den Landesfachverbänden, den drei kommunalen Landesver-

bänden sowie weiteren Akteuren erstellt werden. Aufgrund der vielfältigen Verflechtungen des Sports 

mit anderen Politikbereichen, z.B. der Sozial-, Tourismus-, Bildungs- und Wirtschaftspolitik, aber auch 

mit der Stadtplanung, war von Anfang an intendiert, Sportentwicklungsplanung als Querschnittsaufgabe 

zu verstehen und daher ressortübergreifend und partizipativ durchzuführen. 

Die Federführung der Umsetzung lag im Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und 

Gleichstellung (MILIG). Mit der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts wurde das Institut für Ko-

operative Planung und Sportentwicklung (ikps) aus Stuttgart beauftragt.  

Zur Koordinierung des gesamten Projekts wurde ein Lenkungsausschuss unter der Leitung von Staats-

sekretärin Kristina Herbst gebildet. Ihm gehörten an: Vertreterinnen und Vertreter des Landessportver-

bandes, der Landesfachverbände Fußball, Turnen, Schwimmen, Reitsport, Leichtathletik und Rehabili-

tations- und Behindertensport, der kommunalen Landesverbände, Akteure aus dem Spitzen- und Profi-

sport, ein Experte des nichtorganisierten Sports sowie des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 

Kultur (MBWK), des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren (MSGJFS) 

und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus (MWAVTT). 
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2 Planungskonzeption 
Die Planungskonzeption der Sportentwicklungsplanung orientiert sich in ihren Grundzügen an den me-

thodischen Grundprämissen zukunftsorientierter Sportentwicklungsplanungen, wie sie in den Empfeh-

lungen des „Memorandums zur kommunalen Sportentwicklungsplanung“ in seiner 2. Fassung vom März 

2018 formuliert wurden1. Als wesentliche Bestandteile werden hier detaillierte Bestandsaufnahmen, wis-

senschaftlich gestützte Bedarfsanalysen sowie die Ziel- und Maßnahmenentwicklung durch kooperative 

Beteiligungsverfahren und Abstimmungsprozesse formuliert. Diese Planungskonzeption wurde für die 

komplexeren Anforderungen einer landesweiten Sportentwicklungsplanung modifiziert und erweitert. 

 

Abbildung 1: Planungskonzeption  

Wie in Abbildung 1 dargestellt konzentrierte sich die Bestandsaufnahme auf zentrale Themenbereiche 

der Sportentwicklung in Schleswig-Holstein, unter anderem auf eine Analyse der vorhandenen kommu-

nalen Sportentwicklungsplanungen in den Städten und Gemeinden des Landes sowie auf die Analyse 

zentraler sportpolitischer Dokumente (u.a. der Drucksache 18-3030 (Sportentwicklung in SH) und der 

Drucksache 18-5297 (Schwimmsport in SH)) und Daten (z.B. zum demographischen Wandel, zu den 

Mitgliederzahlen der Sportvereine). 

                                                      
1  DVS - Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft, DOSB - Deutscher Olympischer Sportbund & DST - Deut-

scher Städtetag (2018). Memorandum zur kommunalen Sportentwicklungsplanung. 2. überarbeitete Fassung 
mit dem Fokus auf Sporträume aufgerufen am 21.05.2018 unter https://www.sportwissenschaft.de/filead-
min/pdf/download/2018_Memorandum-2-SEP_web.pdf. 
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Bei den Bedarfsanalysen wurden eine repräsentative Befragung der Bevölkerung, Befragungen von 

Schüler*innen und Schulen (in Abstimmung und mit Unterstützung des Ministeriums für Bildung, Wis-

senschaft und Kultur) sowie Befragungen der Sportvereine, der 15 Kreissportverbände und 54 Landes-

fachverbände (in enger Abstimmung mit dem Landessportverband) durchgeführt. Die Ergebnisse dieser 

Befragungen sind in den Bänden 2 bis 7 dargestellt. 

Alle Prozessschritte, Befragungsinstrumentarien und Befragungsergebnisse wurden im Lenkungsaus-

schuss diskutiert und verabschiedet. Auf Basis der Ergebnisse der wissenschaftlichen Analysen legte 

der Lenkungsausschuss sechs Handlungsfelder, die in themenorientierten Expert*innengruppen unter 

Beteiligung fachrelevanter Landesressorts weiterbearbeitet werden sollten, sowie die zu beteiligenden 

Akteure und Personen für diese kooperativen Arbeitsgruppen fest.  

 
Abbildung 2: Sportland Schleswig-Holstein – Handlungsfelder 

In den fünf themenorientierten Kompetenzteams (1 bis 5) wurden in jeweils drei vom ikps vor- und 

nachbereiteten sowie moderierten Sitzungen Ziele und Empfehlungen für das jeweilige Themenfeld von 

den Expert*innen diskutiert und verabschiedet. In der AG 6 wurden anschließend Zuständigkeiten defi-

niert, Priorisierungen vorgenommen, erste Finanzierungsüberlegungen angestellt sowie erste Starter-

projekte festgelegt.  

Die Arbeit des Lenkungsausschusses und der Arbeitsgruppen wird im folgenden Kapitel näher beschrie-

ben. 
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3 Beschreibung des Planungsprozesses und der Beteiligten 

3.1 Lenkungsausschuss 

Der Lenkungsausschuss unter dem Vorsitz von Staatssekretärin Kristina Herbst tagte während der Pro-

jektbearbeitungszeit insgesamt sieben Mal. Mitglieder des Lenkungsausschusses waren neben den 

verschiedenen Ministerien (Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung; 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur) und der Staatskanzlei der Landessportverband mit 

mehreren Vertreter*innen, verschiedene Landesfachverbände (Schleswig-Holsteinischer Schwimmver-

band, Schleswig-Holsteinischer Fußballverband, Pferdesportverband Schleswig-Holstein, Rehabilitati-

ons- und Behinderten-Sportverband Schleswig-Holstein, Schleswig-Holsteinischer Turnverband, 

Schleswig-Holsteinischer Leichtathletikverband), die SG Flensburg-Handewitt Bundesliga Gmbh & Co. 

KG, KSV Holstein von 1900 und der Olympiastützpunkt Hamburg-Schleswig-Holstein sowie der Städ-

teverband Schleswig-Holstein, der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag und der Schleswig-Holsteini-

sche Landkreistag. Darüber hinaus war der nicht im Verein organisierte Sport durch die Firma Ground-

keeper vertreten (siehe auch Anhang 1). 

 

 
Abbildung 3: Sitzung des Lenkungsausschusses unter Corona-Bedingungen 

Aufgabe des Lenkungsausschusses war es, zu Beginn des Projektes die relevanten Handlungsfelder, 

das methodische Herangehen sowie die Inhalte der Analysen gemeinsam mit dem Auftragnehmer fest-

zulegen. Der Lenkungsausschuss entschied zudem darüber, neben den angebotenen Bedarfsanalysen 

zusätzliche Analysen in Auftrag zu geben, darunter die Befragung der Schüler*innen (siehe Band 4) 

sowie der Kreissportverbände (siehe Band 6). Alle Ergebnisse der verschiedenen Bedarfsanalysen wur-

den über mehrere Sitzungen verteilt dem Lenkungsausschuss zur Kenntnis gegeben. 
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Im weiteren Verlauf der Arbeiten wurde im Lenkungsausschuss Einvernehmen zur Terminplanung und 

zur personellen Zusammensetzung der Arbeitsgruppen hergestellt. Dabei zeichnete sich ab, dass der 

ursprünglich anvisierte Endtermin für das Projekt von Ende 2020 auf Juli 2020 vorgezogen werden 

musste, um die parlamentarischen Beratungen zu erreichen. Trotz der Covid-19-Zeit und des damit 

verbundenen Lockdowns konnte dieser Zeitplan gehalten werden. 

Bei der fünften Sitzung des Lenkungsausschusses im Dezember 2019 wurden erstmals die Ergebnisse 

der verschiedenen Arbeitsgruppen vorgestellt, diskutiert und erste Vorschläge für Ergänzungen und 

Änderungen vorgetragen (siehe Kapitel 5 bis Kapitel 9). Die beiden abschließenden Sitzungen des Len-

kungsausschusses vertieften diese Behandlung mit den von den Arbeitsgruppen verabschiedeten Vor-

schlägen, zudem wurden ein Leitbild für das Sportland Schleswig-Holstein erarbeitet (siehe Kapitel 4) 

und ein Vorschlag für erste Starterprojekte (zusammengefasst in Paketen) (siehe Kapitel 10) verab-

schiedet.  
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3.2 Arbeitsgruppe 1 „Bewegung und Sport in der Kommune“ 

Die Arbeitsgruppe 1 stand vor der Aufgabe, das weit gefasste Themenspektrum des vor allem in Ver-

antwortung der Gemeinden und Städte betriebenen Sports der Bevölkerung in wenigen Sitzungen zu 

bearbeiten. Dabei stand der Beitrag von Sport und Bewegung zu einer kommunalen Gesundheitsvor-

sorge für alle Alters- und Zielgruppen sowie zu einer lebenswerten Stadtentwicklung im Zentrum der 

Arbeit. 

Neben Vertreter*innen des organisierten Sports (Landessportverband, Kreissportverbände, Großver-

eine, Sportjugend, Reha- und Behindertensportverband) beteiligten sich der Landesseniorenrat, der 

Landesjugendring, kommunale Landesverbände, Kommunen sowie das Ministerium für Inneres, ländli-

che Räume, Integration und Gleichstellung, das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie 

und Senioren sowie das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur an der Arbeit (siehe auch 

Anhang 2). 

 
Abbildung 4: Mitglieder der Arbeitsgruppe „Bewegung und Sport in der Kommune“ 

Als Unterthemen und Ziele für das Handlungsfeld „Bewegung und Sport in der Kommune“ kristallisierten 

sich v.a. die Bewegungsförderung und der Sport in den Bildungseinrichtungen, kommunale Sportanla-

gen mit einem Schwerpunkt auf offen zugängliche Räume, eine zielgruppenorientierte Weiterentwick-

lung der Sportangebote und die Informationskanäle zu deren Verbreitung, aber auch die Stellung des 

Sports in der Kommune, seine institutionelle Verankerung und kommunale und interkommunale Pla-

nungsverfahren heraus. 

Dabei wurden einerseits – unter Berücksichtigung der Eigenverantwortung der Städte und Gemeinden 

– inhaltliche Ziele für eine nachhaltige Entwicklung von Sport und Bewegung in den Städten, Gemein-

den und Bildungseinrichtungen thematisiert. Auf der anderen Seite erforderte der Ansatz einer landes-

weiten Sportentwicklungsplanung, konkrete Unterstützungsleistungen zentraler Stellen (Ministerien, 

Landessportverband) für die kommunale Sport- und Bewegungsförderung zu benennen.  
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Rückblickend wurde die sehr produktive Arbeit der Gruppe durch die nur sporadische Mitarbeit der kom-

munalen Landesverbände etwas beeinträchtigt. Damit konnte das im Thema angelegte Konfliktpoten-

zial, in einer landesweiten Planung allgemeine wünschenswerte Entwicklungsziele für die Städte und 

Gemeinden zu formulieren, die aber zu großen Teilen nur in deren (auch finanzieller) Eigenverantwor-

tung realisiert werden können, nicht in vollem Umfang diskutiert werden. Dieses latente Spannungsver-

hältnis konnte erst bei der Diskussion über die Aufgabenwahrnehmung der beteiligten Institutionen und 

Organisationen in der Arbeitsgruppe 6 (vgl. Kapitel 3.7) durch verschiedene Abstimmungsgespräche 

einvernehmlich gelöst werden. 

 

 

3.3 Arbeitsgruppe 2 „Sport und Bewegung in den Sportvereinen und Sport-
verbänden 

Die Arbeitsgruppe 2 zu Sport und Bewegung in den Sportvereinen und Sportverbänden war naturgemäß 

stark vom organisierten Sport in Schleswig-Holstein geprägt. Neben Vertreter*innen des Landessport-

verbands waren die Sportjugend, die Kreissportverbände, die Landesfachverbände, die Sportvereine, 

die Kommunalen Landesverbände sowie das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und 

Gleichstellung und das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren vertreten 

(siehe auch Anhang 3). 

 
Abbildung 5: Mitglieder der Arbeitsgruppe „Sport und Bewegung in den Sportvereinen und Sportverbänden“ 

Zentrale Punkte der Diskussion waren die Modernisierung der Angebots- und Organisationsentwicklung 

in den Sportvereinen und Sportverbänden, die Rolle der Kreissportverbände bei Prozessen der Sport- 

und Vereinsentwicklung, Digitalisierungsprozesse in der Vereins- und Verbandsarbeit und die Förde-
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rung der Mitarbeit und des freiwilligen Engagements im organisierten Sport. Der Förderung des vereins-

organisierten Sports durch Städte, Gemeinden, Kreise und Land kam dabei ein besonderer Stellenwert 

zu. 

In der Rückschau auf die drei Sitzungen dieser Arbeitsgruppe fällt die gute und offene Diskussion zwi-

schen den Teilnehmer*innen auf. Dies war im Vorfeld nicht zwingend zu erwarten, da die meisten The-

men unmittelbar in die Autonomie des organisierten Sports fallen. Da jedoch von Anfang an klargemacht 

wurde, dass die Autonomie des organisierten Sports zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt werden soll 

und es vielmehr um die Frage gehe, wie die öffentliche Hand die Arbeit der Sportvereine und Sportver-

bände noch besser unterstützen kann, ergab sich eine fruchtbare Diskussion und ein offener Austausch. 

Die Gespräche fokussierten sich dabei vor allem auf die Verbesserung des Engagements und der Mit-

arbeit in den Sportvereinen und Sportverbänden sowie auf die Politikfähigkeit des organisierten Sports. 

 

 

3.4 Arbeitsgruppe 3 „Schwimmen und Schwimmsportstätten“ 

Einen besonderen Stellenwert im Auftrag des Landtags stellt das Thema „Schwimmen“ dar. In Abspra-

che mit dem Lenkungsausschuss wurde das Thema um die Infrastruktur für Schwimmen erweitert, ohne 

jedoch inhaltlich zu nahe an den parallel tagendenden Runden Tisch Schwimmen zu geraten.  

Neben dem Schwimmverband Schleswig-Holstein, dem Deutscher Schwimmverband, den Schwimm-

sportvereinen und Spitzensportler*innen bzw. Trainer*innen aus dem Schwimmsport gehörten der Ar-

beitsgruppe auch der Landesverband Schleswig-Holstein der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft 

(DLRG) und die DRK-Wasserwacht an, die für das „Land zwischen den Meeren“ wichtige Aufgaben 

übernehmen. Weiterhin haben in der Arbeitsgruppe der Verband kommunaler Unternehmen sowie die 

Städtischen Betriebe Bad Schwartau mitgearbeitet, darüber hinaus auch das Ministerium für Inneres, 

ländliche Räume, Integration und Gleichstellung, das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

und das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (siehe auch Anhang 4). 

Insgesamt war die Arbeitsgruppe mit etwas weniger Teilnehmer*innen besetzt, dafür war aber das 

Thema im Vergleich zu den anderen Arbeitsgruppen klar umrissen und auf zentrale Themen fokussiert. 

Zwei der Oberthemen waren die Wassergewöhnung und das Schwimmenlernen von Kindern, wobei 

hier nicht nur das Angebot und die organisatorischen Maßnahmen behandelt wurden, sondern ebenso 

die Aspekte der bedarfsgerechten Bereitstellung von angemessenen Schwimmsportstätten. Ein weite-

res Oberthema, mit dem sich die Arbeitsgruppe beschäftigte, war die Frage der besseren Förderung 

des leistungsorientierten Schwimmsports in Schleswig-Holstein. Die Belange des Rettungsschwimmens 

/ Wasserwacht rundeten das Themenfeld ab. 
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3.5 Arbeitsgruppe 4 „(Nachwuchs-) Leistungssport“ 

Die Arbeitsgruppe (Nachwuchs-) Leistungssport war im Kern mit Vertreter*innen des organisierten 

Sports besetzt, flankiert von Vertreter*innen aus dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integra-

tion und Gleichstellung sowie dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Die Themenstel-

lung ließ dem Landessportverband, den Landesfachverbänden (Segeln, Schwimmen, Leichtathletik, 

Tanzen), den Kreissportverbänden, Landestrainern (Badminton, Rudern) und dem Olympiastützpunkt 

Hamburg / Schleswig-Holstein einen besonderen Stellenwert zukommen (siehe auch Anhang 5). 

 
Abbildung 6: Mitglieder der Arbeitsgruppe „(Nachwuchs-) Leistungssport“ 

Gemeinsamer Ausgangspunkt der Diskussion war ein Nachholbedarf in Schleswig-Holstein in Bezug 

auf die Förderung des Nachwuchsleistungs- und Spitzensports und hinsichtlich der Verbesserung der 

Rahmenbedingungen (u.a. Personal, Talentsichtung, Infrastruktur, Wettkämpfe, finanzielle Förderung). 

In den teilweise sehr emotional geführten Diskussionen, die aber jederzeit an der Sache orientiert und 

fair geführt wurden, zeigte sich eine Konfliktlinie, die auch mit Abschluss der Arbeiten noch nicht gelöst 

ist. Zum einen, so unsere Interpretation, befürchtet der Landessportverband Eingriffe in die Autonomie 

des Sports, falls das Land in Zuwendungsrichtlinien strenge Vorgaben zur Verwendung der Mittel macht. 

Auf der anderen Seite ist das Land gezwungen, in Zuwendungsrichtlinien klar zu beschreiben, für wel-

che Zwecke Zuwendungen gegeben werden.  

Trotz der unterschiedlichen Auffassung in Bezug auf die Auskehrung und Verwendung von Fördermit-

teln identifizierte die Arbeitsgruppe fünf übergeordnete Ansatzpunkte, durch die die Rahmenbedingun-

gen für den Nachwuchs- und Leistungssport in Schleswig-Holstein verbessert werden können. Zum 

einen betrifft dies das Personal, das im Nachwuchs- und Leistungssport tätig ist. Netzwerke und andere 

Instrumente zur Talentsichtung und -förderung wurden genauso diskutiert wie die Infrastruktur für den 

Leistungssport oder das System der Landesstützpunkte. Darüber hinaus wurde ebenfalls der Blick auf 

die Athlet*innen gelegt. 
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3.6 Arbeitsgruppe 5 „Sport und Tourismus“ 

Mit dem Thema „Sport und Tourismus“ erhielt ein bisher in der Sportentwicklungsplanung weitgehend 

unbeachtetes Handlungsfeld, das allerdings für das Land Schleswig-Holstein eine besondere Relevanz 

besitzt, eine herausragende Bedeutung. Für das allgemeine Thema „Tourismus“ lagen von Seiten der 

Tourismusarbeit und -förderung und der Wirtschaftsverbände in Schleswig-Holstein schon hervorra-

gende Analysen und Ausarbeitungen vor, die für die Arbeit der Gruppe nutzbar gemacht werden konn-

ten. 

Von daher hatte die Mitarbeit dieser im Bereich Tourismus arbeitenden Organisationen und Institutionen 

eine besondere Bedeutung. Hier sind unter anderem die Tourismusagentur und die IHK Schleswig-

Holstein, im Tourismus arbeitende Wirtschaftsunternehmen bzw. kommunale Tourismusbeauftrage so-

wie das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus zu nennen. Außerdem 

beteiligten sich Vertreter*innen des Landessportverbandes, im Tourismus involvierte Landesfachver-

bände (Golfverband, Radsportverband) sowie das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration 

und Gleichstellung (siehe auch Anhang 6). Die Diskussionen in der Gruppe verliefen von Anfang an 

sehr harmonisch und zielorientiert. 

 
Abbildung 7: Mitglieder der Arbeitsgruppe „Sport und Tourismus“ 

Ausgehend von der Überlegung, dass im Bereich „Sport und Tourismus“ bereits hervorragende Aus-

gangsbedingungen vorliegen, erfolgte zu Beginn der Arbeit eine Stärken-Schwächen-Analyse in Bezug 

auf die vorhandene Infrastruktur, die Veranstaltungen sowie in Bezug auf organisatorische Fragen des 

Sporttourismus in Schleswig-Holstein aus Sicht der teilnehmenden Expert*innen (vgl. die folgende Ab-

bildung). 
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Abbildung 8: Schwächen in Bezug auf Sport und Tourismus 

Im Folgenden wurden – aufbauend auf Ausführungen zur in Arbeit befindlichen Tourismusstrategie des 

Landes – Ziele und Zielgruppen für den Sporttourismus diskutiert und definiert. Dabei kristallisierten sich 

als Unterthemen die Vernetzung der Akteure und die Schaffung einer One-Stop-Stelle zur besseren 

Koordination, die Schaffung einer einheitlichen Informationsplattform, die Weiterentwicklung der vor-

handenen Veranstaltungen (sowohl internationaler Großveranstaltungen als auch von Breitensporte-

vents; Erarbeitung einer Eventstrategie) sowie die sporttouristische Infrastruktur heraus.  

 

 

3.7 Arbeitsgruppe 6 „Aufgabenwahrnehmung und Finanzierung“ 

Ausgangspunkt der ursprünglichen Überlegungen war, sämtliche Ergebnisse aus den fünf Facharbeits-

gruppen in zwei verschiedenen Arbeitsgruppen zu vertiefen und zum einen die Aufgabenwahrnehmung 

und mögliche Strukturanpassungen, die sich aus den Empfehlungen der Facharbeitsgruppen ergeben, 

zu analysieren. Zum anderen sollten die Ergebnisse im Hinblick auf die finanziellen Folgen untersucht 

und das System der Sportförderung / Finanzierung des Sports näher beleuchtet werden.  

Der Lenkungsausschuss beschloss, beide Themen (Aufgabenwahrnehmung, Sportförderung / Finan-

zierung) in einer Arbeitsgruppe zusammenzuführen, da sowohl thematische als auch personelle Über-

schneidungen absehbar waren. Die Leitung der Arbeitsgruppe übernahm Staatssekretärin Kristina 

Herbst. 
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Abbildung 9: Mitglieder der Arbeitsgruppe „Aufgabenwahrnehmung und Finanzierung“ 

Mitglieder der Arbeitsgruppe waren neben dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration 

und Gleichstellung das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, das Ministerium für Soziales, 

Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren, das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie 

und Tourismus, die Kommunalen Landesverbände, die Industrie- und Handelskammer Schleswig-Hol-

stein, der Landessportverband, der Profisport und der nicht im Verein organisierte Sport (siehe auch 

Anhang 7). 

Eine wichtige Aufgabe der Arbeitsgruppe war die Formulierung eines übergeordneten Leitbilds für das 

Sportland Schleswig-Holstein (siehe Kapitel 4), das in der notwendigen Kürze die Ziele des Landes zum 

Sport- und Bewegungsleben zusammenfasst und in einen größeren Rahmen einbettet. 

Einen Schwerpunkt der Arbeit bildete die Aufgabe, die vorhandenen Empfehlungen nochmals kritisch 

aufeinander abzustimmen und einen Vorschlag zur Umsetzung zu erarbeiten. Dabei wurden die 118 

Empfehlungen u.a. in Bezug auf die Federführung / Zuständigkeit, die Mitwirkung durch Dritte, den 

denkbaren Umsetzungshorizont (kurz- bis langfristig) und die Priorität untersucht. Auf dieser Grundlage 

entstand eine Matrix, die im Umsetzungsprozess als wichtiges Instrument für das Controlling und die 

Evaluation dient. Aufbauend auf dieser Matrix erarbeitete die Arbeitsgruppe einen Vorschlag, welche 

Empfehlungen unmittelbar zur Umsetzung anstehen (siehe Kapitel 10). 

Die ursprünglich auf sechs bis acht Arbeitssitzungen angelegte Arbeitsgruppe konnte insgesamt nur 

vier Mal tagen. Bedingt durch die Covid-19-Pandemie mussten sämtliche Arbeitssitzungen zwischen 

März und Mai abgesagt werden, so dass die Diskussionen zur Sportförderung des Landes und zur 

Finanzierung nur noch punktuell stattfinden konnten.  
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4 Leitbild Sportland Schleswig-Holstein 
Sport und Bewegung sind elementare Bestandteile einer gesunden Gesellschaft und fördern das 

gesellschaftliche Miteinander. Die Förderung des Sports ist als Staatsziel in der Schleswig-

Holsteinischen Verfassung festgeschrieben. Der Verfassungsrang des Sports legitimiert die 

Unterstützung und Förderung sowie die Stärkung des Sports im politischen Diskurs. Mit dem Ziel „Sport 
für alle“ und damit einer nachhaltigen Verbesserung der Sportangebote und der infrastrukturellen 

Rahmenbedingungen für alle Facetten des Sporttreibens hat der Schleswig-Holsteinische Landtag am 

11. Oktober 2017 beschlossen, eine landesweite Sportentwicklungsplanung zu beauftragen - 

bundesweit erstmals in einem Flächenland. Sie bildet die Grundlage für eine Positionierung des Landes 

als „Sportland Schleswig-Holstein“. 

Mit der Positionierung als „Sportland“ erhält der Sport eine wesentliche gesellschaftspolitische 

Aufwertung in Schleswig-Holstein. Sport und Bewegung haben erhebliche positive Auswirkungen auf 

die Entwicklung und die Gesundheit der Menschen. Im Mittelpunkt steht daher die Frage nach der 

Unterstützung einer aktiven, sport- und bewegungsorientierten Lebensführung – in allen Lebenswelten 

und über alle Altersgruppen hinweg. Zugleich gilt es aufzugreifen, welche grundlegenden Beiträge der 

Sport und seine Strukturen für den Zusammenhalt der Gesellschaft insgesamt leisten können. Hierzu 

ist ein Verständnis erforderlich, den Sport als Querschnittsaufgabe zu verstehen und als Politikfeld 

ressortübergreifend zu verankern. Dieser Ansatz wurde daher von Beginn an bei der Erstellung dieses 

kooperativen Konzeptes zur Anwendung gebracht und hat die Einbeziehung der Beteiligten, des 

organisierten Sports und der relevanten Akteure aus den verschiedenen Politikfeldern beinhaltet. 

Letztlich wird die Sportentwicklungsplanung als eine Investition in die Zukunft Schleswig-Holsteins 

verstanden.  

Eine nachhaltige Förderung von Sport und Bewegung muss folglich die vielfältigen Herausforderungen 

aufgreifen, die sich aus dynamischen Veränderungen in Gesellschaft und Sport ergeben. 

Demographischer Wandel, ein verändertes Freizeitverhalten, ein damit verbundener Wandel der 

Sportnachfrage, eine Hinwendung zum Digitalen, zunehmende Bewegungsarmut mit ihren 

gesundheitlichen Folgen, Veränderungen im Bildungssystem und in der Arbeitswelt, nicht zuletzt die 

zunehmende Bedeutung von Bewegung und Sport für die Entwicklung von Wohn- und Stadtquartieren 

sind nur einige der Merkmale, die eine stetige und zukunftsorientierte Anpassung der Angebote und der 

Infrastruktur für Bewegung und Sport erfordern.  

Dabei denken wir Bewegung und Sport inklusiv – und verfolgen das Ziel, dass alle Menschen gleicher-

maßen nach ihren individuellen Wünschen und Voraussetzungen selbstbestimmt und gleichberechtigt 

an Bewegungs-, Spiel- und Sportangeboten teilhaben können. Wir folgen damit den Vorgaben der UN-

Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die seit dem 26. März 2009 in Deutschland in Kraft getreten 

ist.  

Bei der Förderung von Sport- und Bewegungsangeboten, die im direkten Lebensumfeld greifen sollen, 

nehmen zunächst Kitas und Schulen eine zentrale Rolle ein. Schulen haben gemäß § 4 Abs. 2 S. 1 des 

Schulgesetzes Schleswig-Holstein einen gesetzlichen Auftrag, die sozialen und körperlichen 

Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen zu entwickeln. Damit besteht die einzigartige Chance, alle 
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Kinder und Jugendlichen durch Sport und Bewegung zu lebenslangem Sporttreiben zu motivieren, das 

positive Potenzial des Sports für die Entwicklung zu nutzen und sie individuell in ihren motorischen 

Fähigkeiten zu fordern und zu fördern. Der Vermittlung der Schwimmfähigkeit kommt dabei in 

Schleswig-Holstein eine besondere Bedeutung zu. 

Besonders im Focus der landesweiten Sportentwicklungsplanung stehen die seit Jahrzehnten 

gewachsenen, einzigartigen Strukturen des vereinsorganisierten Sports. Sportvereine sind das „Herz 

des Sports“ und übernehmen seit jeher herausragende gesellschafts- und sozialpolitische 

Verantwortung. Sie bieten den Menschen in Zusammenarbeit mit ihren Städten, Gemeinden und Krei-

sen in jedem Ort und Stadtteil Zugänge zu gesellschaftlicher Teilhabe. Sie leisten Beiträge zu Bildung, 

Gesundheit, sozialer Integration und Inklusion. Sportvereine sind Bildungseinrichtungen von hohem 

Wert und fördern elementar die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen. Nicht zuletzt tragen 

unsere Sportvereine und -verbände mit regionalen, nationalen und internationalen Begegnungen zu 

Frieden und Völkerverständigung bei. Ein wichtiges Ziel der Sportentwicklungsplanung ist es daher, die 

Sportvereine – unter Bewahrung der Autonomie des Sports – bei der Bewältigung ihrer 

Zukunftsaufgaben zu unterstützen und in die Lage zu versetzen, auch künftig ein bezahlbares, 

flächendeckendes, fachlich kompetentes und vielfältiges Sport- und Bewegungsangebot zu 

unterbreiten. 

Dabei ist insbesondere die gesellschaftliche Entwicklung in der Wahrnehmung ehrenamtlicher Mitarbeit 

von höchster Bedeutung. Der organisierte Sport mit seinen überwiegend ehrenamtlich organisierten 

Vereinen ist einer der bedeutendsten Repräsentanten ehrenamtlichen Engagements, einer für das Land 

unverzichtbaren Stütze auf allen Ebenen. Nach einer Befragung von Sportvereinen zu den 

drängendsten Problemen der Vereinsarbeit steht die „Gewinnung von Funktionsträger*innen“ an erster 

Stelle.  

Als Sportland Schleswig-Holstein gilt es, das Land als Standort für Nachwuchs-, Leistungs- und 

Spitzensport zu stärken und weiter zu etablieren. Spitzensportlerinnen und Spitzensportler – auch im 

Behindertensport – sind Botschafterinnen und Botschafter ihrer Vereine und ihrer Heimatorte, sie sind 

Vorbilder, Repräsentanten und Werbeträger für den Sport und unser Land. Eine auch in anderen 

gesellschaftlichen Bereichen erforderliche Leistungsorientierung kann im Nachwuchsleistungssport 

vermittelt und erlernt werden. Breitensport, die Suche und Förderung von Talenten sowie Leistungs- 

und Spitzensport befruchten sich gegenseitig und müssen einheitlich gedacht werden. 

Der Sport stellt – u.a. in Bezug auf Umsatz, Steuereinnahmen, Erwerbstätige – einen bedeutenden und 

dynamisch wachsenden Wirtschaftszweig des Landes dar. Schleswig-Holstein kann seine Attraktivität 

mithilfe der Sportbranche erhöhen. Sport spielt eine wichtige Rolle für den Tourismus in Schleswig-

Holstein und ist in der Tourismusstrategie des Landes verankert. Sport ist ein wichtiger 

Wirtschaftsfaktor, der die Wettbewerbsfähigkeit Schleswig-Holsteins nachhaltig stärkt. Hierfür ist es 

erforderlich, dass die Sportentwicklungsplanung auch die wirtschaftlichen Potenziale des Sports von 

Anfang an mit berücksichtigt. 

In einem Sportland Schleswig-Holstein steht nicht zuletzt die Lebensqualität im Blickfeld und damit die 

Möglichkeit, sich spontan, unorganisiert und individuell bewegen und Sport treiben zu können. 

Radfahren, Jogging, Fitnesstraining, Schwimmen und Nordic Walking sind die am häufigsten in 
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Schleswig-Holstein ausgeübten Sport- und Bewegungsaktivitäten. Ein Großteil der Sport- und 

Bewegungsaktivitäten findet in wohnungsnahen Sportanlagen und öffentlich zugänglichen 

Bewegungsräumen statt. Angesichts des Wandels in der Sportnachfrage stehen insbesondere die 

Gemeinden und Städte vor der Herausforderung, eine an die Sport- und Bewegungsbedürfnisse 

verschiedener Zielgruppen angepasste Sportstätteninfrastruktur für die Bevölkerung zur Verfügung zu 

stellen.  

Die hier nur exemplarisch aufgeführten Herausforderungen für ein künftiges „Sportland Schleswig-

Holstein“ zeigen auf, dass eine zukunftsorientierte Sportentwicklungsplanung ein komplexes 

Aufgabenfeld darstellt. das u.a. eine Optimierung der Sport- und Bewegungsangebote, der Sportstätten 

und Bewegungsräume, der Organisationsstrukturen des Sports, aber auch der Finanzausstattung für 

den Sport beinhaltet. Aufgrund der vielfältigen Verflechtungen des Sports mit anderen Politikbereichen, 

z.B. der Sozial-, Tourismus-, Bildungs-, und Wirtschaftspolitik, aber auch mit der Stadtplanung, wird 

Sportentwicklung als Querschnittsaufgabe verstanden und muss daher ressortübergreifend verankert 

und durchgeführt werden.  

Die landesweite Sportentwicklungsplanung für ein Sportland Schleswig-Holstein legt in ihren 

Empfehlungen kurz-, mittel- und langfristige Ziele fest, wie der Sport in Schleswig-Holstein auf der Basis 

einer gesicherten Finanzstruktur zukunftsfähig erhalten und neu ausgerichtet werden kann. Sie soll 

deshalb jeden Menschen in Schleswig-Holstein erreichen. In jedem Sportverein, Sportverband, in 

Unternehmen, in Kreisen, Städten und Gemeinden und in der Landesregierung muss der Sport mit 

seinen Vorzügen für eine gesunde Gesellschaft, für einen attraktiven Standort zum Leben und Arbeiten, 

für ein herausragendes ehrenamtliches Engagement, für hervorragende Work-Life-Balance und 

glückliches Leben einen bedeutend höheren Stellenwert als bisher erhalten. 

Sport gehört zu Schleswig-Holstein, wie Sand und Strand, wie Wind und Weite, wie Glück und Genuss. 
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Leitbild 
für ein Sportland Schleswig-Holstein 

 

Unsere Vision,  
unsere Ziele, 

unsere Prinzipien  
 

 

1. Sport ist Leben  er macht uns glücklich und gesund 

2. Sport ist Zusammenhalt er stärkt unsere Gesellschaft 

3. Sport ist vor Ort  er belebt unseren Wohnort 

4. Sport ist Leistung  er macht uns erfolgreich und stark 

5. Sport ist Kraft   er stärkt unsere Wirtschaft 

 

 

Sport und Bewegung sind Teil unseres Lebens. Wir wollen eine nachhaltige Sport- und 

Bewegungskultur in allen Lebenswelten der Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner 

verankern und die besondere Bedeutung und den hohen Stellenwert des Sports für alle Bereiche des 

Zusammenlebens deutlich machen. Wir nutzen die engen Verflechtungen von Sport und Tourismus, um 

beide Bereiche zu stärken. Wir wollen noch mehr Menschen bewegen und daher den Breitensport in 

jeder Altersgruppe stärken. Unsere Talente fördern und begleiten wir zum Leistungs- und Spitzensport, 

um noch mehr schleswig-holsteinische Erfolge zu ermöglichen. Unsere Sportvereine sind Garanten für 

den gesellschaftlichen Zusammenhalt und eine inklusive Gesellschaft; sie zu erhalten und zukunftsfähig 

aufzustellen, ist unser aller Verantwortung. Und wir unterstützen die Städte, Gemeinden und Kreise in 

ihrem Bemühen, eine bedarfsgerechte Infrastruktur für das facettenreiche Sport- und Bewegungsleben 

ihrer Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung zu stellen. 

 

1. Sport ist Leben – er macht uns glücklich und gesund 

 Der Mensch steht im Mittelpunkt. Wir fördern Sport und Bewegung in allen Lebenswelten, ein 
Leben lang, in jeder Altersgruppe. 

 Sport ist elementarer Teil der Bildung - „Kein Kind ohne Sport“ ist und bleibt ein herausragendes 
Ziel der Sportentwicklung für die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen 

 Sport und Bewegung fördern die Gesundheit jedes Einzelnen und tragen zur Daseinsvorsorge 
bei. 

 Sport ist Fairness, Chancengleichheit, Respekt, Toleranz und Solidarität. 

 Unsere Gäste erleben Sport und Bewegung als Teil ihrer Erholung und ihres Ausgleichs. 
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2. Sport ist Zusammenhalt – er stärkt unsere Gesellschaft 

 Das Ehrenamt ist die wichtigste Stütze unseres Vereins- und Verbandswesens; es zu 
bewahren, zu stärken und zu beschützen ist Aufgabe von Staat, Gesellschaft und 
Unternehmen. 

 Die Leistung unserer Sportvereine und -verbände für die Menschen aller Altersgruppen und für 
den Zusammenhalt unserer Gemeinschaft werden wir nachhaltig fördern und stärken. 

 Wir erleichtern die Arbeit der Sportvereine und -verbände und ihrer ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfer bei der Beseitigung bürokratischer Hemmnisse und unterstützen sie bei der 
Digitalisierung. 

 Unsere Sportvereine und -verbände sind die wichtigsten Berater in sportpolitischen 
Entscheidungen. 

 Junge Mitglieder sind die Garanten für eine erfolgreiche Vereinsentwicklung. Wir unterstützen 
unsere Sportvereine und -verbände darin, ihre Attraktivität für Kinder und Jugendliche noch 
mehr zu erhöhen. 

 Die Sicherung einer finanziellen Grundausstattung der Sportvereine und -verbände durch eine 
angemessene Sportförderung bildet einen Schwerpunkt.  

 

 

3. Sport ist vor Ort – er belebt unseren Wohnort 

 Unsere Städte und Gemeinden sind die starken Träger von Sport und Bewegung. 
Wir unterstützen unsere Städte, Gemeinden und Kreise darin, Sport vor Ort zu leben. 

 Wir modernisieren unsere Sportstätten und schaffen Bewegungsräume im ganzen Land. Damit 
verbessern wir die Lebensqualität in den Wohnquartieren, Gemeinden und Städten. 

 Wir stärken die Bewegungsförderung in den Kindertageseinrichtungen.  

 Wir bauen den Sport- und Schwimmunterricht innerhalb und außerhalb der Schulen aus.  

 Sport und Bewegung wird vor Ort gestaltet, von Verwaltung, Politik und den Sportvereinen. 

 Wir arbeiten zusammen, vom Dorf bis zur Großstadt, von der Gemeinde bis zur 
Landesregierung. 

 

 

4. Sport ist Leistung – er macht uns erfolgreich und stark 

 Wir fördern unsere Sporttalente und führen sie behutsam und verantwortungsvoll von der Breite 
in die Spitze. 

 Wir unterstützen unsere Übungsleiterinnen und Übungsleiter, unsere Trainerinnen und Trainer 
in der verantwortungsvollen Ausbildung unserer Talente. 

 Für noch bessere Erfolge stärken und vermehren wir unsere Leistungszentren. 

 Schleswig-Holsteins Sporttalente erhalten unsere Unterstützung auch außerhalb ihres Sports, 
während ihrer Ausbildung in Schule, Studium und Beruf. 

 Doping, Mobbing, sexuellem Missbrauch und Hass im Sport sagen wir den Kampf an und 
verfolgen konsequent die Null-Toleranz-Strategie. 
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5. Sport ist Kraft – er stärkt unsere Wirtschaft 

 Der Sport gibt als Querschnittsbranche wichtige Impulse für nahezu alle Bereiche der Wirtschaft 
in Schleswig-Holstein, insbesondere im Handel, in der Gesundheitswirtschaft und im 
Tourismus. Dies korrespondiert mit seinem Charakter als politische Querschnittsaufgabe.  

 Wirtschaft und Unternehmen sind zentrale Förderer des Sports in unserem Land; diese Leistung 
werden wir stärker würdigen und hervorheben. 

 Sport ist ein starker Tourismusfaktor für unser Land; wir fördern die sportliche Erholung nicht 
nur an den Küsten, sondern auch im Binnenland und an den Seen. 

 Die Zusammenarbeit von Sport und Tourismus werden wir stärken und zentrale 
Ansprechstellen schaffen. 

 Unsere vielen Küsten- und Wassersportarten bieten herausragende Alleinstellungsmerkmale 
für unser Land und werden jährlich von Millionen Gästen besucht. Wir werden sie nachhaltig 
fördern und unterstützen. 

Alle Bereiche des beruflichen Lebens in Unternehmen und in Verwaltungen wollen wir von den Vorteilen 

von Sport und Bewegung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer überzeugen. 
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5 Ziele und Empfehlungen Handlungsfeld 1 – Bewegung und 
Sport in der Kommune 

Sport in seiner Vielfalt ist ein Kulturgut von hohem Rang. Es bedarf daher der Präsenz der gesamten 

Bandbreite des Sports in allen Kommunen des Landes.  

Sport ist neben ausreichender Bewegung im Alltag ein unverzichtbares Element aktiver kommunaler 

Gesundheitsvorsorge. Sport und Bewegung sind dabei für alle Altersgruppen wichtige Instrumente der 

Prävention, Kuration und Rehabilitation von Zivilisationskrankheiten, vor allem auch für die Seniorinnen 

und Senioren des Landes, der mit rund 660.000 Menschen größte Bevölkerungsgruppe des Landes. 

Ein aktives Vereinsleben und die Möglichkeiten, sich mit Bewegung fit zu halten und zugleich soziale 

Kontakte zu pflegen, sind unverzichtbare Bestandteile einer gesunden Gesellschaft. 

Auch Kindern und Jugendlichen müssen ausreichend Sport- und Bewegungsangebote zur Verfügung 

stehen, um ein stabiles Heranwachsen zu ermöglichen. Um diesen steigenden Anforderungen gerecht 

zu werden, sollen Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen und Vereine über eine ausreichende Zahl 

von Sportstätten und Bewegungsräumen verfügen. Dieses kann nur durch eine Kooperation aller staat-

lichen Ebenen mit den Kommunen und dem organisierten Sport gewährleistet werden. 

Das veränderte Sport- und Bewegungsverhalten der Bevölkerung stellt die Kommunen des Landes vor 

die Herausforderung, wohnortnahe Angebote und offen zugängliche, multifunktionale Sport- und Bewe-

gungsräume zu schaffen. Sport und Bewegung sind damit wichtige Faktoren für eine Erhöhung der 

Lebensqualität im Quartier und damit wesentliche Bestandteile der Stadtentwicklung. 

Veränderungen im Sportverhalten der Bevölkerung sowie die Finanzlage vieler Kommunen bleiben 

nicht ohne Wirkung auf die Sportlandschaft und Sportförderung in den Städten und Gemeinden. Die 

Zusammenarbeit von Kommunen und organisiertem Sport erfordert vor dem Hintergrund gesellschaft-

licher Veränderungen eine stärkere Fokussierung. Eine Neuorientierung bedeutet auch, vor einem 

Rückbau bzw. einer Anpassung veralteter Strukturen zugunsten einer effektiveren, interkommunalen 

Zusammenarbeit nicht zurückzuschrecken.  
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5.1 Bewegung und Sport in den Bildungseinrichtungen 

5.1.1 Förderprogramm „Kinder in Bewegung“ ausbauen 

Einen wesentlichen Schwerpunkt des „Zukunftsplans Sportland Schleswig-Holstein“ bildet die Förde-

rung von Bewegung und Sport im Vorschul- und Schulalter. Dazu werden die in den weiteren Abschnit-

ten dargelegten Ziele in den Kindertageseinrichtungen und Schulen verfolgt. Zur Koordination des als 

Querschnittsaufgabe verschiedener Ministerien sowie des Landessportverbandes angelegten Förder-

programms müssen die Voraussetzungen geschaffen werden.  

Zu diesen Voraussetzungen zählt auch die systematische Erfassung der Bewegungsfähigkeit der Kin-

der durch einen „Bewegungscheck“. Dieser Test soll vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 

Kultur gemeinsam mit dem Landessportverband und den Hochschulen in allen dritten Klassen der 

Grundschule durchgeführt werden. Er bietet die Basis für nachfolgende Empfehlungen, sowohl für ge-

eignete Sportangebote in den Vereinen, aber auch für die Konzeption von Programmen zur speziellen 

Förderung motorisch schwacher Kinder. Zusätzlich kann er als ergänzendes Instrument zur Entdeckung 

von Talenten genutzt werden (vgl. Handlungsfeld 4 Nachwuchs- und Leistungssport). 

• EMPFEHLUNG 1 Das bestehende Programm „Kinder in Bewegung“ inklusive der Initiative „Kein 
Kind ohne Sport“ wird evaluiert und deutlich ausgebaut. Dies geschieht gemeinsam zwischen 
betroffenen Ministerien der Landesregierung, Landessportverband und ggf. weiteren Experten. 

• EMPFEHLUNG 2 Als wesentlicher Baustein wird in dieses Programm ein „Bewegungscheck“ in-
tegriert, mit dessen Hilfe die motorischen Grundfähigkeiten der Kinder erfasst und analysiert 
werden. 
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5.1.2 Qualifikation des Personals in den Kindertageseinrichtungen im Bereich Bewegung verbes-
sern 

Zur Forcierung von mehr Bewegung in den Kindertageseinrichtungen soll eine tägliche Bewegungszeit 

gewährleistet sein sowie die Qualifikation der Erzieher*innen im Bereich Sport und Bewegung gestärkt 

werden. Mittel dazu sind einerseits die Durchführung von Fortbildungen, andererseits die Integration 

eines freiwilligen Moduls in die Ausbildung der Erzieher*innen. Dabei werden vorhandene Konzepte der 

jeweils zuständigen Ministerien überprüft und bei Bedarf angepasst.  

• EMPFEHLUNG 3 Aus sportfachlicher Sicht solle es in jeder Kindertageseinrichtung eine/n ausge-
bildete/n „Bewegungsbeauftragte/n“ zur Durchführung einer täglichen angeleiteten Bewegungs-
zeit geben. Aus Sicht des MSGJFS kann ein solches Vorhaben ausschließlich auf Freiwilligkeit 
der Einrichtungen beruhen. Damit geht einher, dass die pädagogisch-konzeptionelle, perso-
nelle, räumliche sowie finanzielle Verantwortung für die Umsetzung entsprechender Maßnah-
men bei dem Einrichtungsträger liegt. 

• EMPFEHLUNG 4 In die Ausbildung der Erzieher*innen wird ein Modul „Bewegung / Bewegungs-
erziehung“ integriert. 

 

5.1.3 Sportunterricht in den Grund- und weiterführenden Schulen sichern 

Die Sicherung und lehrplanmäßige Durchführung des Pflichtsportunterrichts gemäß dem Bildungsauf-

trag der Schule stellt in allen Schularten eine wichtige Aufgabe dar. Dafür müssen die infrastrukturellen 

und personellen Voraussetzungen gegeben sein. Angestrebt wird dabei die durchgängige dritte Sport-

stunde für alle Klassenstufen.  

Zusätzlich ist dafür Sorge zu tragen, dass der Sportunterricht auch in den Grundschulen nur von aus-

gebildeten Sportlehrer*innen durchgeführt wird. Dafür sollen weiterhin die benötigten Personalstellen 

zur Verfügung gestellt und deren qualifizierte Besetzung sichergestellt werden.  

• EMPFEHLUNG 5 Es wird angestrebt, in allen Schulen des Landes den Pflichtsportunterricht nach 
Lehrplan zu sichern und durchzuführen. 

• EMPFEHLUNG 6 Angestrebt wird eine durchgängige dritte Sportstunde in allen Klassenstufen. 

• EMPFEHLUNG 7 Der Sportunterricht in den Schulen wird von ausgebildeten Sportlehrkräften an-
geboten. 
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5.1.4 Bewegungskindergarten und Bewegte Schule fördern 

Das von der Sportjugend im Landessportverband Schleswig-Holstein vergebene Qualitätssiegel „Aner-

kannter Bewegungskindergarten“ wird bisher eher verhalten nachgefragt. Daher soll das Programm 

verlängert, beworben und noch besser finanziell gefördert werden. Auch das in Deutschland bekannte 

Modell der „bewegten Schule“ wurde in Schleswig-Holstein bisher erst von einer Schule übernommen. 

Mit dem Ziel einer täglichen Bewegungszeit in allen Jahrgangsstufen soll das Konzept stärker gefördert 

werden. 

Integrierter Bestandteil dieses Konzepts und wesentlich für eine tägliche Bewegungszeit ist eine bewe-

gungsfreundliche Infrastruktur. Insbesondere bewegungsfreundliche Schulhöfe und Schulräume sind 

hier eine wichtige Vorbedingung und können bei geeigneten Konzeptionen außerhalb der Unterrichts-

zeiten auch als Sportraum für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich sollen Sport-

vereine in Nachbarschaft der Schulen in die Lage gebracht werden, Bewegungskurse auch auf Schul-

höfen außerhalb des Unterrichtes anbieten zu können.  

• EMPFEHLUNG 8 Mit dem Ziel einer täglichen Bewegungszeit werden das Qualitätssiegel „Aner-
kannter Bewegungskindergarten“ und das Konzept „Bewegte Schule“ verstärkt kommuniziert 
und gefördert. 

• EMPFEHLUNG 9 Zur Zielerreichung erarbeiten die verantwortlichen Landesressorts gemeinsam 
mit den Kommunen und dem Landessportverband ein Umsetzungskonzept. 

• EMPFEHLUNG 10 Schulhöfe und Schulräume sollen in Schleswig-Holstein bewegungsfreundlich 
gestaltet werden. Sofern die Gegebenheiten dies ermöglichen, sind die Schulhöfe auch außer-
halb der Unterrichtszeiten geöffnet. 

 

5.1.5 Kooperationen zwischen Bildungseinrichtungen und Sportvereinen ausbauen 

Für die Förderung von Kooperationen zwischen Bildungseinrichtungen und Sportvereinen stehen be-

reits heute vielfältige Fördermöglichkeiten – insbesondere für den schulischen Bereich – zur Verfügung. 

Dennoch sind in der Praxis z.T. Schwierigkeiten bei der Umsetzung vor Ort zu beobachten. Dabei bilden 

das Vorhandensein geeigneter und qualifizierter Übungsleiter*innen und deren Finanzierung oft den 

größten Hemmschuh.  

Neben den Kooperationen mit Sportvereinen sollen auch die Betreuungsmöglichkeiten durch andere 

Träger in anderen Räumlichkeiten (z.B. Horte, Träger der freien Jugendhilfe, Jugendverbände) in den 

Blick genommen und unterstützt werden. 

• EMPFEHLUNG 11 Kooperationen zwischen Bildungseinrichtungen und Sportvereinen / Jugend-
verbänden werden organisatorisch und finanziell weiter gefördert. 

• EMPFEHLUNG 12 Die finanzielle Förderung der Übungsleiter*innen muss ausgebaut werden. 

• EMPFEHLUNG 13 Schüler*innen in den Profilfächern der Oberstufe (12-13) sowie in vergleich-
baren Schulformen sollen verstärkt die Möglichkeit erhalten, Lizenzen im Sportbereich zu er-
werben. 

• EMPFEHLUNG 14 Zur Erleichterung der Erstellung der notwendigen Betreuungskonzepte und -
vereinbarungen mit den notwendigen Anforderungen sollen organisatorische Hilfen in Form ei-
ner Veröffentlichung (Benennung der Institutionen, Materialien für die Umsetzung, best-prac-
tice-Beispiele) angeboten werden. 
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5.1.6 Bewegung und Sport im offenen Ganztag 

Der Entwicklung der schulischen Landschaft zu mehr Ganztagsbetreuung hat die Möglichkeiten der 

Sportvereine für ein eigenständiges Sportangebot für Kinder und Jugendliche am Nachmittag deutlich 

beeinflusst. Im Rahmen des Programms „Schule und Verein“ sind über 500 finanziell unterstützte Ko-

operationen je Schuljahr zwischen Sportvereinen und größtenteils offenen Ganztagsschulen im außer-

unterrichtlichen Ganztagsbetrieb entstanden. Sport ist ein unverzichtbarer Bestandteil ganzheitlicher 

Bildungsförderung und darf in der Angebotspalette der Ganztagsbetreuung nicht fehlen. Bei einer Ko-

operation im Rahmen des Programms „Schule und Verein“ profitieren Schulen von qualitativ hochwer-

tigen Sport – und Bewegungsangeboten und Sportvereine erhalten die Möglichkeit, junge Menschen für 

den Sport und ihren Sportverein zu begeistern.  

Perspektivisch sollen um den Schulbetrieb herum flächendeckend tragfähige Netzwerke für den außer-

unterrichtlichen Schulsport entstehen, in denen die Sportvereine integraler Bestandteil sind. Insbeson-

dere vor dem Hintergrund, dass der Bund erste Umsetzungsschritte für den Rechtsanspruch auf Ganz-

tagsbetreuung für Grundschulkinder bereits eingeleitet hat, wird empfohlen bei den künftigen landes-

rechtlichen Umsetzungsregelungen nachfolgende Grundanforderungen zu gewährleisten:  

• EMPFEHLUNG 15 Ausbau der Bewegungs- und Sportangebote im offenen Ganztag. 

• EMPFEHLUNG 16 Einbindung der Sportvereine im Zusammenhang mit außerunterrichtlichen Be-
wegungs- und Sportangeboten als erste Ansprechpartner für Kooperationen im offenen Ganz-
tag. 

• EMPFEHLUNG 17 Koordinierung und Qualitätssicherung der Sport- und Bewegungsangebote 
durch eine sinnvolle Vernetzung schulischer und außerschulischer Bildungsangebote. 

• EMPFEHLUNG 18 Bund und Land müssen die Finanzierung außerunterrichtlicher Bewegungs- 
und Sportangebote sicherstellen, sofern die Kosten nicht durch Elternbeiträge für Ganztagsan-
gebote abgedeckt werden. 
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5.1.7 Hochschulen und Studierende einbeziehen 

In den Universitäten und Fachhochschulen wird auf eine stärkere Stellung des Sports und auf eine 

stärkere Honorierung des sportlichen Ehrenamtes hingearbeitet.  

• EMPFEHLUNG 19 Ein ehrenamtliches Engagement im Sportverein bietet in Zukunft bessere 
Chancen bei den Eingangsvoraussetzungen zu bestimmten Studiengängen (credit points). 

• EMPFEHLUNG 20 In den Studiengängen im Bereich „Sportwissenschaft“ sollen verstärkt Möglich-
keiten zum Erwerb von Übungsleiterlizenzen angeboten werden. 

• EMPFEHLUNG 21 Ein besonderer Schwerpunkt in der Ausbildung der Sportlehrkräfte an unseren 
Universitäten sollte in den Basissportarten bzw. in den wichtigsten Bewegungsfeldern liegen 
(Bewegen an Geräten, Leichtathletik, Mannschaftsspiele und Rückschlagspiele).  

• EMPFEHLUNG 22 Darüber hinaus sollten in der Sportlehrerausbildung Dozenten und Lehrbeauf-
tragte in den Sportarten bzw. Bewegungsfeldern, die nicht durch das vorhandene Personal ab-
gedeckt werden, erfahrene, d.h. anerkannt zertifizierte Praktiker mit Sportartschwerpunkten und 
nachgewiesener fachdidaktischer Expertise – auch erworben im Berufsfeld Schule – eingesetzt 
werden. Darüber hinaus kann auch ein Einsatz von qualifiziertem Lehrpersonal in Kooperation 
mit den Fachverbänden und durch erfahrende lizensierte Trainer in Betracht kommen.  
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5.2 Bewegungsräume und Sportanlagen 

5.2.1 Sportinfrastruktur sanieren und modernisieren 

Sportanlagen für den Schul- und Vereinssport sowie Bewegungsräume im öffentlichen Raum bilden das 

Rückgrat des Sport- und Bewegungslebens. Aus der Sportstättenerhebung in Schleswig-Holstein aus 

dem Jahr 2019 geht hervor, dass etwa 1100 von insgesamt rund 3000 kommunaler Sportanlagen einen 

Sanierungs- und Modernisierungsbedarf aufweisen. Auch in der Sportstättenbefragung des Lan-

dessportverbands Schleswig-Holstein zu den vereinseigenen Sportanlagen werden Daten zum Sanie-

rungsbedarf erhoben. 

• EMPFEHLUNG 23 Die Landesregierung unterstützt weiterhin die Kommunen bei der Sanierung, 
Modernisierung und bedarfsorientierten Anpassung der Sportinfrastruktur. Finanzmittel für Sa-
nierungen müssen dafür einen deutlich höheren Stellenwert erhalten. Auch Abriss und Neubau 
müssen förderbar sein, wenn dadurch Effizienzgewinne erzielt werden können. 

• EMPFEHLUNG 24 Kommunen, der Landessportverband und das Land Schleswig-Holstein unter-
stützen weiterhin im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Sportvereine bei der Sanierung, Moderni-
sierung und bedarfsorientierten Anpassung ihrer Sportinfrastruktur. 

 

5.2.2 Offen zugängliche Sport- und Bewegungsräume schaffen 

Ein Großteil der Sport- und Bewegungsaktivitäten findet in wohnungsnahen Bewegungsräumen und 

sogenannten Sportgelegenheiten statt. Ein permanenter Ausbau dieser Räume und die qualitative An-

passung an die Sport- und Bewegungsbedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen stellen wesentliche 

Bausteine einer sport- und bewegungsfreundlichen Kommune dar. Sie leisten einen wesentlichen Bei-

trag zur Stadtentwicklung und dienen der Erhöhung der Lebensqualität im Wohnquartier. Die Bereitstel-

lung dieser offen zugänglichen Räume stellt eine wichtige kommunale Aufgabe dar. 

Bei dieser Aufgabe werden die Kommunen von der Landesregierung durch eine Förderung unterstützt. 

Für die Förderung bildet der Nachweis einer Bedarfsprüfung beispielsweise im Rahmen einer kommu-

nalen Sportentwicklungsplanung wie bisher eine notwendige Voraussetzung. Bei der Bezuschussung 

sollen generationsübergreifende Anlagen im Vordergrund stehen. Darüber hinaus sollen die Sportver-

eine vor Ort bei der Planung und der Angebotsverwaltung der Bewegungsräume eine zentrale Rolle 

spielen und eng eingebunden werden.  

• EMPFEHLUNG 25 Offen zugängliche und insbesondere generationsübergreifende Sport- und Be-
wegungsräume in den Kommunen werden ausgebaut und stärker gefördert. 

• EMPFEHLUNG 26 Die Weiterentwicklung kommunaler öffentlicher Bewegungsräume wird über 
das bisherige Maß hinaus von der Landesregierung gefördert. Bei der Bezuschussung sollen 
auch Fördermittel anderer Ressorts (Umwelt, Landesplanung/Stadtplanung) zur Anwendung 
kommen. 
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5.2.3 Innovativen und nachhaltigen Sportanlagenbau fördern 

Ein Markenzeichen des Sportlandes Schleswig-Holstein soll unter der Maxime „Sportstätten der Zu-

kunft“ die Forcierung von innovativen Sportanlagen sein. Damit soll das Land Schleswig-Holstein als 

Innovationsmotor für den norddeutschen Raum bei der Entwicklung von innovativen und zukunftsträch-

tigen Sport- und Bewegungsräumen für den Freizeit-, Breiten und Wettkampfsport wahrgenommen wer-

den. Kommunen, Sportvereine, Sportverbände und die Öffentlichkeit sollen Anregungen für eine zu-

kunftsgerichtete, klimafreundliche und nachhaltige Entwicklung von Sportinfrastruktur erhalten.  

• EMPFEHLUNG 27 Das Land Schleswig-Holstein richtet gemeinsam mit Vertreter*innen der Wis-
senschaft (Sport- und Gesundheitswissenschaft), dem Landessportverband, der kommunalen 
Landesverbände, Architekten, Stadtplaner*innen und ggf. weiteren Akteuren ein Innovations-
zentrum für nachhaltige und zukunftsorientierte Sport- und Bewegungsräume ein. In diesem 
Zentrum sollen die Kompetenzen aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen mit dem 
Handlungswissen der Akteure aus der Praxis verbunden werden, um eine zentrale Anlaufstelle 
für Kommunen, Vereine und Verbände zu schaffen. Dieses Innovationszentrum wird mit den 
notwendigen Mitteln ausgestattet, um entsprechende Sport- und Bewegungsräume in Modell-
projekten zu entwickeln, umzusetzen und zu evaluieren. Bei dem „Innovationszentrum“ muss 
es sich nicht zwingend um ein Gebäude handeln. Es kann auch aus einer Bündelung der Kom-
petenzen im o.g. Sinn etabliert werden, die als Ansprech- und Beratungsstelle fungieren kann. 
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5.3 Sportangebote und Information 

5.3.1 Sportangebot bedarfsorientiert anpassen 

Eine permanente Anpassung des vielseitigen Sportangebots in den Kommunen stellt eine wichtige Zu-

kunftsaufgabe dar. Im Vordergrund stehen dabei Zielgruppen, die bisher nur punktuell ein bedarfsori-

entiertes Bewegungs- und Sportangebot vorfinden und weniger am Sport partizipieren. Anzustreben 

sind aus Gründen der kommunalen Daseinsvorsorge und kommunalen Gesundheitsförderung darüber 

hinaus Angebote in allen Feldern des Gesundheits-, Präventions- und Rehabilitationssports, wobei ein 

besonderes Augenmerk auf die weniger mobilen Personengruppen (z.B. Kinder, Ältere) zu legen ist. 

Dabei sollen partizipative Verfahren angewandt, netzwerkartige Strukturen aufgebaut und andere Ak-

teure der Kommune z.B. in Form gemeinsamer Angebotsstrukturen aktiv einbezogen werden. 

• EMPFEHLUNG 28 Die Bewegungs- und Sportmöglichkeiten für (bisher weniger sportaffine) Ziel-
gruppen werden im Rahmen von Beteiligungsprozessen bedarfsorientiert ausgebaut. 

• EMPFEHLUNG 29 In diesem Zusammenhang wird den Städten, Gemeinden und Kreisen emp-
fohlen, Modellprojekte für Zielgruppen (z.B. Ältere, Menschen mit Behinderung) ideell und fi-
nanziell zu fördern. 

 

5.3.2 Digitale Informationsstrategien nutzen 

Um den Sportzugang und die Angebotssuche zu erleichtern, aber auch, um die eigene bürokratische 

Last zu verringern, sollten Kommunen eine digitale Übersicht über die vorhandenen Sport- und Bewe-

gungsangebote der unterschiedlichen Anbieter aufbauen. In diese Informationsplattform können auch 

Sportveranstaltungen sowie Informationen über die vorhandenen Bewegungsräume und Sportmöglich-

keiten integriert werden. 

Auch Sportstättenverwaltung bzw. -management sollen verstärkt digital unterstützt vorgenommen wer-

den. Dies bezieht sich zum einen auf die Transparenz der Sportstättenbelegung, andererseits auf ein 

Zugreifen auf standardisierte Belegungsprogramme. Beim Aufbau der Anwendungen muss eine enge 

Zusammenarbeit aller in Sport und Bewegung beteiligten kommunalen Fachbereiche und der Sportver-

eine sichergestellt werden.  

Die Analyse, Konzipierung, Planung und Umsetzung sollte durch eine zentrale Institution begleitet wer-

den. Dafür wäre der kommunale Landesverband IT-Verbund Schleswig-Holstein die geeignete Institu-

tion. Die oben genannte Institution sollte ebenso prüfen, wie eine realistische initiale wie fortlaufende 

Finanzierung von digitalen Anwendungen für Kreise, Städte und Gemeinden aussehen könnte. Bei-

spielsweise könnten Kommunen bei der Beschaffung digitaler Anwendungen - in dem Sinne einer „di-

gitalen Sportinfrastruktur“ - durch das Land gefördert werden, ähnlich wie es bei „analoger Sportinfra-

struktur“ d.h. Sportanlagen möglich ist. In diesem Zuge wäre eine Entwicklung eines offenen Standards 
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(Open Data, definierte Schnittstellen und Datenformate) entsprechend zu Empfehlung 106 sinnvoll, um 

einem „Vendor lock-in“2 vorzubeugen. 

• EMPFEHLUNG 30 Die Kommunen etablieren – in Abstimmung mit der Digitalisierung im organi-
sierten Sport (vgl. Handlungsfeld 2 „Sportvereine und Sportverbände“) – digitale Anwendungen 
für eine Erleichterung des Sportzugangs und des Sportstättenmanagements. 

• EMPFEHLUNG 31 Die Kommunalen Landesverbände, der Landessportverband und die Landes-
regierung unterstützen die Kommunen bei dieser Aufgabe durch die Erarbeitung eines Sche-
mas für die benötigten Grunddaten, durch Informationen über vorliegende Standardprogramme 
und best-practice-Beispiele. 

  

                                                      
2  „Unter Lock-in-Effekt (englisch lock in, „einschließen“ oder „einsperren“) versteht man generell in den Wirt-

schaftswissenschaften und speziell im Marketing die enge Kundenbindung an Produkte/Dienstleistungen o-
der einen Anbieter, die es dem Kunden wegen entstehender Wechselkosten und sonstiger Wechselbarrieren 
erschwert, das Produkt oder den Anbieter zu wechseln.“ (Quelle: www.wikipedia.de) 
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5.4 Stellung des Sports in der Kommune 

5.4.1 Bewegung, Sport und Gesundheit fördern 

Bewegung und Sport bilden eine wichtige Grundlage für die Lebensqualität in den Städten und Gemein-

den. Kommunen mit attraktiven Sport- und Bewegungsangeboten sind attraktiv für den Zuzug von Fa-

milien und Unternehmen. Der vereinsorganisierte Sport übernimmt darüber hinaus besondere gesell-

schaftliche Leistungen (z.B. Jugendarbeit, Angebote im Präventions- und Rehabilitationssport, soziale 

Integration im Sportverein, bürgerschaftliches Engagement), die die Kommunen gezielt würdigen und 

fördern sollen. 

Bei der Förderung von Sport und Bewegung in den Kommunen sind dabei auch andere kommunale 

Fachbereiche und -planungen involviert, u.a. die Gesundheitsförderung, die Raumplanung oder der Bil-

dungsbereich. Die Förderung stellt daher eine Querschnittsaufgabe dar, bei der unterschiedliche Ak-

teure und Ressorts zusammenarbeiten müssen, um den größtmöglichen Ertrag zu erreichen. Dabei 

sind netzwerkartige Strukturen verstärkt und dauerhaft aufzubauen. 

Entgegen der oben aufgezeigten gesellschaftlichen Bedeutung des Sports spielen Bewegung, Sport 

und Gesundheit in vielen Kommunalverwaltungen eine nur untergeordnete Rolle. Geprägt ist das Bild 

oftmals von verschiedenen Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltungsstruktur, einer mangelnden per-

sonellen Ausstattung und einer oftmals eher verwaltenden Tätigkeit.  

• EMPFEHLUNG 32 Die Kommunen fördern und würdigen weiterhin im Rahmen ihrer finanziellen 
Möglichkeiten die gesellschaftlichen und gemeinwohlorientierten Leistungen des vereinsorga-
nisierten Sports. 

• EMPFEHLUNG 33 Bei kommunalen Entscheidungs- und Entwicklungsprozessen, insbesondere 
bei baulichen Planungen, sollen die Belange von Sport und Bewegung von Anfang an mitbe-
dacht werden, z.B. durch die Einbindung der Akteure des kommunalen Sports in den entspre-
chenden Prozessen. 

• EMPFEHLUNG 34 Aus sportfachlicher Sicht ist ein zentraler Zugang zur Kommune für alle Be-
lange von Bewegung und Sport sinnvoll. Dieser dient neben originären Verwaltungstätigkeiten 
der Koordination, der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Akteure und der zur Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen für Bewegung und Sport. 
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5.4.2 Sport in der Kommunalpolitik verankern 

Die Themen Sport und Bewegung sind in aller Regel nur in größeren Städten und Gemeinden in eigenen 

politischen Ausschüssen präsent, in vielen Kommunen jedoch nur punktuell und unterrepräsentiert. 

• EMPFEHLUNG 35 Um die Bedeutung von Bewegung und Sport unserer Städte, Gemeinden und 
Kreise hervorzuheben, ist es aus sportfachlicher Sicht wünschenswert, dass die Städte, Ge-
meinden und Kreise das Thema Sport und Bewegung in einem politischen Ausschuss veran-
kern. 

• EMPFEHLUNG 36 Das Land und die Sportverbände bitten die Fraktionen und Mitglieder in den 
Organen der Stadt- und Gemeindevertretungen sowie den Kreistagen die Vertretungen von 
lokalen Dachorganisationen des Sports (je nach Größe der Kommune z.B. Netzwerk Sport, 
Kreissportverband, einzelne Sportvereine) als sachkundige Dritte oder Bürger*innen die politi-
sche Arbeit einzubeziehen. 

 

5.4.3 Kommunale Sportentwicklungsplanungen erstellen 

Für eine zukunftsorientierte und auf objektiven Grundlagen beruhende Planung von Sport und Bewe-

gung werden die Städte, Gemeinden und Kreise gebeten, in regelmäßigen Abständen partizipative 

Sportentwicklungsplanungen zur Verabschiedung einer kommunalen Sport- und Bewegungsstrategie 

durchzuführen.  

Diese Sportentwicklungsprozesse werden wie bisher vom Land gefördert und von den Städten, Ge-

meinden und Kreisen finanziert. Dazu sind qualitative Voraussetzungen nötig. Als solche können in 

Anlehnung an das „Memorandum zur kommunalen Sportentwicklungsplanung“ u.a. eine objektive Be-

stands- und Bedarfserhebung sowie die Formulierung von Zielen und Maßnahmen in kooperativen, 

ressortübergreifenden Planungsgruppen unter Beteiligung der wesentlichen Zielgruppen gelten. Auch 

die Bereitschaft zur Umsetzung und die Einbeziehung der Sportvereine der Kommune sollen als För-

dervoraussetzungen mit bedacht werden. 

• EMPFEHLUNG 37 Sofern Kommunen allein oder in interkommunaler Zusammenarbeit (vgl. Kapi-
tel 5.4.4) partizipative kommunale Sportentwicklungsplanungen durchführen, werden sie vom 
Land gefördert. 

• EMPFEHLUNG 38 Um die inhaltlichen Barrieren für derartige Planungen zu senken, erarbeitet das 
Innenministerium gemeinsam mit den kommunalen Landesverbänden und dem Landessport-
verband einen Handlungsleitfaden bzw. eine Checkliste für die Gemeinden und Städte (Bro-
schüre, digital). 
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5.4.4 Interkommunale Sportentwicklungsplanung ausbauen 

Bei vielen Fragen der Sportentwicklung sind heute – insbesondere in ländlichen Räumen - interkommu-

nale Kooperationen zur Herstellung von Synergien ein Gebot der Zeit. Ländliche Räume unterscheiden 

sich in vielerlei Hinsicht von urbanen Räumen. So sind beispielsweise besondere Sport- und Bewe-

gungsangebote für spezifische Zielgruppen in ländlichen Räumen oftmals schwerer zu realisieren, da 

1) die Adressatenzahl oftmals kleiner ist, 2) nicht in jedem Fall geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung 

stehen, 3) die Erreichbarkeit des Angebots teilweise schwierig ist und 4) es keine Übersicht über die 

Sportangebote in den Nachbargemeinden gibt bzw. eine Ansprechperson auf der Verwaltungsseite 

fehlt. Deshalb treffen die folgenden Ziele insbesondere auf ländliche Räume zu. 

• EMPFEHLUNG 39 Städte, Gemeinden und Kreise vernetzen sich stärker, um ein attraktives Sport- 
und Bewegungsangebot vorzuhalten. Dabei sind insbesondere im ländlichen Raum Formen der 
interkommunalen und der vereinsübergreifenden Zusammenarbeit (z.B. durch interkommunale 
Sportentwicklungsplanung) sowie die gemeinsame Entwicklung digitaler Anwendungen (siehe 
Kapitel 5.3.2) in den Blick zu nehmen. 

• EMPFEHLUNG 40 Bei der Bezuschussung von Sportentwicklungsplanungen durch das Land fin-
den interkommunale und kreisweite Planungen eine besondere Beachtung.  

• EMPFEHLUNG 41 Die gemeinsame Nutzung von Sportanlagen und auch ein möglicher Rückbau 
von Sportanlagen im Zuge einer effizienteren Auslastung der Infrastruktur durch interkommu-
nale Zusammenarbeit von Vereinen und Kommunen darf kein Tabu sein. 
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6 Ziele und Empfehlungen Handlungsfeld 2 – Sport und Bewegung 
in Sportvereinen und Sportverbänden 

Der organisierte Sport mit seinen Sportvereinen, Kreissportverbänden, Landesfachverbänden und dem 

Landessportverband Schleswig-Holstein übernimmt eine zentrale Rolle bei der Versorgung der Bevöl-

kerung mit Sport- und Bewegungsangeboten. 

In den letzten Jahren gerät aber der überwiegend ehrenamtlich strukturierte organisierte Sport vor dem 

Hintergrund gesellschaftlicher und sozialer Veränderungen zunehmend unter Druck. Dies äußert sich 

beispielsweise durch die Schwierigkeit, Personen für ein längerfristiges freiwilliges Engagement im or-

ganisierten Sport zu gewinnen und zu halten oder die gestiegenen Ansprüche der Mitglieder zu erfüllen.  

Aus diesem Grund muss sich der organisierte Sport in Schleswig-Holstein Gedanken zu einer Anpas-

sung der Angebots- und Organisationsstrukturen machen. Dabei benötigt er jedoch die aktive Hilfe der 

Städte, der Gemeinden, der Kreise und des Landes. 

 

6.1 Angebots- und Organisationsentwicklung 

6.1.1 Angebots- und Organisationsentwicklungen in den Sportvereinen und Sportverbänden moder-
nisieren 

Wie die Bevölkerungsbefragung in Schleswig-Holstein zeigt, kommt den Sportvereinen einerseits eine 

sehr große Bedeutung zu. Insbesondere im Breitensport sorgen die Sportvereine für eine flächende-

ckende Versorgung mit Sport- und Bewegungsangeboten für nahezu alle Altersgruppen. Andererseits 

scheinen die Sportvereine ihre langfristige Bindekraft zu verlieren, was sich u.a. an der kontinuierlich 

rückläufigen Anzahl an Mitgliedschaften laut den jährlichen Bestandsmeldungen an den Landessport-

verband festmachen lässt. Jedoch ist auch zu beobachten, dass alternative Teilnahmeformen wie z.B. 

Kurzzeitmitgliedschaften zunehmen.  

Die Sportvereine und -verbände sind aufgerufen, Überlegungen zu einer teilweisen Anpassung ihrer 

Sport- und Bewegungsangebote und der Organisationsformen anzustellen, möchten sie weiterhin eine 

zentrale Rolle bei der Versorgung der Bevölkerung mit Bewegung, Sport und Gesundheit spielen.  

• EMPFEHLUNG 42 Der Landessportverband Schleswig-Holstein unterstützt seine Vereine und 
Verbände beim Aufbau und bei der Durchführung von gezielten Programmen und Projekten im 
Bereich der Lebenswelten/Settings wie z.B. Kindertageseinrichtungen, Schulen, Quartieren, 
Unternehmen und Pflegeeinrichtungen. Zu berücksichtigen sind dabei die gesetzlichen Vorga-
ben wie z.B. das Präventionsgesetz sowie das Schul- und Pflegegesetz. Die Vereine im Lan-
dessportverband sollen befähigt werden, gezielte Angebote in den Lebenswelten/Settings zu 
konzipieren und vor Ort durchzuführen. Die vom organisierten Sport subsidiär übernommenen 
Aufgaben sollen von den Trägern finanziell gefördert werden. 

• EMPFEHLUNG 43 Der Landessportverband Schleswig-Holstein kommuniziert gute Beispiele zur 
Vereinsentwicklung und bietet hierzu Fortbildungen an. Dabei wird auch über die Grenzen des 
organisierten Sports hinausgedacht und geprüft, ob gute Beispiele aus anderen gesellschaftli-
chen Bereichen auf den Sport übertragen werden können.  

• EMPFEHLUNG 44 Die Sportvereine entwickeln über Zukunftswerkstätten oder andere Instru-
mente Handlungsstrategien zur Sicherung und zur Weiterentwicklung des Vereins. Die Sport-
vereine werden durch den Landessportverband Schleswig-Holstein, die Kreissportverbände 
und sportwissenschaftliche Einrichtungen bei der Entwicklung von Vereinsstrategien durch eine 
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systemische Fach-, Organisations- und Prozessberatung sowie durch eine Ausweitung der Ver-
einsmanagementausbildung unterstützt. Die Sportvereine können ausgebildete Vereinsbera-
ter*innen bei allen Fragen zur Vereinsentwicklung einbeziehen und sich deren Know-how 
zunutze machen.  

• EMPFEHLUNG 45 Der Landessportverband Schleswig-Holstein intensiviert die Moderation der 
Kommunikation zwischen den Landesfachverbänden mit dem Ziel, eine engere Kooperation, 
insbesondere der kleineren Verbände, zu erreichen. Dabei steuert er auch eine Diskussion über 
eine Veränderung der bisherigen Struktur der Fachverbände. 

• EMPFEHLUNG 46 Die Sportvereine profilieren sich als anerkannte Träger der Jugendhilfe, indem 
sie die überfachliche Jugendarbeit ausbauen und die formalen Strukturen (z.B. Jugendvor-
stand, demokratische Teilhabe, Jugendbudget, Sitz im Vorstand) deutlich verstärken und sys-
tematisieren.  

 

6.1.2 Kreissportverbände und Landesfachverbände bieten mehr Service für die Vereine 

Die Kreissportverbände und die Landesfachverbände sind das Bindeglied zwischen den Sportvereinen 

und dem Landessportverband Schleswig-Holstein. Den Kreissportverbänden und Landesfachverbän-

den kommt damit eine wichtige Mittlerfunktion zu. Die Kreissportverbände und Landesfachverbände 

sind unterschiedlich strukturiert, nehmen teilweise unterschiedliche Aufgaben wahr und werden teil-

weise unterschiedlich finanziert. 

Viele der in Kapitel 6.1.1 genannten Ziele können über die Kreissportverbände und Landesfachver-

bände koordiniert und gesteuert werden. Dafür ist eine personelle und strukturelle Stärkung deren Ge-

schäftsstellen – ggfs. durch hauptamtliche Stellen – notwendig. 

• EMPFEHLUNG 47 Um allen Sportvereinen eine gute Unterstützung zukommen zu lassen, verstär-
ken die Kreissportverbände und Landesfachverbände deutlich die Vereinsberatung zur Weiter-
entwicklung der örtlichen Sportvereine, möglichst mit hauptamtlichen Stellen. Sie erarbeiten 
dafür gemeinsam mit dem Landessportverband eine Strategie.  

• EMPFEHLUNG 48 Die Landesfachverbände unterstützen ihre Mitgliedsvereine durch eine bes-
sere Beratung im fachlichen Bereich wie z.B. in Qualifizierungsfragen, im Schiedsrichterwesen 
oder bei der Weiterentwicklung der Sportarten.  

• EMPFEHLUNG 49 In den Kreissportverbänden und Landesfachverbänden gibt es eine Jugend-
vertretung und einen Jugendbeauftragten mit den entsprechenden Kenntnissen. 
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6.1.3 Digitalisierung konsequent einsetzen 

Sportvereine beklagen immer höhere Anforderungen inhaltlicher und zeitlicher Natur durch vermehrte 

Bürokratieaufgaben. Große Vereine können diese Anforderungen durch Hauptamtlichkeit teilweise er-

füllen. Kleine Vereine hingegen können die Herausforderungen auf ehrenamtlicher Basis kaum noch 

beherrschen. Durch eine konsequente Digitalisierung können nicht alle, aber wesentliche Bürokratie-

leistungen erleichtert werden (z.B. Mitgliederverwaltung, Antragswesen, Lizenzwesen). Es gilt, die in-

ternen und externen Prozesse sowie die Kommunikation zwischen den Mitgliedern zu verbessern. Dafür 

benötigen die Sportvereine die Unterstützung von ihren Kreissportverbänden und vom Landessportver-

band Schleswig-Holstein.  

• EMPFEHLUNG 50 Die Landesfachverbände, die Kreissportverbände und der Landessportver-
band Schleswig-Holstein erarbeiten für die Mitgliedsvereine Strategien für Erleichterungen 
durch digitale Anwendungen. Um die Kosten niedrig zu halten, erarbeiten sie möglichst zentral 
zu nutzende Anwendungen und bieten umfangreiche Schulungen für die Sportvereine an. Die 
Sportvereine wenden die standardisierten Softwarelösungen an. 

• EMPFEHLUNG 51 Zur Finanzierung bemühen sich der Landessportverband Schleswig-Holstein, 
die Landesfachverbände und die Kreissportverbände um ein langfristiges Sponsorship. Lan-
desregierung und Kommunen fördern digitale Anwendungen in den Sportvereinen im Rahmen 
ihrer Leistungsfähigkeit.  
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6.2 Mitarbeit in Sportvereinen und Sportverbänden 

6.2.1 Neue Formen der Mitarbeit entwickeln 

Eines der Hauptprobleme der Sportvereine und -verbände ist die Mitarbeit im Verein / Verband bzw. 

das langfristige Engagement im Rahmen einer Vorstandstätigkeit oder als Übungsleiter*in. Soziologi-

sche Forschungen zum Engagement der Bevölkerung zeigen aber nach wie vor eine hohe Bereitschaft 

der Bevölkerung, sich zu engagieren und tätig zu werden, jedoch in anderen Formaten und in anderen 

Zeitfenstern. 

Eine deutliche Unterstützung erfahren viele Sportvereine und -verbände durch die Beschäftigung von 

Personen im Bundesfreiwilligendienst oder im Freiwilligen Sozialen Jahr im Sport. Dadurch können stel-

lenweise komplett neue Angebote geschaffen und Kooperationen z.B. mit Bildungseinrichtungen inten-

siviert werden. 

Neben dem freiwilligen Engagement und der Mitarbeit durch ehrenamtliche Kräfte müssen die Sport-

vereine und Sportverbände in den kommenden Jahren zunehmend berufliche Strukturen im Rahmen 

von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aufbauen. Dabei werden für kleinere Sportvereine und  

-verbände Kooperationsmodelle mit anderen Vereinen / Verbänden von Bedeutung sein. 

• EMPFEHLUNG 52 Die Sportvereine und -verbände entwickeln neue Formen der Mitarbeit im Ver-
ein / Verband, indem beispielsweise projektorientierte Mitarbeit verstärkt ermöglicht wird.  

• EMPFEHLUNG 53 Die Sportvereine und -verbände bauen in Absprache mit den Trägern des Bun-
desfreiwilligendienstes und des Freiwilligen Sozialen Jahrs im Sport ihre Stellen aus.  

• EMPFEHLUNG 54 Die Sportvereine und -verbände werden in zunehmendem Maße Arbeitgeber 
für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. 
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6.2.2 Die Engagementstrategie des Landes umsetzen und die Ehrenamtskarte ausbauen 

Sportvereine müssen sich in Zukunft noch stärker in die lokalen und regionalen Ehrenamtsstrategien 

einbringen. Im Gegenzug können sie von den Erfahrungen von Vereinen aus anderen gesellschaftlichen 

Bereichen profitieren. 

Innerhalb der Engagementstrategie des Landes Schleswig-Holstein muss in Gesprächen mit den Wirt-

schaftsverbänden auf eine größere Akzeptanz von ehrenamtlicher Tätigkeit hingewirkt werden. Gute 

Beispiele für Ansätze einer besseren Vereinbarkeit von Arbeit und Ehrenamt sollten in der Wirtschaft 

bekannt gemacht und weiterentwickelt werden.  

Es sollte geprüft werden, wie es gelingen kann, Inhaber*innen der Ehrenamtskarte analog zu Inha-

ber*innen der Jugendleitercard Freistellungen für bestimmte Aufgaben und Fortbildungen (z.B. Vereins-

management) zu ermöglichen. Dabei ist hervorzuheben, dass der Landessportverband Schleswig-Hol-

stein als Bildungsträger anerkannt ist. 

Im Rahmen der Engagementstrategie des Landes sollen die Maßnahmen zur Anerkennungskultur und 

Würdigung Ehrenamtlicher durch das Land Schleswig-Holstein evaluiert und ggf. ausgebaut bzw. mo-

dernisiert werden. Dabei ist zu prüfen, ob attraktive landesweite Benefits (Vergünstigungen z.B. im 

ÖPNV) bei den Nachweisen angeboten werden können.  

• EMPFEHLUNG 55 Die Engagementstrategien der Kommunen und des Landes berücksichtigen 
die Belange der Sportvereine und -verbände. 

• EMPFEHLUNG 56 Das Land Schleswig-Holstein erarbeitet gemeinsam mit den Wirtschaftsver-
bänden Vorschläge zur besseren Vereinbarkeit von Arbeit und Ehrenamt.  

• EMPFEHLUNG 57 Die Anerkennung von Bildungsurlauben ist zu erweitern und in der vorliegen-
den Richtlinie ehrenamtsfreundlicher zu gestalten 

• EMPFEHLUNG 58 Im Rahmen der Engagementstrategie des Landes wird mit allen relevanten 
Akteuren das Angebot der Ehrenamtskarte weiterentwickelt.  
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6.3 Förderung der Sportvereine und der Sportverbände 

6.3.1 Sportvereine und -verbände werden von Städte, Gemeinde und Kreise, und Land gefördert 

Die Sportvereine und -verbände fungieren zunehmend als zentrale Akteure in vielfältigen gesellschaft-

lichen Zusammenhängen. Sie bringen sich immer mehr in den Bildungsbereich ein (z.B. Ganztag), sind 

wesentlicher Motor bei den Themen Integration und Inklusion und greifen dabei gesellschaftliche Prob-

lemfelder auf, die über das originäre Aufgabengebiet hinausführen.  

Neben der Würdigung der Leistungen der Sportvereine und -verbände und deren Einbezug in sportpo-

litische Entscheidungsprozesse auf kommunaler Ebene müssen die Grundlagen für eine nachhaltige 

und dauerhafte Förderung des organisierten Sports gelegt werden. Nur dadurch kann gewährleistet 

werden, dass Sportvereine und -verbände dauerhaft ihre Aufgaben wahrnehmen können. 

• EMPFEHLUNG 59 Die gesellschaftspolitischen Leistungen des organisierten Sports werden durch 
die Städte, Gemeinden und Kreise und durch das Land anerkannt. Der organisierte Sport wird 
auf den verschiedenen politischen Ebenen in den Diskurs eingebunden. 

• EMPFEHLUNG 60 Der organisierte Sport erfährt durch das Land, die Städte und Gemeinden eine 
dauerhaft gesicherte und auskömmliche finanzielle Förderung. Dabei sind vor allem die Leis-
tungen der Sportvereine und -verbände zu honorieren, die sie subsidiär über ihr eigentliches 
Aufgabengebiet hinaus übernehmen.  

• EMPFEHLUNG 61 Die kommunalen Landesverbände kommunizieren den Wunsch der Sportver-
eine und -verbände zur stärkeren, kommunalpolitischen Einbindung bei Fragen der Sport- und 
Bewegungsförderung an ihre Mitglieder. 
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7 Ziele und Empfehlungen Handlungsfeld 3 – Schwimmen und 
Schwimmsportstätten 

7.1 Ziele zum Schwimmenlernen 

7.1.1 Jedes Kind in Schleswig-Holstein kann spätestens nach Ende der Grundschule schwimmen 

Eine Grundfertigkeit von Kindern, die im „Land zwischen Meeren“ aufwachsen, ist die Beherrschung 

einer grundlegenden Schwimmfähigkeit auf Niveau des Deutschen Jugendschwimmabzeichens 

Bronze. Der Bericht der Landesregierung zur Schwimmausbildung in Schleswig-Holstein (Drucksache 

19/1067) zeigt auf, dass im Schuljahr 2017/18 etwa 19 Prozent der Schülerinnen und Schüler der Klas-

senstufen 5 und 6 keine Fertigkeiten auf Bronze-Niveau erwerben konnten.  

• EMPFEHLUNG 62 Daher müssen Kinder in Schleswig-Holstein so früh als möglich die Schwimm-
fähigkeit auf Bronze-Niveau erlangen, optimaler Weise bis zum Ende der Grundschule, spätes-
tens jedoch bis zur 6. Klasse. 

 

Die Vermittlung der Schwimmfähigkeit ist dabei nicht alleine eine schulische Aufgabe, sondern liegt 

ebenso im Verantwortungsbereich der Eltern.  

• EMPFEHLUNG 63 Neben einer bedarfsgerechten Anzahl von Schwimmsportstätten mit Lehr-
schwimmbecken (siehe unten), ist eine bedarfsgerechte Anzahl an Schwimmkursen notwendig. 
Bei der Infrastruktur liegt die Verantwortlichkeit primär bei den Städten, Gemeinden und Kreisen 
und dem Land Schleswig-Holstein. Hinsichtlich der Schwimmkurse sind die schwimmsporttrei-
benden Vereine und Organisationen die ersten Ansprechpartner.  

 

7.1.2 In Schleswig-Holstein gibt es in zumutbarer Entfernung eine ganzjährig nutzbare und geeig-
nete Schwimmmöglichkeit 

Das Erlernen von Schwimmfähigkeiten, egal in welchem Alter, setzt erreichbare und geeignete 

Schwimmsportstätten voraus, die im Idealfall ganzjährig nutzbar sind. Nach Auskunft des Statistikamts 

Nord gibt es in Schleswig-Holstein insgesamt 293 Schwimmsportstätten in unterschiedlichen Typen und 

in unterschiedlicher Trägerschaft (Stand 2016). Der Versorgungsgrad mit ganzjährig nutzbaren Hallen-

bädern ist in den Kreisen und kreisfreien Städten unterschiedlich. 

• EMPFEHLUNG 64 Jeder Bewohnerin und jedem Bewohner Schleswig-Holsteins muss in einer 
zumutbaren Entfernung eine ganzjährig nutzbare und geeignete Schwimmsportstätte zur Ver-
fügung stehen, um Schwimmen erlernen zu können. 

Zur Erreichung dieses Zieles sind Alternativen zu konventionellen Hallenbädern nötig, wie zum Beispiel 

die temporäre Überdachung von Freibädern.  

• EMPFEHLUNG 65 Durch eine gezielte Förderung durch die öffentliche Hand und / oder durch 
Dritte müssen Investitionsmaßnahmen vor allem in Gebieten mit einer Unterversorgung an 
ganzjährig nutzbaren Schwimmsportstätten unterstützt werden.  

• EMPFEHLUNG 66 Bei baulichen Maßnahmen sollen auch die Anforderungen des Gesundheits- 
und Rehasports berücksichtigt werden.  

Eine Grundlage der Versorgungsabdeckung stellt die Untersuchung des Statistikamtes Nord des Jahres 

2016 dar.  
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7.2 Ziele zum Schwimmenlernen in Bildungseinrichtungen 

7.2.1 Kinder im Vorschulalter kommen in Schleswig-Holstein früh mit dem Element Wasser in Be-
rührung 

Bereits im Vorschulalter muss der Grundstein zum erfolgreichen Schwimmenlernen gelegt werden. Kin-

der, die frühzeitig spielerisch mit dem Element Wasser umgehen, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit 

zu sicheren Schwimmern.  

Neben dem Elternhaus können vor allem die Kindertageseinrichtungen einen wertvollen Beitrag zur 

Wassergewöhnung von Kindern im Vorschulalter beitragen.  

• EMPFEHLUNG 67 Kindertageseinrichtungen bzw. die Träger der Einrichtungen können bei Inte-
resse bei der Organisation und Durchführung von Angeboten zur Wassergewöhnung durch die 
Landesregierung gezielt unterstützt und angesprochen werden.  

• EMPFEHLUNG 68 Die Aufnahme des Themas „Wassergewöhnung“ in den Leitlinien zum Bil-
dungsauftrag in Kindertageseinrichtungen wird geprüft.  

 

7.2.2 Alle Schulen in Schleswig-Holstein erteilen Schwimmunterricht nach den Vorgaben der Fach-
anforderungen Sport 

Regelhaft werden die grundlegenden Kompetenzen für das Schwimmen in der Schule vermittelt. Dies 

reicht über das Schwimmenlernen, das Erlernen verschiedener Schwimmtechniken bis hin zum 

Schwimmen als Prüfungsteil des Sportabiturs.  

Die Lehrpläne bzw. die „Fachanforderungen Sport“ des Landes Schleswig-Holstein sehen vor, dass 

spätestens am Ende der Jahrgangsstufe 6 die Schülerinnen und Schüler die erforderlichen Kompeten-

zen analog des Deutschen Jugendschwimmabzeichens in Bronze erworben haben.  

• EMPFEHLUNG 69 Alle Schulen müssen in die Lage gebracht werden, Schwimmunterricht nach 
den verbindlichen Vorgaben der „Fachanforderungen Sport“ zu erteilen. Die Landesregierung 
unterstützt die Schulen bei der Ausbildung der Lehrkräfte. Die Kommunen unterhalten die 
Schwimmsportstätten und beschäftigen das dortige Fachpersonal. Im Rahmen der Unterstüt-
zung von schulischen Schwimmlernkursen prüfen die Landesregierung und die Kommunen wei-
tere Unterstützungsleistungen (z.B. die anteilige Übernahme von Fahrtkosten).  

 

7.2.3 Kooperationen zwischen Bildungseinrichtungen und schwimmsporttreibenden Vereinen und 
Organisationen werden finanziell gefördert 

Bei der Kooperation zwischen Bildungseinrichtungen und schwimmsporttreibenden Vereinen und Or-

ganisationen fallen in der Regel nicht unerhebliche Kosten für Betreuungspersonen, Übungsleiter/innen, 

die Nutzung der Wasserfläche und für den Transport an. Während die Schulen auf ein Budget für au-

ßerunterrichtlichen Schulsport und auf öffentliche Zuschüsse (z.B. durch das Programm „Schule und 

Verein“) zurückgreifen können, stehen Kindertageseinrichtungen bislang keine Fördermöglichkeiten zur 

Verfügung. 

• EMPFEHLUNG 70 Alle Bildungseinrichtungen, die Schwimmsport- und Schwimmenlernangebote 
unterbreiten, müssen finanziell unterstützt werden, um den quantitativ und qualitativ erforderli-
chen und sicheren Zugang zum Schwimmen zu ermöglichen.  
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7.3 Ziele zum Schwimmen als Familien- und Breitensport 

7.3.1 Schwimmsporttreibende Vereine und Organisationen in Schleswig-Holstein übernehmen die 
Schwimmausbildung von Kindern insbesondere in den Nachmittagsstunden 

Ein wesentlicher Zweck aller schwimmsporttreibenden Vereine und Organisationen ist die Förderung 

des Schwimmenlernens von Kindern und Jugendlichen hin zum sicheren und angstfreien Umgang mit 

dem Medium Wasser. Mehrere tausend Kinder werden gemäß diesem öffentlichen Auftrag Jahr für Jahr 

im Rahmen eines i.d.R. hocheffizienten Schwimmunterrichts und/oder in eigens zu diesem Zweck ein-

gerichteten Schwimmkursen auf allen Ebenen des Schwimmunterrichts vom Babyschwimmen über die 

Wassergewöhnung bis hin zu den Deutschen Jugendschwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold 

oder vergleichbaren Ausbildungsprogrammen geschult und darüber hinaus mit den Schwimmtechniken 

vertraut gemacht. 

Vereine und schwimmsporttreibende Organisationen sind damit eine unverzichtbare Ergänzung zum 

meist vormittäglichen Schulschwimmen. Nur im Zusammenspiel aller an der Schwimmausbildung von 

Kindern beteiligten Institutionen ist es möglich, das Ziel zu erreichen, jedes Jahr einen kompletten Jahr-

gang (ca. 20.000 bis 25.000 Kinder) entsprechend der o.a. Kriterien auszubilden. Darüber hinaus über-

nehmen Vereine und schwimmsporttreibende Organisationen alleine die Schwimmausbildung von Er-

wachsenen in Schleswig-Holstein. 

• EMPFEHLUNG 71 Alle schwimmsporttreibenden Vereine und Organisationen müssen finanziell 
unterstützt werden, um die Kosten für die dafür notwendigen Wasserflächen und Übungsleiter-
honorare aufbringen zu können. 

• EMPFEHLUNG 72 Die Träger von Schwimmsportstätten sowie die Städte, Gemeinden und Kreise 
müssen die zum Zweck der Schwimmausbildung notwendigen Wasserflächen - zusätzlich zu 
den Wasserflächen, die zur Ausübung des Schwimmsports benötigt werden - in zweckmäßigem 
Umfang zur Verfügung stellen.  

• EMPFEHLUNG 73 Im Rahmen von regelmäßig stattfinden „runden Tischen“ oder vergleichbaren 
Zusammenkünften müssen die gemeinsamen Ziele von Schulen, Landesregierung, Städte, Ge-
meinden und Kreise, schwimmsporttreibenden Vereinen und Organisationen, Badbetreibern 
und/oder Sponsoren sowohl regional, als auch landesweit koordiniert werden.  

 

  

TOP 9.3



Sportland Schleswig-Holstein – Band 1 

45 

7.3.2 Die Akteure des Schwimmsports in Schleswig-Holstein vernetzen sich und führen einen re-
gelmäßigen, systematischen Austausch 

Die zentralen Akteure des Schwimmsports in Schleswig-Holstein (z.B. schwimmsporttreibende Vereine 

und Organisationen, Bildungseinrichtungen, Landesregierung, Städte, Gemeinden und Kreise, Badbe-

treiber) agieren heute bislang autonom. Das führt dazu, dass die Positionen zum Schwimmsport oftmals 

nicht aufeinander abgestimmt sind, ein gemeinsam getragenes, landespolitisches Leitbild zum 

Schwimmsport fehlt und der gesellschaftliche Nutzen von Schwimmen im Sinne der Daseinsvorsorge 

in der Öffentlichkeit oftmals nicht erkannt wird.  

• EMPFEHLUNG 74 Die Akteure des Schwimmsports in Schleswig-Holstein müssen sich stärker 
vernetzen und stärker gemeinsam gegenüber der Öffentlichkeit agieren. In einem regelmäßigen 
und systematischen Austausch müssen die Akteure eine gemeinsame Zielvorstellung zum 
Schwimmen in Schleswig-Holstein erarbeiten und die Funktion des Schwimmens und der Bäder 
im Sinne der Daseinsvorsorge hervorheben.  

 

7.3.3 Die Öffentlichkeitsarbeit für Schwimmen in Schleswig-Holstein wird verbessert 

Als „Land zwischen den Meeren“ ist Schleswig-Holstein prädestiniert für eine Vorbildrolle hinsichtlich 

Schwimmen und Baden. Trotz einer hohen Affinität der Bevölkerung für Baden und Schwimmen (siehe 

repräsentative Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten im Rahmen des Zukunftsplanes Sportland 

Schleswig-Holstein aus dem Jahr 2018) verstärken sich kommunalpolitische Diskussionen zum Erhalt 

von Bädern.  

In einer gezielten Informationskampagne muss daher für Baden und Schwimmen und für die dafür not-

wendige Infrastruktur geworben werden. In Form von Kampagnen oder Wettbewerben müssen die ge-

sundheitlichen Vorteile von Baden und Schwimmen sowie für eine attraktive Bäderinfrastruktur hervor-

gehoben werden. 

• EMPFEHLUNG 75 Die Landesregierung erarbeitet zusammen mit Partnern eine Strategie für eine 
gezielte Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Schwimmen und Bäder in Schleswig-Holstein und 
setzt diese Strategie zusammen mit Dritten um.  
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7.4 Ziele zum Schwimmen als Wettkampf- und Leistungssport 

7.4.1 Im Land Schleswig-Holstein gibt es regionale Zentren zur Nachwuchsförderung im Schwimm-
sport 

Die schleswig-holsteinischen Schwimmsportvereine haben einen großen Pool an Nachwuchstalenten 

in den verschiedenen Disziplinen des Schwimmsports. Dies ist ebenso bei den Rettungssport betrei-

benden Organisationen der Fall. Die Nachwuchsförderung spielt sich jedoch in der Regel im Heimat-

verein und oft unter schwierigen Rahmenbedingungen ab. Diese Art und Weise ist nicht geeignet, den 

Leistungssport in Schleswig-Holstein auf ein Medaillenniveau zu heben.  

• EMPFEHLUNG 76 Es müssen mehrere regionale Zentren für die Nachwuchsförderung im 
Schwimm-Leistungssport aufgebaut werden, die die Athletinnen und Athleten professionell be-
treuen (vgl. auch Kapitel 8.3.1). Die Zentren müssen eng zusammenarbeiten, um so die größt-
mögliche Synergie zur Herausbildung von Talenten zu erzeugen. Idealerweise findet hier auch 
der Rettungssport als Disziplin des Schwimmsports entsprechende Berücksichtigung. Die Zen-
tren müssen über gute Rahmenbedingungen hinsichtlich Infrastruktur und Personal verfügen. 
Die Zentren sollten als Mindestanforderungen über eine Schwimmbahn von 25 Metern Länge, 
einem Drei-Meter-Sprungturm sowie einer Beckentiefe von drei bis fünf Metern im Sprungbe-
reich verfügen.  

• EMPFEHLUNG 77 Der Schleswig-Holsteinische Schwimmverband erstellt eine Konzeption zur 
Nachwuchsförderung. Die Rettungssport betreibenden Organisationen erstellen ebenfalls eine 
Konzeption zur Nachwuchsförderung im Bereich des Rettungssports. Auf die dualen Karriere-
möglichkeiten (kurze Wege zwischen Schule und Schwimmsportstätte / Koordination zwischen 
Schule und Sport) muss besonderer Wert gelegt werden. 

• EMPFEHLUNG 78 Zur Erreichung des Ziels muss die Landesregierung mit dem Schleswig-Hol-
steinischen Schwimmverband, dem Landessportverband Schleswig-Holstein, den Rettungs-
sport betreibenden Organisationen und den infrage kommenden Städte, Gemeinden und Kreise 
ein Finanzierungs- und Förderkonzept erarbeiten.  

• EMPFEHLUNG 79 Der Landessportverband Schleswig-Holstein muss die Bedeutung des Leis-
tungssports Schwimmen anerkennen und der Bedeutung bei den finanziellen Zuwendungen 
einen deutlich höheren Stellenwert beimessen.  

 

7.4.2 In Schleswig-Holstein gibt es einen Stützpunkt für Schwimmen als Leistungssport 

Mittel- bis langfristig müssen Talente im Schwimmsport im Land gefördert werden. Daher muss sich aus 

den oben beschriebenen Zentren zur Nachwuchsförderung ein landesweiter Stützpunkt zur Förderung 

von leistungsorientierten Schwimmerinnen und Schwimmern entwickeln. Dieser Stützpunkt ist zur Er-

füllung der Aufgaben infrastrukturell, personell und finanziell auskömmlich ausgestattet und in ein Ver-

bundsystem Schule / berufliche bzw. universitäre Ausbildung und Leistungssport eingebunden (vgl. 

auch Kapitel 8.3.1, 8.4 und 8.5). 

• EMPFEHLUNG 80 Mittelfristig muss ein Stützpunkt für leistungsorientiertes Schwimmen in Schles-
wig-Holstein aufgebaut und mithilfe der institutionellen Förderung des Landessportverbands 
Schleswig-Holstein unterstützt werden.  
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7.5 Ziele zum Rettungsschwimmen 

7.5.1 In Schleswig-Holstein gibt es in zumutbarer Entfernung ganzjährig nutzbare und geeignete 
Schwimmsportstätten, die die Infrastruktur und Ausstattung für die Ausbildung von Rettungs-
schwimmern/-innen, Spezialisten der Wasserrettung und Multiplikatoren vorhalten 

Die in der Ausbildung von Rettungsschwimmern tätigen Vereine, Verbände und Institutionen sind auf 

Schwimmsportstätten angewiesen, die eine Ausbildung nach der entsprechenden Prüfungsordnung 

(bzgl. Bahnlängen, Wassertiefen, Sprunghöhen etc.) ermöglichen. 

Die Ausbildung von Rettungsschwimmern ist eine Grundvoraussetzung dafür, Multiplikatoren in der An-

fänger-, Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung qualifizieren zu können. 

Auch sind qualifizierte Rettungsschwimmer für den touristischen Stellenwert Schleswig-Holsteins von 

Bedeutung, da ohne sie die Badesicherheit an Nord- und Ostsee und an Badestellen im Binnenland 

nicht mehr gewährleistet wäre. 

Rettungsschwimmer und Wasserretter benötigen auch für ihre Einsatzaufgaben im Bevölkerungs- und 

Katastrophenschutz eine adäquate Ausbildung in geeigneten Schwimmsportstätten. 

• EMPFEHLUNG 81 Jeder in der Ausbildung von Rettungsschwimmern, Spezialisten der Wasser-
rettung und Multiplikatoren tätigen Organisation Schleswig-Holsteins muss in einer zumutbaren 
Entfernung eine ganzjährig nutzbare und geeignete Schwimmsportstätte zur Verfügung stehen, 
um im Rettungsschwimmen bzw. in der Wasserrettung ausbilden zu können. 
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8 Ziele und Empfehlungen Handlungsfeld 4 – Nachwuchs- und 
Leistungssport 

Schleswig-Holstein benötigt bedarfsgerechte Rahmenbedingungen für den Nachwuchs, Leis-
tungs- und Spitzensport 

Die Förderung des Nachwuchsleistungs- und Spitzensports nimmt seit vielen Jahren einen wichtigen 

Stellenwert für das Sportland Schleswig-Holstein ein. Die Unterstützung und Entwicklung sportlicher 

Talente ist somit Ausdruck einer lebendigen und zukunftsgerichteten Gesellschaft.  

Dies bedeutet eine große Verpflichtung für Sport, Gesellschaft und Politik und gegenüber den betroffe-

nen Athletinnen und Athleten. Schleswig-Holstein hat jedoch bei der Verbesserung der Rahmenbedin-

gungen für die olympischen und paralympischen sowie die nicht-olympischen Sportarten einen großen 

Nachholbedarf.  

Ein wichtiger Bestandteil des Zukunftsplans „Sportland Schleswig-Holstein“ besteht darin, Schleswig-

Holstein als Standort für Nachwuchs-, Leistungs- und Spitzensport zu stärken und zu etablieren. Neben 

den bereits vorhandenen Schwerpunktsportarten gibt es zahlreiche weitere Sportarten, die Potentiale 

und Perspektiven aufweisen. Dabei wird insbesondere das Ziel verfolgt, die Situation von Athlet*innen 

und Trainer*innen zu verbessern. Voraussetzung dafür ist ein sukzessiver und nachhaltiger Mittelauf-

wuchs, der insbesondere durch das Land erfolgen muss. 

Im Zusammenspiel aller Partner übernimmt der Landessportverband Schleswig-Holstein dabei die zent-

rale und inhaltliche Steuerung für die Vergabe der Leistungssportfördermittel an die Landesfachver-

bände. 

 

8.1 Leistungssportpersonal 

8.1.1 Schleswig-Holstein benötigt zusätzliche hauptamtliche Landestrainer*innen 

Die Qualität des Trainers in Bezug auf Fachwissen, methodisch-pädagogisch und sozialer Kompeten-

zen ist eine zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche Talententwicklung. Die Anforderungen an 

Kompetenzen und Verhaltensweisen von Trainer*innen in den jeweiligen Trainingsetappen sind sehr 

unterschiedlich – sie verschieben sich vom Sportpädagogen und Motivator im Bereich der allgemeinen 

Grundausbildung und des Grundlagentrainings hin zum trainingsmethodischen Experten und sportfach-

lichen Berater im Anschluss- und Hochleistungstraining. Für eine optimale Entwicklung der Sportler*in-

nen ist eine Verbindung zwischen Entwicklungsstadien und Bedürfnissen der Sportler*innen sowie 

Kompetenz der Trainer*innen notwendig. 

Als größtes Hemmnis in der Förderung des Nachwuchs- und Leistungssports benennen die Landes-

fachverbände die mangelnde finanzielle Ausstattung zur Beschäftigung von hauptamtlichen Landestrai-

ner*innen. Die vorhandenen Mittel reichen derzeit nicht aus, um in allen Schwerpunkt- und Perspektiv-

sportarten sowie in Sportarten, die Potenziale und Perspektiven aufweisen, hauptamtliche und vollfi-

nanzierte Strukturen im Trainerteam zu etablieren. 
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• EMPFEHLUNG 82 Das Land Schleswig-Holstein erhöht die finanziellen Mittel, welche durch den 
Landessportverband an die Landesfachverbände zur Einstellung von Landestrainer*innen ver-
geben werden.  

• EMPFEHLUNG 83 Die Landestrainer*innen erhalten gemäß den Förderrichtlinien des Bundes für 
Leistungssportpersonal ein auskömmliches Einkommen. 

 

Hierzu wird der Landessportverband Schleswig-Holstein sein vorhandenes Leistungssportkonzept in 

Abstimmung mit dem vom DOSB geplanten Konzept zur „Umsetzung der Leistungssportreform im Trai-

nerbereich“ überarbeiten. Das Land Schleswig-Holstein stellt dauerhaft die finanziellen Mittel bereit. 

 

8.1.2 Schleswig-Holstein benötigt zusätzlich sportartübergreifendes und überfachliches Leistungs-
sportpersonal 

Viele Landesfachverbände benötigen sehr ähnliches Know-how, das über die fachspezifischen Anfor-

derungen der jeweiligen Sportart hinausgeht. Dies umfasst beispielsweise Athletiktrainer*innen oder 

sportmedizinisches Fachpersonal, deren Expertise in unterschiedlichen Sportarten fruchtbar gemacht 

werden kann. 

• EMPFEHLUNG 84 Der Landessportverband beschäftigt sportartübergreifend einzusetzende Trai-
ner*innen und weiteres Personal.  

• EMPFEHLUNG 85 Der Landessportverband ist hinsichtlich des Einsatzes für die Abstimmung zwi-
schen den Landesfachverbänden zuständig.  
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8.2 Nachwuchsförderung 

8.2.1 Schleswig-Holstein benötigt ein Netzwerk für die Talentsichtung und -förderung 

Für den sportlichen Erfolg in einer Sportart ist die frühzeitige Sichtung, Förderung und Weiterentwick-

lung von Talenten erforderlich. Einige Landesfachverbände sind hier bereits gut aufgestellt, jedoch hat 

nach eigenen Angaben eine Reihe von Landesfachverbänden Schwierigkeiten, ein professionelles Ta-

lentscouting zu betreiben. Deshalb muss der Landessportverband an dieser Stelle die Führung und die 

Koordinierung übernehmen.  

Um die Durchlässigkeit zwischen den Sportarten zu gewährleisten, damit kein Talent für den Sport in 

Schleswig-Holstein verloren geht, müssen die Landesfachverbände den Konkurrenzgedanken aufge-

ben und strategisch zusammenarbeiten. 

• EMPFEHLUNG 86 Der Landessportverband Schleswig-Holstein und die Landesfachverbände 
bauen gemeinsam ein Talentsichtungsnetzwerk auf. 

• EMPFEHLUNG 87 Die sportartübergreifende Talentsichtung soll durch hauptamtliches Personal 
(Sichtungsscouts) aktiv unterstützt werden. Dabei ist eine Anbindung an einzelne Landesstütz-
punkte oder zentral beim Landessportverband Schleswig-Holstein denkbar.  

• EMPFEHLUNG 88 Für die Koordination und Durchführung der Talentsichtungsmaßnahmen wer-
den den Landesstützpunkten bzw. dem Landessportverband Schleswig-Holstein durch das 
Land Schleswig-Holstein entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt. 

 

8.2.2 Schleswig-Holstein benötigt einen Bewegungscheck. 

Der vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur und dem Landessportverband geplante Be-

wegungscheck für Kinder in den dritten Grundschulklassen ist in der Grundkonzeption darauf ausgelegt, 

Kinder hinsichtlich ihres sportmotorischen Leistungsvermögens zu testen, um eine individuelle Förde-

rung zu ermöglichen.  

Lehrkräfte erhalten durch die Bewegungschecks Informationen zu sportmotorischen Stärken und 

Schwächen ihrer Schülerinnen und Schüler und können sie darauf aufbauend gezielt fördern und ggf. 

zusätzliche Fördermaßnahmen in den Blick nehmen. 

Kinder mit einem besseren sportmotorischen Entwicklungsstand können insbesondere Angebote von 

Sportvereinen in Kooperation mit dem Landessportverband nahegelegt werden. Die Schulen können 

hier durch Beratung unterstützen, indem sie den Kontakt zu den Sportvereinen herstellen. Der Bewe-

gungscheck ergänzt damit die Talentsichtung der Landesfachverbände, die in Teilen bereits früher an-

setzt.  

• EMPFEHLUNG 89 Der geplante Bewegungscheck wird als ergänzendes Instrument zur Entde-
ckung von Talenten genutzt.  
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8.3 Infrastruktur für den Leistungssport  

8.3.1 Schleswig-Holstein benötigt ein zeitgemäßes System von Landesstützpunkten 

Grundlage einer nachhaltigen Heranführung von Sportler*innen an den Nachwuchs- und Leistungssport 

sind Stützpunkte, die dezentral im Land Schleswig-Holstein verteilt sind und an denen eine gute Betreu-

ung von Leistungssportler*innen möglich ist (vgl. auch Kapitel 7.4.1). Derzeit liegen die Hauptschwie-

rigkeiten in der Erreichbarkeit der Stützpunkte und dem damit verbundenen zeitlichen Aufwand für die 

Athlet*innen sowie in den mangelhaften Rahmenbedingungen (Infrastruktur, Ausstattung, Personal).  

• EMPFEHLUNG 90 Im Land Schleswig-Holstein wird das vorhandene System der Landesstütz-
punkte nach den Anforderungen der Sportfachverbände und des Landessportverbandes 
Schleswig-Holstein ausgebaut, regelmäßig evaluiert und bei Bedarf angepasst. 

• EMPFEHLUNG 91 Die Landesfachverbände und der Landessportverband erarbeiten gemeinsam 
einen Kriterienkatalog für ein System an Landesstützpunkten.  

• EMPFEHLUNG 92 Die Anerkennung von Landesstützpunkten und Landesleistungszentren erfolgt 
ab 2021 durch das MILIG. Bei der Anerkennung ist der LSV und der jeweilige Fachverband zu 
beteiligen. Die Anerkennung erfolgt auf Grundlage eines durch den LSV und MILIG abgestimm-
ten Konzeptes.   

 

Die Landesstützpunkte zeichnen sich durch eine gute Erreichbarkeit aus. Dabei sind die regionalen 

Strukturen insbesondere unter Berücksichtigung leistungssportstarker Vereine mit einzubeziehen  

 

8.4 Schleswig-Holstein benötigt einen dynamischen Ausbau der Leistungs-
sportinfrastruktur 

Für die Förderung des Nachwuchs- und Leistungssport ist eine adäquate Infrastruktur notwendig. Dies 

betrifft zum einen die geeigneten Sportanlagen, zum anderen auch Nebenräume wie z.B. Schulungs-

räume. 

• EMPFEHLUNG 93 Das Land Schleswig-Holstein fördert den Ausbau und die Anpassung der not-
wendigen Infrastruktur für den Nachwuchs- und Leistungssport.  

• EMPFEHLUNG 94 Im zu überarbeitenden Leistungssportkonzept werden vom Landessportver-
band und den Landesfachverbänden die dafür notwendige Infrastruktur evaluiert und dem Land 
Schleswig-Holstein eine priorisierte Maßnahmenliste vorgelegt.  
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8.5 Athletinnen und Athleten im Fokus 

8.5.1 Schleswig-Holstein benötigt einen Ausbau der dualen Karriere 

Athletinnen und Athleten benötigen einen sehr hohen Zeitaufwand für ihr leistungssportliches Training. 

In den meisten Fällen wird die spitzensportliche Karriere in einem Alter angelegt, in der zusätzlich hohe 

Anforderungen in Schule und/oder Berufsausbildung bestehen.  

Die Vereinbarkeit von Sport und schulischer bzw. beruflicher Ausbildung ist daher für die Athletinnen 

und Athleten von herausgehobener Bedeutung. Erst mit der Absicherung einer Karriere außerhalb des 

Leistungssports und der Gewissheit einer guten schulischen und beruflichen Ausbildung können Ath-

let*innen dem Leistungssport treu bleiben.  

Die dazu notwendigen Voraussetzungen (z.B. Anerkennung und Förderung von Trainingszeiten) sollen 

unter Einbeziehung der unterschiedlichen Akteure, wie etwa dem Bildungsministerium, aber auch be-

rufsausbildenden Branchen institutionell verankert werden. 

• EMPFEHLUNG 95 Der Olympiastützpunkt Hamburg / Schleswig-Holstein übernimmt im Rahmen 
der Laufbahnberatung z. B. hinsichtlich der Karriereplanung von Athlet*innen die zentrale Rolle.] 

• EMPFEHLUNG 96 Das Land Schleswig-Holstein unterstützt den Landessportverband Schleswig-
Holstein und den Olympiastützpunkt Hamburg / Schleswig-Holstein bei der Weiterentwicklung 
des Verbundsystems schulische / berufliche Karriere und Nachwuchs- und Leistungssport. 

• EMPFEHLUNG 97 Es werden auf die Athlet*innen zugeschnittene Lösungen im Umfeld Schule, 
Studium und Betrieb entwickelt. Den individuellen Lernbiographien soll dabei Rechnung getra-
gen werden.  

• EMPFEHLUNG 98 An den Partnerschulen des Leistungssports werden die Ressourcen zur Koor-
dination zwischen schulischen und sportlichen Anforderungen für die Lehrkräfte, die sich um 
Nachwuchssportler*innen kümmern, ausgebaut, wenn es – wie bisher – begründete Bedarfe 
gibt. Bei einer besonderen Anzahl förderungswürdiger Talente an einem Schulstandort wird die 
anteilige Bereitstellung von Lehrer-/Trainerstellen geprüft. 

• EMPFEHLUNG 99 Zur Stärkung von Landesstützpunkten ohne ausgewiesene Partnerschule des 
Leistungssports wird geprüft, inwieweit in den örtlichen Schulen Lehrerstunden für die Koordi-
nation vorgehalten werden können. 

• EMPFEHLUNG 100 Die Anzahl der Partnerschulen des Leistungssports wird bei Bedarf an die 
Struktur der Landesstützpunkte angepasst und erhöht.  
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8.5.2 Schleswig-Holstein benötigt eine individuelle Förderung von Topathletinnen und Topathleten 

Im „Team Schleswig-Holstein“ werden ausgewählte Spitzensportler*innen aus Schleswig-Holstein indi-

viduell gefördert, um sie auf dem Weg zu den nächsten Olympischen und Paralympischen Spielen zu 

unterstützen und eine langfristige Bindung an das Land Schleswig-Holstein zu erreichen. Hinzu kommt 

eine große Anzahl von Athletinnen und Athleten, die - vorwiegend im Nachwuchsbereich - Perspektiven 

entwickelt hat und auf internationaler Ebene erfolgreich auftritt.  

Die Athletinnen und Athleten aus den olympischen und paralympischen Individual- bzw. Mannschaft-

sportarten werden über den vierjährigen Olympiazyklus gefördert. Die Förderung soll mindestens einen 

Teil der materiellen Grundabsicherung sicherstellen, um die Konzentration auf den Sport und die ent-

sprechenden Trainingsumfänge zu erleichtern.  

• EMPFEHLUNG 101 Das Land Schleswig-Holstein und der Landessportverband Schleswig-Hol-
stein stellen entsprechende Mittel für die Ausstattung des Team Schleswig-Holstein zur Verfü-
gung und werben über die Wirtschaft und Sponsoren in stärkerem Maße als bisher weitere 
Mittel ein. 
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9 Ziele und Empfehlungen Handlungsfeld 5 – Sport und Tourismus 
Sport- und Bewegungsaktivitäten bilden für viele Gäste einen Anlass, Schleswig-Holstein als Urlaubsort 

zu besuchen. Dabei handelt es sich oftmals um natursportliche Aktivitäten der Gäste (z.B. maritime 

Sportarten, Radfahren, Golfen, Reiten) oder den Besuch von Sportveranstaltungen (Zuschauer*in, Teil-

nehmer*in). Der sportmotivierte Tourismus ist sowohl für Sportanbieter als auch für Touristiker ein wich-

tiger Faktor, auch unter betriebs-, marketing- und volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten. 

 

9.1 Vernetzung von Sport und Tourismus 

9.1.1 Sportpolitik und Tourismuspolitik vernetzen 

Zur Verbesserung der Verzahnung von Sport- und Tourismuspolitik ist eine Vernetzung der unterschied-

lichen Akteure in diesen Politikfeldern notwendig. 

• EMPFEHLUNG 102 In der Tourismuspolitik des Landes muss die Bedeutung von Sport- und Be-
wegungsangeboten als Reiseanlass und für die Generierung touristischen Mehrwerts nachhal-
tig sichtbar werden. Dies umfasst neben den Sportarten Radfahren und Wandern auch weitere 
Sportangebote und -veranstaltungen. Auf der anderen Seite müssen auch die Belange des 
Tourismus in der Sportpolitik vermehrt Gehör finden. 

• EMPFEHLUNG 103 Die Akteure in den Feldern Sport- und Tourismuspolitik auf Landesebene ar-
beiten konzeptionell und strategisch zusammen. 

• EMPFEHLUNG 104 Auf kommunaler Ebene sollten sich die Akteure (z.B. Kommune, Beherber-
gungsbetriebe, Campingplätze, Sportvereine, Tourismusbetrieb, Privatanbieter) vernetzen und 
ihre Angebote gemeinsam vermarkten.  

 

9.1.2 Informationsplattform Sport und Tourismus aufbauen 

Den inhaltlichen Ausdruck der Vernetzung der beiden Bereiche bildet der Aufbau einer zentralen open-

data-basierten Informationsplattform. Sowohl Sportveranstalter als auch Tourismusanbieter vermissen 

eine koordinierte bzw. abgestimmte Erfassung und Präsentation ihrer jeweiligen Angebote. Ein solches 

Instrument könnte aber geeignet sein, die Sport- und Bewegungsangebote sowie die touristischen An-

gebote zu verknüpfen und den Gästen gezielt anzubieten.  

Aufbauend auf einer durchzuführenden Bestandsanalyse werden die regelmäßigen sporttouristischen 

Veranstaltungen, Trainings und Angebote (offen zugängliche Angebote der Sportverbände, Sportver-

eine und anderer Anbieter) sowie die sporttouristische Infrastruktur (z.B. Rad-, Reit-, Laufwege, Was-

sersportmöglichkeiten, Golf) zusammengeführt und im Rahmen einer einheitlichen Plattform veröffent-

licht.  

• EMPFEHLUNG 105 In Schleswig-Holstein gibt es eine zentrale Informationsplattform zu sporttou-
ristischen Veranstaltungen, Angeboten und der dafür vorhandenen Infrastruktur.  

• EMPFEHLUNG 106 Die Konzipierung und Entwicklung dieser Informationsplattform wird im Rah-
men der Digitalisierungsstrategie vom Land übernommen und finanziert. Wesentlich ist, dass 
die Informationen vollständig und aktuell dargestellt werden (Aufgabe der Nutzer) und offen 
zugänglich sind (open data). Daher sollen regelmäßig Qualitätschecks durchgeführt werden.  
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• EMPFEHLUNG 107 Die für Sport, Tourismus und Digitalisierung zuständigen Landesressorts er-
arbeiten gemeinsam mit Praktikern (u.a. mit den vorhandenen open-data-Managern der Touris-
musverbände) eine entsprechende Strategie und setzen sie um.  

 

9.2 Veranstaltungen im Bereich Sport und Tourismus 

9.2.1 Eventstrategie Sport und Tourismus entwickeln 

Im Rahmen der strategischen Zusammenarbeit zwischen Sport und Tourismus wird eine Strategie für 

Veranstaltungen entwickelt. In dieser Strategie finden zum einen größere, imagebildende und Reisean-

lass schaffende Veranstaltungen als auch innovative sportliche Events, mit denen neue Zielgruppen für 

einen touristischen Aufenthalt gewonnen werden sollen, Berücksichtigung. Relevant sind dabei Veran-

staltungen sowohl mit einer aktiven als auch passiven (Zuschauersport) Teilnahme.  

• EMPFEHLUNG 108 Die Tourismusverbände erarbeiten gemeinsam mit dem Landessportverband 
Schleswig-Holstein und der Landesregierung eine Eventstrategie für den Bereich Sport und 
Tourismus.  

 

9.2.2 Sporttouristisch attraktive Veranstaltungen fördern 

Zur Umsetzung der Eventstrategie werden Veranstaltungen vom Land Schleswig-Holstein sowohl or-

ganisatorisch (vgl. Kapitel 9.2.1) als auch finanziell gefördert. Das können klassische Sportveranstal-

tungen als auch innovative Events und Veranstaltungen (u.a. auch eSport) sein. 

Ein erstes Ziel besteht darin, in Schleswig-Holstein vermehrt größere Veranstaltungen mit Besucherre-

levanz und Strahlkraft durchzuführen. Dabei soll an den vorhandenen Stärken und Ansätzen der Sport-

förderung angeknüpft werden. Jedoch muss in der Tourismuspolitik des Landes die Unterstützung von 

relevanten Sportveranstaltungen ebenso Berücksichtigung finden. Dabei sollen auch nationale und in-

ternationale Meisterschaften und herausgehobene Sport-Events generiert und gefördert werden. Die 

Landesregierung muss hierfür auskömmliche Mittel zur Verfügung stellen. 

Parallel zu den Großveranstaltungen werden auch die Breitensportveranstaltungen ausgebaut. Dabei 

werden innovative Konzepte (Trendsportarten) gesucht, die an den bestehenden Veranstaltungen und 

den Stärken Schleswig-Holsteins ansetzen, um ein Alleinstellungsmerkmal (Branding) zu erreichen 

(Beispiele: inklusives Segeln, Yogadörfer, Biathlon, Ocean-Race-Events).  

In der Regel finden Sportveranstaltungen in den größeren Städten sowie an den Küsten statt. Jedoch 

bietet Schleswig-Holstein auch im Binnenland eine breite Vielfalt an sporttouristischen Attraktionen. 

Durch eine stärkere Berücksichtigung der Veranstaltungen im Binnenland werden der Tourismus in der 

Fläche gefördert, die Gästeströme besser gelenkt und weitere Anlässe für Besuche im Land geschaffen. 

Bei der Konzipierung soll die Expertise der Sportfachverbände eingebunden werden. 

• EMPFEHLUNG 109 In Schleswig-Holstein finden vermehrt imagebildende sportliche Großveran-
staltungen (darunter auch Meisterschaften mit nationalem und internationalem Charakter) statt 
und werden vom Land gefördert.  

• EMPFEHLUNG 110 In Schleswig-Holstein gibt es ein Konzept für innovative Sportveranstaltun-
gen.  
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• EMPFEHLUNG 111 Sportveranstaltungen im Binnenland erfahren eine besondere Beachtung und 
Unterstützung.  

 

9.2.3 Koordinierungsstelle Sport und Tourismus (One-Stop-Stelle) einrichten 

Der Ausbau der touristisch relevanten Sportveranstaltungen wird durch das Fehlen einer gezielten Kom-

munikation zwischen Eventanbietern und den Landesministerien in Bezug auf Förderanträge und Ge-

nehmigungen stark beeinträchtigt. Weiterhin werden der Abbau bürokratischer Hemmnisse (auch im 

Austausch mit den Städten, Gemeinden und Kreisen) und eine einheitliche und zügige Förderung von 

Veranstaltungen für die Durchführung als relevant erachtet. Daher soll eine vom Land finanzierte Koor-

dinierungsstelle eingerichtet werden. 

• EMPFEHLUNG 112 In Schleswig-Holstein wird eine Koordinierungsstelle (One-Stop-Stelle) Sport 
und Tourismus geschaffen. 

• EMPFEHLUNG 113 Die mit den entsprechenden Qualifikationen besetzte Koordinierungsstelle ist 
u.a. Ansprechpartner für Genehmigungswege und Förderanträge. Sie ist mit Entscheidungsbe-
fugnis ausgestattet. Die bürokratischen Hemmnisse (z.B. verschiedene Ansprechpartner in den 
Verwaltungen und Genehmigungsbehörden) bei der Genehmigung und der Förderung von 
Sport- und Tourismusveranstaltungen in den Städten, Gemeinden und Kreisen und beim Land 
werden so weit wie möglich abgebaut. Eine zusätzliche Aufgabe besteht in Hilfestellungen bei 
der Vermarktung und Sponsorensuche der Veranstaltungen.  

• EMPFEHLUNG 114 Die Koordinierungsstelle arbeitet in allen hier genannten Gremien und Stra-
tegiegesprächen mit.   
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9.3 Infrastruktur für Sport und Tourismus 

9.3.1 Attraktive Sporträume für den Sporttourismus schaffen 

Große Relevanz für den Tourismus in Schleswig-Holstein habe die sportlichen Aktivitäten Radfahren, 

Wandern, Joggen und Nordic-Walking. Die Möglichkeiten werden in der Regel gut bewertet. Defizite 

gibt es im Binnenland und bei der Beschilderung der Rad- und Wanderwege. Auch weitere öffentliche 

Räume (z.B. Parks, Promenaden, Plätze) sollen in Zukunft vermehrt für eine sporttouristische Nutzung 

zur Verfügung stehen. 

• EMPFEHLUNG 115 Die für Sport geeigneten Wege werden insbesondere im Binnenland für eine 
sportliche Nutzung aufgewertet. Geeignet sind z.B. die Einrichtung und Beschilderung von 
Rundstrecken mit Kilometerangaben, die Einführung von Strecken mit Zeitmessungen oder die 
Ergänzung durch zusätzliche Bewegungsmöglichkeiten (z.B. Crossfit). Auch die zusätzliche 
Ausweisung von Reitwegen ist hier zu beachten. 

• EMPFEHLUNG 116 Bei Parks, Grünflächen und Promenaden sollen Sport- und Bewegungsmög-
lichkeiten verstärkt berücksichtigt werden. 

 

9.3.2 Infrastruktur für Großveranstaltungen verbessern 

Schleswig-Holstein verfügt als einziges Bundesland über keine Infrastruktur für Großveranstaltungen 

von über 15.000 Zuschauer*innen. Mit dem Ziel einer vermehrten Durchführung publikumsrelevanter 

Großveranstaltungen korrespondiert die dafür notwendige Infrastruktur. Dabei ist vor allem eine große 

Veranstaltungshalle von höchster Relevanz. 

• EMPFEHLUNG 117 In Schleswig-Holstein muss an einem zentralen Standort eine große, multi-
funktional nutzbare Veranstaltungshalle für mindestens 15.000 Zuschauer*innen geschaffen 
werden. Die Halle soll sowohl für leistungssportliche Veranstaltungen als auch für kulturelle und 
andere Events multifunktional nutzbar sein. Dafür ist ein Nutzungskonzept notwendig. 

• EMPFEHLUNG 118 Als weitere Maßnahme soll – vor allem zur Verbesserung der Vermarktung 
herausragender Wassersportveranstaltungen (z.B. Kieler Woche und Travemünder Woche) - 
das Zuschauen bei Wassersportveranstaltungen gemäß dem Konzept der ehemaligen Olympi-
abewerbung 2024 verbessert werden. 
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10 Starterpakete und Starterprojekte 
 

Starterpakete: 
 

1. BEWEGUNGSOFFENSIVE IN KITAS UND SCHULEN 

2. SPORTINFRASTRUKTUR SANIEREN UND MODERNISIEREN 

3. SPORTVEREINE STÄRKEN – AKTIV IN ALLEN LEBENSWELTEN 

4. DIGITALEN WANDEL DES SPORTS MITGESTALTEN 

5. SPORTFÖRDERUNG SICHERN UND AUSBAUEN 

6. INITIATIVE ZUM SCHWIMMENLERNEN STARTEN 

7. LEISTUNGSSPORT-STÜTZPUNKTSYSTEM AUSBAUEN  

8. ATTRAKTIVE RÄUME FÜR SPORTTOURISMUS SCHAFFEN 

 
Starterprojekte: 

 
1. Bewegungsoffensive in Kitas und Schulen 
 

Gemäß Leitbild und Handlungsempfehlungen bildet die Förderung von Bewegung und Sport im Vor-

schul- und Schulalter einen zentralen Schwerpunkt eines „Zukunftsplans Sportland SH“. Eine „Bewe-

gungsoffensive in Kitas und Schulen“ vermittelt diese zentrale Botschaft. 

 

EMPFEHLUNG 1 Das bestehende Programm „Kinder in Bewegung“ inklusive der Initiative „Kein Kind ohne 
Sport“ wird evaluiert und wieder auf- bzw. ausgebaut. Dies geschieht gemeinsam zwischen betroffenen Ministe-
rien der Landesregierung, Landessportverband und ggf. weiteren Experten. 

 

EMPFEHLUNG 8 Mit dem Ziel einer täglichen Bewegungszeit werden das Qualitätssiegel „Anerkannter 
Bewegungskindergarten“ und das Konzept „Bewegte Schule“ verstärkt kommuniziert und gefördert. 
 

EMPFEHLUNG 11 Kooperationen zwischen Bildungseinrichtungen und Sportvereinen / Jugendverbänden 
werden organisatorisch und finanziell weiter gefördert. 
 
EMPFEHLUNG 15 Ausbau der Bewegungs- und Sportangebote im offenen Ganztag. 

 

EMPFEHLUNG 17 Koordinierung und Qualitätssicherung der Sport- und Bewegungsangebote durch eine 
sinnvolle Vernetzung schulischer und außerschulischer Bildungsangebote. 

 
Als herausragendes Starterprojekt wird der geplante Bewegungscheck als ergänzendes Instrument zur 

Sichtung von Talenten genutzt.  
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2. Sportinfrastruktur sanieren und modernisieren 
 

Eine angemessene Sportinfrastruktur bildet „das Rückgrat des Sport- und Bewegungslebens“. Für kom-

munale sowie für vereinseigene Sportanlagen liegen nicht nur belegte Erkenntnisse über einen hohen 

Sanierungs- und Modernisierungsbedarf vor, sondern auch ein hoher konkreter aktueller Zuschussbe-

darf, welcher umgehend bedient werden könnte. 

 

EMPFEHLUNG 23 Die Landesregierung unterstützt weiterhin die Kommunen bei der Sanierung, Moderni-
sierung und bedarfsorientierten Anpassung der Sportinfrastruktur. Finanzmittel für Sanierungen müssen 
dafür einen deutlich höheren Stellenwert erhalten. Auch Abriss und Neubau müssen förderbar sein, 
wenn dadurch Effizienzgewinne erzielt werden können. 

 

EMPFEHLUNG 24 Kommunen, der Landessportverband und das Land Schleswig-Holstein unterstützen 
weiterhin im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Sportvereine bei der Sanierung, Modernisierung und be-
darfsorientierten Anpassung ihrer Sportinfrastruktur. 

 
Als herausragendes Starterprojekt wird eine kombinierte Trainingshalle für Beachvolleyball und Leicht-

athletik gebaut, unter Einbindung sportwissenschaftlicher Nutzung und in Trägerschaft der Christian-

Albrecht-Universität.  

 

 

3. Sportvereine stärken – aktiv in allen Lebenslagen 
 

Die Sportvereine sind „das Herz des Sports“ (Leitbild) in Schleswig-Holstein. Sie übernehmen eine zent-

rale Rolle bei der Versorgung der Bevölkerung mit Sport und Bewegung. Ein wesentliches Ziel der 

Sportentwicklungsplanung ist es, die Vereine bei ihrer Arbeit zu unterstützen. 

 

EMPFEHLUNG 42 Der Landessportverband Schleswig-Holstein unterstützt seine Vereine und Verbände 
beim Aufbau und bei der Durchführung von gezielten Programmen und Projekten im Bereich der Le-
benswelten/Settings wie z.B. Kindertageseinrichtungen, Schulen, Quartieren, Unternehmen und Pfle-
geeinrichtungen. Zu berücksichtigen sind dabei die gesetzlichen Vorgaben wie z.B. das Präventionsge-
setz sowie das Schul- und Pflegegesetz. Die Vereine im Landessportverband sollen befähigt werden, 
gezielte Angebote in den Lebenswelten/Settings zu konzipieren und vor Ort durchzuführen. Die vom 
organisierten Sport subsidiär übernommenen Aufgaben sollen von den Trägern finanziell gefördert wer-
den.  

 

EMPFEHLUNG 43 Der Landessportverband Schleswig-Holstein kommuniziert gute Beispiele zur Vereins-
entwicklung und bietet hierzu Fortbildungen an. Dabei wird auch über die Grenzen des organisierten 
Sports hinausgedacht und geprüft, ob gute Beispiele aus anderen gesellschaftlichen Bereichen auf den 
Sport übertragen werden können.  

 

TOP 9.3



Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung 

60 

EMPFEHLUNG 44 Die Sportvereine entwickeln über Zukunftswerkstätten oder andere Instrumente Hand-
lungsstrategien zur Sicherung und zur Weiterentwicklung des Vereins. Die Sportvereine werden durch 
den Landessportverband Schleswig-Holstein, die Kreissportverbände und sportwissenschaftliche Ein-
richtungen bei der Entwicklung von Vereinsstrategien durch eine systemische Fach-, Organisations- 
und Prozessberatung sowie durch eine Ausweitung der Vereinsmanagementausbildung unterstützt. Die 
Sportvereine können ausgebildete Vereinsberater*innen bei allen Fragen zur Vereinsentwicklung ein-
beziehen und sich deren Know-how zunutze machen. 

 

 

4. Digitalen Wandel des Sports mitgestalten 
 

Zur Stärkung und Unterstützung insbesondere ehrenamtlichen Handelns in den Sportvereinen und 

Sportverbänden gilt es, wesentliche Bürokratieleistungen durch eine konsequente Digitalisierung zu er-

leichtern. Sowohl für den Bereich von Softwarelösungen als auch für Schulungen übernehmen insbe-

sondere der Landessportverband und die Kreissportverbände eine besondere Funktion. 

 

EMPFEHLUNG 50 Die Landesfachverbände, die Kreissportverbände und der Landessportverband 
Schleswig-Holstein erarbeiten für die Mitgliedsvereine Strategien für Erleichterungen durch digitale An-
wendungen. Um die Kosten niedrig zu halten, erarbeiten sie möglichst zentral zu nutzende Anwendun-
gen und bieten umfangreiche Schulungen für die Sportvereine an. Die Sportvereine wenden die stan-
dardisierten Softwarelösungen an.  

 

EMPFEHLUNG 51 Zur Finanzierung bemühen sich der Landessportverband Schleswig-Holstein, die Lan-
desfachverbände und die Kreissportverbände um ein langfristiges Sponsorship. Landesregierung und 
Kommunen fördern digitale Anwendungen in den Sportvereinen im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit.  

 

 

5. Sportförderung sichern und ausbauen 
 

Gemäß Leitbild erhält der Sport in Schleswig-Holstein mit der Positionierung des Landes als „Sportland“ 

eine wesentliche gesellschaftspolitische Aufwertung. Einher geht das formulierte Ziel einer auskömmli-

chen, nachhaltigen und dauerhaft gesicherten (finanziellen) Förderung des (in den Vereinen und Ver-

bänden) organisierten Sports. Zugleich werden insbesondere den Sportverbänden mit der Sportent-

wicklungsplanung neben projektbezogenen Themenstellungen weitere zusätzliche, strukturell wirkende 

Aufgabenstellungen übertragen. 

 

EMPFEHLUNG 60 Der organisierte Sport erfährt durch das Land, die Städte und Gemeinden eine dauer-
haft gesicherte und auskömmliche finanzielle Förderung. Dabei sind vor allem die Leistungen der Sport-
vereine und -verbände zu honorieren, die sie subsidiär über ihr eigentliches Aufgabengebiet hinaus 
übernehmen. 
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6. Initiative zum Schwimmenlernen starten 
 

Im Zuge einer Positionierung als „Sportland“ kommt in dem von zwei Meeren umgebenen Schleswig-
Holstein laut Leitbild der Vermittlung der Schwimmfähigkeit eine besondere Bedeutung zu. Dies soll im 
Rahmen der schulischen Ausbildung aber auch durch die schwimmsporttreibenden Vereine und Orga-
nisationen erfolgen. 
 
EMPFEHLUNG 71 Alle schwimmsporttreibenden Vereine und Organisationen müssen finanziell unter-
stützt werden, um die Kosten für die dafür notwendigen Wasserflächen und Übungsleiterhonorare auf-
bringen zu können. 

 

EMPFEHLUNG 73 Im Rahmen von regelmäßig stattfinden „runden Tischen“ oder vergleichbaren 
Zusammenkünften müssen die gemeinsamen Ziele von Schulen, Landesregierung, Städte, Gemeinden 
und Kreise, schwimmsporttreibenden Vereinen und Organisationen, Badbetreibern und/oder Sponso-
ren sowohl regional, als auch landesweit koordiniert werden. 

 

EMPFEHLUNG 74 Die Akteure des Schwimmsports in Schleswig-Holstein müssen sich stärker vernetzen 
und stärker gemeinsam gegenüber der Öffentlichkeit agieren. In einem regelmäßigen und systemati-
schen Austausch müssen die Akteure eine gemeinsame Zielvorstellung zum Schwimmen in Schleswig-
Holstein erarbeiten und die Funktion des Schwimmens und der Bäder im Sinne der Daseinsvorsorge 
hervorheben. 

 

 

7. Leistungssport-Stützpunktsystem ausbauen 
 

Für die Unterstützung eines langfristig angelegten Leistungsaufbaus von Sportlerinnen und Sportler 

bedarf es zunächst geeigneter, gut ausgestatteter und erreichbarer Trainingsstrukturen. Ein wesentli-

ches Förderelement werden hierbei die Landesstützpunkte bzw. Landesleistungsleistungszentren auf 

der Basis der Leistungssportkonzeption des LSV darstellen.  

EMPFEHLUNG 90 Im Land Schleswig-Holstein wird das vorhandene System der Landesstützpunkte 
nach den Anforderungen der Sportfachverbände und des Landessportverbandes Schleswig-Holstein 
ausgebaut, regelmäßig evaluiert und bei Bedarf angepasst.  

 

EMPFEHLUNG 91 Die Landesfachverbände und der Landessportverband erarbeiten gemeinsam einen 
Kriterienkatalog für ein System an Landesstützpunkten.  

 

EMPFEHLUNG 92 Die Anerkennung von Landesstützpunkten und Landesleistungszentren erfolgt ab 
2021 durch das MILIG. Bei der Anerkennung ist der LSV und der jeweilige Fachverband zu beteiligen. 
Die Anerkennung erfolgt auf Grundlage eines durch den LSV und MILIG abgestimmten Konzeptes. 
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Als herausragendes Starterprojekt wird Handball als weitere „Schwerpunktsportart“ in Schleswig-Hol-

stein anerkannt, unter Beteiligung des Deutschen Handball-Bundes, des Handballverbandes Schleswig-

Holstein, des Landessportverbandes und des MILIG.  

 

 

8. Attraktive Räume für Sporttourismus schaffen 
 

Eine interessante, vielfältige und gut beschilderte Infrastruktur für Sport und Bewegung in der Natur 

bzw. in weiteren öffentlichen Räumen wie z.B. Parks, Promenaden und Plätzen der bildet einen attrak-

tiven Anziehungspunkt für touristische Aktivitäten. 

EMPFEHLUNG 108 Die Tourismusverbände erarbeiten gemeinsam mit dem Landessportverband Schles-
wig-Holstein und der Landesregierung eine Eventstrategie für den Bereich Sport und Tourismus. 

 

EMPFEHLUNG 109 In Schleswig-Holstein finden vermehrt imagebildende sportliche Großveranstaltungen 
(darunter auch Meisterschaften mit nationalem und internationalem Charakter) statt und werden vom 
Land gefördert.  

 

EMPFEHLUNG 112 In Schleswig-Holstein wird eine Koordinierungsstelle (One-Stop-Stelle) Sport und 
Tourismus geschaffen.  

 

EMPFEHLUNG 110 In Schleswig-Holstein gibt es ein Konzept für innovative Sportveranstaltungen. 

 

EMPFEHLUNG 115 Die für Sport geeigneten Wege werden insbesondere im Binnenland für eine sportli-
che Nutzung aufgewertet. Geeignet sind z.B. die Einrichtung und Beschilderung von Rundstrecken mit 
Kilometerangaben, die Einführung von Strecken mit Zeitmessungen oder die Ergänzung durch zusätz-
liche Bewegungsmöglichkeiten (z.B. Crossfit). Auch die zusätzliche Ausweisung von Reitwegen ist hier 
zu beachten.  

 

EMPFEHLUNG 116 Bei Parks, Grünflächen und Promenaden sollen Sport- und Bewegungsmöglichkei-
ten verstärkt berücksichtigt werden. 

 

Als herausragendes Starterprojekt erarbeiten die Tourismusverbände gemeinsam mit dem Lan-

dessportverband Schleswig-Holstein und der Landesregierung eine Eventstrategie für den Bereich 

Sport und Tourismus (unter Beteiligung der One-Stop-Stelle) 

 

 

  

TOP 9.3



Sportland Schleswig-Holstein – Band 1 

63 

11 Schlussbemerkung 
Mit dem vom schleswig-holsteinischen Landtag in Auftrag gegebenen Bericht zum „Sportland Schles-

wig-Holstein“ wird bundesweit Neuland betreten. Bisher gibt kein Bundesland3, welches sich strategisch 

mit der Sportentwicklung auseinandergesetzt und unter breiter Beteiligung ein Zukunftskonzept für alle 

Facetten und Ebenen von Bewegung und Sport entwickelt hat. Für eine Landessportentwicklungspla-

nung gibt es weder in Deutschland noch in unseren benachbarten Ländern Vorbilder, so dass von einem 

wagemutigen Experiment, das bei Erfolg durchaus Modellcharakter für vergleichbare Planungen haben 

kann, gesprochen werden kann. 

In einer Beurteilung erweist sich aus unserer Sicht dieses Experiment als gelungen. Aufbauend auf den 

Erfahrungen, Sportentwicklungskonzeptionen in den Städten, Gemeinden und Kreisen umzusetzen, 

wurde der Ansatz eines beteiligungsorientierten Planungsverfahrens auf die Landesebene transfor-

miert, das Herangehen in bestimmten Bereichen modifiziert und ein praktikabler Weg aufgezeigt, der 

auch anderen Bundesländern als Vorbild dienen kann. Es ist aus unserer Sicht gelungen, die Bedeutung 

von Sport und Bewegung für die Menschen und das Land Schleswig-Holstein noch besser als bisher 

herauszustellen, die Kräfte und die Akteure im Bereich des Sports zu bündeln und zu vernetzen sowie 

zu allen relevanten Themenfeldern der Sportentwicklung zukunftsorientierte Ziele und Empfehlungen, 

mit deren Umsetzung das Land den Weg zu einem „Sportland“ fortsetzen kann, zu verabschieden. 

Bewusst war allen Beteiligten, dass eine Landesplanung nicht den Charakter einer kommunalen Sport-

entwicklungsplanung haben kann. Die Detailschärfe der Landesplanung lässt sich nicht mit einer Pla-

nung in Städten, Gemeinden und Kreisen vergleichen, sondern hat vielmehr übergeordneten Charakter 

und kann den Rahmen für landesweite sportpolitische Entscheidungen bilden. Aus diesem Grund be-

schäftigt sich der Bericht zum „Sportland Schleswig-Holstein“ weder mit den verschiedenen Sport- und 

Bewegungsarten im Detail noch mit einzelnen Regionen oder einzelnen Sportanlagen. 

Die Projektphase für das „Sportland Schleswig-Holstein“ war von einem intensiven Beteiligungsprozess 

geprägt: Der Lenkungsausschuss hat sieben Mal getagt, alle Arbeitskreise kommen in der Summe auf 

20 Arbeitssitzungen. Das Engagement aller Beteiligten war außerordentlich hoch und kann nicht genü-

gend gewürdigt werden. Die Arbeits- und Gesprächsatmosphäre war immer an der Sache orientiert, 

selbst wenn es bei einzelnen Punkten zwischen den Beteiligten teils diametral unterschiedliche Auffas-

sungen und Standpunkte gab. Mancher Konflikt blitzte immer wieder auf und ist auch nach Beendigung 

des Prozesses nicht abschließend geklärt. 

Dennoch zeichnet sich ab, dass sich der Blick auf Sport und Bewegung im Verlauf des Prozesses ver-

ändert hat und einige Institutionen einen gewissen Lernprozess erfahren haben. Dem Projektansatz 

liegt die Grundprämisse zugrunde, dass Bewegung und Sport keine eigenständigen gesellschaftlichen 

Phänomene bzw. Subsysteme sind, sondern – egal auf welcher Ebene des politischen Systems – eine 

                                                      
3  Lediglich in Berlin sind Ansätze einer Landessportentwicklungsplanung erkennbar, wenngleich die einzelnen 

Bezirke zur Zeit nach und nach eigene Sportstättenentwicklungskonzeption mit dem Schwerpunkt von Räumen 
und Flächen erstellen. 
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Querschnittsfunktion aufweisen und damit notwendigerweise im Zusammenhang mit anderen Politikfel-

dern zu betrachten sind. Bildung, Tourismus, Gesundheitsförderung, freiwilliges Engagement, Wirt-

schaft, Stadt- und Gemeindeentwicklung – alle haben Bezugspunkte zum Sport.  

Mit dem Projekt „Sportland Schleswig-Holstein“ ergibt sich aus unserer Sicht die Chance, die Diskussi-

onen zu Bewegung und Sport auf breiter Basis zu verstetigen und zu einer Art kontinuierlichen Sport-

entwicklungsplanung zu kommen, die regelmäßig evaluiert und angepasst wird. Der Lenkungsaus-

schuss könnte eine wichtige Funktion im kommenden Umsetzungsprozess übernehmen. Wir empfeh-

len, dieses Gremium beizubehalten und als Steuerungsinstanz mindestens einmal pro Jahr zusammen-

zurufen. Der regelmäßige Austausch zwischen den Akteuren wird dazu führen, dass anstehende Punkte 

offen, transparent und lösungsorientiert besprochen werden können. Weiterhin empfehlen wir, in einem 

regelmäßigen Turnus (z.B. alle zwei Jahre, alternierend zum SportDIALOG des Landessportverbandes) 

eine Art Sportland-Konferenz durchzuführen, zu der neben dem Lenkungsausschuss auch die Land-

tagsfraktionen und andere Akteure eingeladen werden können. Dieses Forum bietet dann die Chance, 

einzelne landesweit ausstrahlende Themen in einem Fachdiskurs zu beleuchten und möglicherweise 

die Sportstrategie des Landes anzupassen. 

Abschließend möchten wir die Empfehlung mit auf dem Weg geben, den Sport auch auf der Verwal-

tungsebene des Landes zu stärken. Zwar gibt es ein Sportreferat im Ministerium für Inneres, ländliche 

Räume, Integration und Gleichstellung, jedoch ist die Zuständigkeit für Sport in der Benennung des 

Ministeriums nicht ersichtlich. Dies mag auf den ersten Blick eine Formalie sein, vor dem Hintergrund 

der Empfehlungen (vor allem Empfehlung 35) sollte das Land hier mit gutem Beispiel vorangehen. Dar-

über hinaus ist zu prüfen, ob unter der gegebenen Personalausstattung das MILIG überhaupt in der 

Lage ist, den Umsetzungsprozess zum „Sportland SH“ aktiv zu begleiten und zu steuern. Sollte das 

MILIG zentrale Steuerungsinstanz des Umsetzungsprozesses sein, sollten die zur Verfügung stehen-

den Personalressourcen aufgestockt werden. 

Unser Dank gilt allen Beteiligten, die zum Gelingen des Projektes beigetragen haben. Da Sport oftmals 

mehr einem Marathon als einem Sprint gleicht, wünschen wir allen Beteiligten auch bei der Umsetzung 

der Empfehlungen einen langen Atem und viel Erfolg bei den Herausforderungen, die sich zwangsläufig 

ergeben werden. Die Teamleistung wird dabei entscheidend sein – der Echte Norden ist dafür aber 

gewappnet. 
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Anhang 1: Übersicht der Mitglieder des Lenkungsausschusses 

 

1. Kristina Herbst, Staatssekretärin im Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstel-
lung (MILIG) 

2. Tilo von Riegen, Abteilungsleiter Kommunales im MILIG 
3. Eckhard Jacobs, Projektleiter „Zukunftsplan Sportland SH“ im MILIG 
4. Lars Dietrich, stellv. Projektleiter „Zukunftsplan Sportland SH“ im MILIG 
5. Ove Rahlf, MILIG 
6. Christoph Münch, Ministerbüro MILIG 
7. Tim Radtke, stellv. Pressesprecher MILIG 
8. Dr. Thomas Liebsch-Dörschner, Vizepräsident Landessportverband SH (LSV) 
9. Dr. Olaf Bastian, Vorstandsmitglied LSV 
10. Manfred Konitzer-Haars, Hauptgeschäftsführer LSV 
11. Wolfgang Delfs, Präsident Schleswig-Holsteinischer Leichtathletikverband - SHLV 
12. Hans-Ludwig Mayer / Uwe Döring, Präsidenten des SHFV 
13. Volker Klüßendorf/Maren Knittel/Stefan Diephaus Präsidium Schl.-Holst. Turnverband SHTV 
14. Steffen Weber, Präsident Schleswig-Holsteinischer Schwimmverband e.V. - SHSV 
15. Wolfgang Tenhagen, Präsident Rehabilitations- und Behinderten-Sportverband - RBSV 
16. Dieter Medow, Erster Vorsitzender Pferdesportverband Schleswig-Holstein – PVSH 
17. Ingrid Unkelbach / Petra Homeyer, Olympiastützpunkt Hamburg/Schleswig-Holstein 
18. Dierk Schmäschke, GF SG Flensburg-Handewitt Bundesliga GmbH & Co. KG 
19. Steffen Schneekloth, Präsident KSV Holstein von 1900 
20. Jan-Henrik Stephan, Groundkeeper UG 
21. Jörg Bülow, GF Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag 
22. Marc Ziertmann, GF Städteverband Schleswig-Holstein 
23. Bernd Schröder, Referent Sport Schleswig-Holsteinischer Landkreistag 
24. Dirk Gronkowski / Sieglinde Huszak, Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

 

Anhang 2: Übersicht der Mitglieder der Arbeitsgruppe 1 – Sport und Bewegung in der Kommune 

 

1. Marion Marx  Komm. Landesverbände 
2. Bernd Neumann  Erster Stadtrat und Vizebürgermeister der Stadt Niebüll 
3. Ingo Diedrichsen  GF Finanzen Landessportverband SH 
4. Klaus Rienecker  Sportjugend, Referent 
5. Thorsten Schmidt  Reha- und Behindertensportverband 
6. Ove Rahlf   MILIG 
7. Eckhard Jacobs  MILIG 
8. David Georg Stark  Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (MBWK) 
9. Irene Michels   Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren 
10. Peter Schildwächter Landesseniorenbeirat Schleswig-Holstein 
11. Merle Tralau  Landesjugendring Schleswig-Holstein 
12. Ekkehard Krull  Kreissportverband (KSV) Rendsburg-Eckernförde, Erster Vorsitzender 
13. Sven Neitzke  KSV Segeberg, Geschäftsführer 
14. Anja Reimann  Möllner SV, Erste Vorsitzende  
15. Uwe Hönke   VfL Pinneberg, Geschäftsführender Vorstand 
16. Dr. Jörg Wetterich  IKPS, Geschäftsführer 
17. Dr. Stefan Eckl  IKPS, Geschäftsführer 
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Anhang 3: Übersicht der Mitglieder der Arbeitsgruppe 2 – Sport und Bewegung in den Sportvereinen und Sportver-
bänden 

 

1. Thomas Niggemann GF BFG Landessportverband SH 
2. Bernd Schroeder  Kommunale Landesverbände 
3. Josef Orwat   Boxsportclub Kiel, Vorsitzender 
4. Bernd Lensch  Ellerbeker TV, Mitglied 
5. Nina Schlüter  SV Tungendorf-Neumünster, Vorstand 
6. Karsten Tiedemann KSV Pinneberg, Geschäftsführer 
7. Carsten Engelbrecht KSV Lauenburg, Erster Vorsitzender 
8. Helmut Johannsson SHFV, Vizepräsident 
9. Stefan Diephaus  SHVT, Vizepräsident Finanzen 
10. Josephine Dannheim Sportjugend, Referentin bei der sjsh 
11. Dörte Peters  Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren 
12. Birgit Wollesen  MSGJFS  
13. Ove Rahlf   MILIG 
14. Eckhard Jacobs  MILIG 
15. Dr. Jörg Wetterich  IKPS, Geschäftsführer 
16. Dr. Stefan Eckl  IKPS, Geschäftsführer 

 

Anhang 4: Übersicht der Mitglieder der Arbeitsgruppe 3 – Schwimmen und Schwimmsportstätten 

 

1. Thies O. Wolfhagen DLRG LV S.-H., Geschäftsführer 
2. Steffen  Weber SHSV, Präsident 
3. Frederic Möß  DRK-Wasserwacht 
4. Johannes Koldehoff ehemaliger Schwimmathlet der SG Lübeck 
5. Jörg Freyher  Schwimmtrainer STE Elmshorn 
6. Astrid Stepanek  VERBAND Kommunaler Unternehmen (VKU), GF 
7. H.-G. Schäfer  Städtische Betriebe Bad Schwartau 
8. Dr. Christoph Mager Landrat Kreis Herzogtum Lauenburg 
9. Dany Rühe   IQSH / Kreis Hzgtm. Lauenburg 
10. Jule Rudolph  MBWK 
11. Dirk Gronkowski  MBWK 
12. Constantin Depmeyer Schwimm-Gemeinschaft Stormarn-Barsbüttel 
13. Dr. Stefan Eckl  IKPS, Geschäftsführer 
14. Lars Dietrich  MILIG 
15. Eckhard Jacobs  MILIG 
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Anhang 5: Übersicht der Mitglieder der Arbeitsgruppe 4 – (Nachwuchs-) Leistungssport 

 

1. Thomas Behr  GF Leistungssport LSV 
2. Gabi Dörries  ehem. Präsidentin Deutscher Schwimm-Verband 
3. Volker Scheel  stellv. Vorsitzender LSP des Segler-Verbandes SH 
4. Wolfgang Delfs  Präsident SHLV 
5. Petra Homeyer  Olympiastützpunkt HH/SH 
6. Sascha Plietzsch  Trainer Leistungssport Badminton 
7. Dr. Lars Koltermann Vizepräsident Ruderverband Schleswig-Holstein 
8. Hartmut Weber  KSV Nordfriesland 
9. Björn-Oliver Schmidt Nachwuchsleistungszentrum KSV Holstein 
10. Dr. Jörg Wetterich  IKPS, Geschäftsführer 
11. Dr. Stefan Eckl  IKPS, Geschäftsführer 
12. Tilo von Riegen  Abteilungsleiter MILIG 
13. Eckhard Jacobs  MILIG 
14. Lars Dietrich  MILIG 
15. Dirk Gronkowski  MBWK 

 
 

Anhang 6: Übersicht der Mitglieder der Arbeitsgruppe 5 – Sport und Tourismus 

 

1. Frank Simoneit  FH Westküste (Tourismusforschung) 
2. Peter Weltersbach  IHK Schleswig-Holstein 
3. Veit Schröder  Tourismusagentur Schleswig-Holstein 
4. Andreas Tedsen  DEHOGA – Schleswig-Holstein 
5. Joachim Nitz  Kurdirektor Timmendorfer Strand 
6. Arne-Sebastian Fritz "Head of Sports and Entertainment Drees & Sommer Consulting" 
7. Tristan Schmedes  Drees & Sommer Consulting 
8. Maren Koch   GF Recht Landessportverband 
9. Wilfried Weitz  Präsident Radsportverband Schleswig-Holstein e.V. 
10. Birte Pusback  Ministerium f. Wirtschaft, Arbeit, Verkehr, Technologie u. Tourismus 
11. Dr. Jörg Wetterich  IKPS, Geschäftsführer 
12. Dr. Stefan Eckl  IKPS, Geschäftsführer 
13. Tanja Rönck  Bürgermeisterin der Gemeinde Bad Malente  
14. Wolfgang Hens  Golfverband SH 
15. Tilo von Riegen  MILIG 
16. Eckhard Jacobs  MILIG 
17. Lars Dietrich  MILIG 
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Anhang 7: Übersicht der Mitglieder der Arbeitsgruppe 6 – Aufgabenwahrnehmung und Finanzierung 

 

1. Kristina Herbst   Staatssekretärin MILIG 
2. Tilo von Riegen   Abteilungsleiter Kommunales MILIG 
3. Gunda Spennemann-Gräbert Referatsleiterin Sport im MILIG 
4. Eckhard Jacobs   MILIG 
5. Johannes Hartwig   Abteilungsleiter Tourismus im MWAVTT 
6. Alexander Kraft   Abteilungsleiter Schule im MBWK 
7. Dr. Michael Hempel  Ministerium f. Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie u. Senioren 
8. Dörte Peters   Ministerium f. Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie u. Senioren 
9. Dr. Thomas Liebsch-Dörschner  Vizepräsident des LSV 
10. Bernd Küpperbusch  Vizepräsident des LSV 
11. Doris Birkenbach   Vizepräsidentin des LSV 
12. Dr. Marquard Gregersen  Schatzmeister des LSV 
13. Dr. Olaf Bastian   Vorstand im LSV 
14. Ingo Diedrichsen   GF Finanzen LSV 
15. Peter Weltersbach   IHK Schleswig-Holstein 
16. Laura Raeke   Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein 
17. Dierk Schmäschke   GF SG Flensburg-Handewitt GmbH & CO.KG 
18. Jan-Henrik Stephan  Groundkeeper UG 
19. Bernd Schröder   Referent Sport Landkreistag SH 
20. Marc Ziertmann   GF Städteverband SH 
21. Jörg Bülow    GF Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag 
22. Dr. Jörg Wetterich   IKPS, Geschäftsführer 
23. Dr. Stefan Eckl   IKPS, Geschäftsführer 
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Millionen-Schub für Sportstätten
Kreis zieht positive Bilanz des Hilfsprogramms / Fördergelder für
Sanierungsprojekte als Anreiz für Gemeinden und Vereine

Matthias Hermann RENDSBURG Eine
Million Euro hat der Kreis Rendsburg-
Eckernförde in den vergangenen drei
Jahren für die Sanierung, Erhaltung
oder den Ersatz-Neubau von
Sportstätten bereitgestellt. Die
Förderung von maximal 20 Prozent
sollte als Anschub für Kommunen und
Gemeinden dienen.

Insgesamt wurden nachfolgend über
18 Millionen Euro in Sportplätze,
Vereinsheime, Freibäder und
Turnhallen investiert. „Der Anreiz hat
geklappt“, lautete das positive Fazit
von Christina Mönke, Leiterin des
Kreisfachdienstes Kinder, Jugend,
Sport.

Der Kreistag hatte 2017 beschlossen,
in den Haushalten für die Jahre 2018
bis 2020 einen Gesamtbetrag von
einer Million Euro als einmaliges
Hilfsprogramm bereit zu stellen. Im
ersten Jahr sollten 200.000 Euro an
Fördergeldern vergeben werden, in den beiden folgen Jahren jeweils 400.000
Euro. Zur Hälfte sollte die Summe an Gemeinden, wie auch an Vereine gehen.
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Die Richtlinien wurden mit dem Kreissportverband und Gemeindetag
beschlossen. Mönke dankte in diesem Zusammenhang ausdrücklich für die
produktive Zusammenarbeit.

„Das Antragsverfahren wurde bewusst unkompliziert, aber natürlich
rechtssicher gestaltet“, erklärte die Fachdienstleiterin, „dadurch wurden viele
Mittel abgerufen und es konnte eine große Bandbreite an Projekten profitieren.“
Eine Förderung konnte für Sanierungsprojekte zwischen 5.000 und 100.000 Euro
beantragt werden. Durch eine Maximalförderung von 20 Prozent ergab sich somit
eine Obergrenze von 20.000 Euro.

Mit Hilfe der Gelder vom Kreis wurden allerdings auch noch deutlich größere
Projekte angeschoben. Darunter sind unter anderem die Sanierung der
Sporthallen in Rieseby (3,2 Millionen Euro), Fleckeby (2,2 Millionen Euro) oder
Breiholz (1,2 Millionen Euro). Auch die Sanierung der Tartanbahn in Nortorf
(785.000 Euro), des Freibades in Elsdorf-Westermühlen (779.000 Euro) oder der
Ersatzneubau in Fockbek (890.000 Euro) wurden in den vergangenen Jahren in
Angriff genommen.

„In diesem Zusammenhang möchte der Kreis auch noch einmal ein dickes Lob an
die Vereine und die Kommunen aussprechen, die weit über die Fördersumme
hinaus noch einmal kräftig in die regionalen Sportstätten investiert haben“,
betonte Christina Mönke.

Auch der Kreissportverband zog ein positives Fazit aus dem
Sanierungsprogramm. In den vergangenen Jahren seien mehrere Erhebungen
getätigt worden, um den Sanierungsstau aufzuzeigen. „Nachdem der Kreis die
Zuschüsse für den Bau und die Sanierung von Sportstätten sowie die Anschaffung
von langlebigen Sportgeräten vor etwa zehn Jahren im Zuge der
Haushaltskonsolidierung für zunächst drei Jahre ausgesetzt – dann aber nicht
wieder aufgenommen - hat, begrüßt der KSV es ausdrücklich, dass in Zeiten
besserer Finanzen nun eine Million Euro für die Sanierung kommunaler sowie
vereinseigener Sportstätten für die Jahre 2018 bis 2020 zur Verfügung gestellt
wurden“, sagte Michael Polzin, Geschäftsführer des Kreissportverbands.

Zusammen mit den Landesmitteln sei die finanzielle Unterstützung des Kreises
für die Vereine enorm hilfreich, um die Sportanlagen in gutem Zustand zu
erhalten. Da es allerdings einen permanenten Sanierungsbedarf gebe, liefen
derzeit Gespräche über die Möglichkeit, auch zukünftig Zuschüsse für die
Sanierung von Sportstätten bereitzuhalten und diese auch zu verstetigen,
erklärte Polzin.
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2020/563

08.10.2020

Hetzel, Sebastian

Mitteilungsvorlage

- öffentlich - 

Fachdienst Schul- und Kulturwesen

Bearbeiter/in: Lüer, Christiane

Bericht über die Umsetzung von öffentlich gefassten Beschlüssen des 
Ausschusses für Schule, Sport, Kultur und Bildung
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.11.2020 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
Entällt

2. Sachverhalt: 
Der Bericht ist als Anlage beigefügt.

Relevanz für den Klimaschutz:
Entfällt

Finanzielle Auswirkungen: 
Entfällt

Anlage: 
Bericht zur Umsetzungskontrolle vom 08.10.2020

TOP 10



 
 
Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule 
Fachdienst Schul- und Kulturwesen 
 

 
 

Umsetzungskontrolle für Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur und Bildung in öffentlicher Sitzung, Kalenderjahr 2020 
- Stand: 08.10.2020 - 

 
 

Lfd. 

Nr. 

Datum der 

Sitzung 

 

Stichwort bzw. Text des  

Beschlusses 

Zuständig für die 

Umsetzung 

Erledigt  Bemerkungen/ Hinweise 

1 18.11.2019 B-Vorlagen zum Haushalt 2020 -  
TOP 3 – TOP 3.7 
- Einrichtung eines kreisweiten Grund- 
  bildungszentrums (VHS) 
- Umsetzung von Digitalisierungsmaß- 
  nahmen in den kreiseigenen Schulen 
- Anbau Schule am Noor 
- Räumliche Bedarfe des BBZ am NOK 
- Schule trifft Kultur, Kultur trifft Schule 
- Beschaffung Konzertflügel Musik- 
  schule Rendsburg 
 

 
 

FD 5.4 
 

FD 5.4 
 

FD 5.2 
FD 5.2 
FD 5.4 
FD 5.4 

16.12.2019  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreistagsbeschluss  
 
Mit der Umsetzung der Projekte wurde begonnen, entsprechende 
Sachstandsberichte erfolgen in regelmäßigen Abständen.  
Der Konzertflügel wurde beschafft. 

2 27.01.2020, 
16.03.2020, 
04.05.2020 

-Ohne Beschlussfassung- 
Pandemie bedingt abgesagt 
Pandemie bedingt abgesagt 

 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
3 22.06.2020 B-Vorlage - VO/2019/147-001-002 

Verwendung des Jahresüberschusses 
2018 der Förde Sparkasse 

 
FD 5.4 

 

29.06.2020 
September 
2020 

Hauptausschussbeschluss gemäß VO/2019/147-008-001. 
Der HA hat der Prioritätenliste in abgeänderter Form zugestimmt, die 
Zuwendungsbescheide wurden versendet. 

4 07.09.2020 B-Vorlage – VO/2020/485 
Anträge des DLRG Kreisverbandes 
- Antrag auf Pandemie bedingte Mehr- 
  kosten in der Schwimmausbildung 
 

 
 

FD 3.1 

07.09.2020 
 
September 
2020 

 
 
Der Zuwendungsbescheid wurde versendet.  

5 07.09.2020 B-Vorlage – VO/2020/497 
Antrag zur Förderung des Projektes: 
„Linker Schuh, rechter Schuh – ein 
Migrationsmemo 
 

 
FD 5.4 

07.09.2020 
September 
2020 

 
Der Zuwendungsbescheid wurde versendet. 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2021/674-001

06.01.2021

Christiane Lüer

Mitteilungsvorlage

- öffentlich - 

Fachdienst Schul- und Kulturwesen

Bearbeiter/in: Lüer, Christiane

Verwendung des Jahresüberschusses 2019 der Förde Sparkasse
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

25.01.2021 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
Entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Verwaltungsrat der Förde Sparkasse hat in seiner Sitzung am 01. Juli 2020 
beschlossen, gemäß § 27 Abs. 3 Sparkassengesetz den anteiligen Jahresüberschuss 2019 
an den Zweckverband Förde Sparkasse abzuführen. 
 
Die weitere Verteilung des Jahresüberschusses haben der Zweckverband Förde Sparkasse 
in seiner Sitzung am 08. Dezember 2020 und der Zweckverband Sparkasse Rendsburg-
Eckernförde in seiner Sitzung am 22. Dezember 2020 beschlossen.
 
Für die Verteilung des ausgeschütteten Jahresüberschusses sind die Haftungsanteile der 
Verbandsmitglieder maßgeblich (§ 13 und § 3 Abs. 2 der Verbandssatzung). 
 
Der an den Kreis auszuschüttende Betrag beträgt 61.363,57 €.
 
Dieser Betrag ist für öffentliche, mit dem gemeinnützigen Charakter der Sparkasse im 
Einklang stehende Zwecke zu verwenden.
 
Die Fachausschüsse werden aufgefordert, Vorschläge für die Verwendung des 
Jahresüberschusses 2019 zu entwickeln und dem Hauptausschuss zur abschließenden 
Beschlussfassung vorzulegen. 

Relevanz für den Klimaschutz:
Entfällt

Anlage/n: Keine
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2020/498-001

07.10.2020

Hetzel, Sebastian

Mitteilungsvorlage

- öffentlich - 

Fachdienst Schul- und Kulturwesen

Bearbeiter/in: Lüer, Christiane

Sitzungstermine des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur und 
Bildung für das Jahr 2021
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.11.2020 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: Entfällt

2. Sachverhalt: 
Die Sitzungstermine für den Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung für das 
Jahr 2021 sind unter Berücksichtigung der vom Fachdienst Gremien und Recht 
erstellten Sitzungspläne für den Kreistag, Ältestenrat, Hauptausschuss und 
Polizeibeirat zu terminieren. Für den Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung 
sind danach für das Jahr 2021 mit Stand vom 07.10.2020 folgende Termine 
vorgesehen. Änderungswünsche sind ggf. in der Sitzung zu erörtern.

Montag, 25.01.2021, 17:00 - 19:00 Uhr, Kulturzentrum Hohes Arsenal
Montag, 15.03.2021, 17:00 - 19:00 Uhr, Kulturzentrum Hohes Arsenal
Montag, 17.05.2021, 17:00 - 19:00 Uhr, Kulturzentrum Hohes Arsenal
Montag, 06.09.2021, 17:00 - 19:00 Uhr, Kulturzentrum Hohes Arsenal
Montag, 08.11.2021, 17:00 - 19:00 Uhr, Kulturzentrum Hohes Arsenal

Termine Schulferien: 
Winter/ Weihnachten: 21.12.2020 – 06.01.2021
Frühjahr/ Ostern: 01.04. – 16.04.2021
Himmelfahrt: 14./15.05.2021
Sommerferien: 21.06. – 31.07.2021
Herbstferien: 04.10. – 16.10.2021
Winter/ Weihnachten: 23.12.2021– 08.01.2022

Relevanz für den Klimaschutz: Keine
Finanzielle Auswirkungen: Kosten für Raummiete, Catering, EDV

Anlage/n: Keine
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